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70. Sitzung, 29. Januar 1963 
-- --- -·- ---------

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Dr. h. c. Altmeier, die Staatsminister Dr. Orth, Stübinger, 
Westenberger, Wolters; die Staatssekretäre Duppre, Dr. Eicher, Junglas 

Es fehlten: 

E n t s c'h u I d i g t: die Abgeordneten Bögler, Müller, Herb., Pickel, Fuchs, 
Dr. Lösken, Lorenz, Trees ·· 

Une n t s c h u 1 d i g t : der- Abgeordnete Müller, W. 
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10. Plenarsitzung des L&ndtaces Rheinland-Pfalz 
am 29. Januar 1963 

Die Sitzung wird um 9.42 Uhr durch den Präsidenten 
des Landtages eröffnet. 

Prä11ideot Yao Vohcem: 
Ich eröffne die iO. Sitz.ung des Landtages Rheinland
Pfalz. Beisitzer sind Frau Abgeordnete Wetzel und 
Herr Abgeordneter Schwarz. Die Rednerliste führt Frau 
Abgeordnete Wetzel. 

Entschuldigt fehlen die Abgeordneten Bögler, Dr. Lös- . 
ken, Lorenz, Trees, Müller, Herbert und Pickel. 

(Abg. Völker: Und Herr Fuchs!) 

Weiterhin fehlt der Abgeordnete Fuchs. 

Ich begrüße als Gäste auf der Tribüne Angehörige der 
Pädagogischen Hochschule Kaiserslautern, Klassen der 
Landwirtschaftlichen Kreisberufsschule Kirchheimbo
landen und Grünstadt und Mitglieder des Deutschen 
Frauenringes Mainz. 

(Beifall des Hauses.) 

Ich habe dem Landtag bekanntzugeben, daß der Herr 
Abgeordnete Manfred Schumacher mlt Ablauf des Mo
nats Dezember 1962 sein Mandat infolge Berufung in 
den Lande!;dienst niedergelegt hat, Vom Landeswhhl
leiter wurde ·als Nachfolger Herr Walter Gläsner, 
wohnhaft Höhr-Grenzhausen, berufen. Ich darl ihn In 
WlSerer Mitte begrüßen. 

(Beifall des Hauses.) 

Meine Damen und Herren! Sie werden festgestellt ha
ben , daß wir hier an der Lautsprecheranlage etwas ge
ändert haben. Wir haben versuchsweise neue Laut
sprecher und Mikrophone angebracht. Sollten slch ir
gendwelche technische Mängel herausstellen, so haben 
Sie bitte Verständnis dafür, da es sich um einen Ver
such handelt. Ich habe aus diesem Grunde auch den 
Herren, die diese technische Anlage betreuen, gestattet, 
im Plenarsaal anwesend zu sein und unter Umständen 
an den Mikrophonen etwas zu ändern. Ich würde vor
schlagen, d aß wir die bel den Fraktlonsvorsltzenden 
angebrachten Mikrophone bei den Mündlichen Anfra
gtm ausprobieren. Sollte einer del" Anfragenden eine 
Zusatzfrage h aben, so bitte ich ihn, diese an dem bei 
seiner Fraktion aufgestellten Mikrophon zu stellen. 

Die \•om· Ältestenrat aufgestellte Tagesordnung liegt 
Ihnen vor. Es erhebt sich kein Widel"spruch; sie ist 
vom Landtag so beschlossen. 

Ich rufe aui Punkt 1: 
Fragestunde 

- Drucksache II; 576 -

Es liegen vier Mündliche Anfragen vor. 

Ich bitte den Herrn Schriftführer, die Mündliche An
frage Nr. 63 :zu verlesen. 

Abg. Smwan: (Schriftführer): 
Mündliche Anfrage Nr. 63 des Abgeordneten Volkemer 
(SPD) betreffend Förderungsmittel zur Seßhaftma
chung verheirateter Landarbeiter. 

Nach den RJchtllnien zur Förderung zur Seßhaft
machung verheirat.eter Landal"beiter vom 30. Mai 
1958 waren auch in Rheinland-Pfalz die Waldarbei
ter in den Kreis einbezogen, die Eigenkapitalhilfe 
au.s Förderungsmitteln des Grünen Planes erhiel
ten. Solche HW:en wurden bis zu 7 500 DM gewährt. 

Mit Erlaß vom 31. August 1962 - AZ. IV B 3 -
4727.S - 14/62 - hat das Bundesernährungsministe
rium den Ministerien für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten der Länder mitgeteilt, daß der Bund 
diese Regelung nur noch für das Jahr 1962 bestehen 
lassen kann. In dem erwähnten Erlaß wurde den 
Ländern empfohlen, ab 1963 die Mittel für Eigen
kapitalhilfe zur Verfügung zu stellen. Einige Län
der sind bereits dieser Empfehlung gefolgt. 

Ich frage daher die Landesregierung, ob sie bereit 
ist, der Empfehlung des Bundesernährungsministe
riums, die ln dem Erlaß vom 31. August 1962 - IV 
B 3 - 4727.5 - 14/6.2 - zum Ausdruck kommt, zu fol
gen und Landesmittel zur Förderung der Seßhaft
machung von Waldarbeitern einzusetzen, und in 
welcher Weise sie dies zu tun gedenkt. 

Prlsldent Van Volxem: 
Die Beantwortung erfolgt durch den Herrn Landwirt
sdmftsminister. 

LandwlrbcbaftamJnlflter 8t8blnirer: 
Herr Prit.!ltdent! Meine Damen und Herren! Die von 
dem Abgeordneten Volkemer geschilderte bisherige 
Regelung trifft zu. Danach wurden auf Grund der 
Richtlinien des Grünen Planes filr die Seßhaftmachung 
verheirateter Landarbeiter vom 30. Mai 1958 an in 
Rhel.nland-Pfalz für Waldarbeiter jährlich etwa 85 Vor
haben mit Zuschüssen von insgesamt rund 650 000 DM 
gefördert. Die durchschnittliche Kapitalbeihilfe betrug 
rund 7 700 DM. Die überwiegende Zahl dieser Wald
arbeiter stand im Dlenst des Landes oder der Gemein
den. 

Mit dem Fortfall der Bundesförderung für diesen Per
sonenkreis im Jahre 1963 erwächst dem Land die Auf
gabe, diese Förderung zu übernehmen. Demzufolge 
werden Kapitalbeihilfen nach den Richtlinien vom 30. 
Mai. 1958 künftig aus Kapitel 047 Titel 620 a be reitge
stellt. 

Prlaldent Van Volxem: 
Eine Zusatzfrage? 

(Abg. Volkerner: Danke!) 
Keine Zusatzfrage! 

L&ndwirtsebaftaminlster Stfibinger: 
Es sind genügend Mittel vorhanden. Der angegebene 
Titel wurde lm letzten Jahr wn 2,5 Millionen DM auf
gestockt. 

Prll!dent Va:n Volxem: 
Ich bitte den Herrn Schriftführer, die Mündliche An
frage Nr. 64 zu verlesen. 

Abg. Sehwan (Schriftfühi:er): 
Mllndliche Anfrage Nr. 64 des Abgeordneten Barthel 
(SPD) betreffend bedrohliche Arbeitsrückstände bei den 
pfälzischen Vermessungsämtern. 

Von mehreren pfälzischen Bürgermeisterämtern und 
von :i:ahlte'.lchen Personen und Organisationen, die 
Elgenhe.lmbaut.en oder Mletwohnungen errichten 
wollen b:itw. Antrag auf Vermessung v on Grund
stücken. gestellt haben, werden laufend Klagen und 
Beschwerden vorgebracht, daß dle Vermessungsäm
ter in unserem Regierungsbezirk Pfalz ihrer Arbeit 
in einem besonderen Maße nicht nachkommen kön
nen. 

·········-- -----·------------
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(Schwan) 

Die Zahl der rllckständl.gen Teilungen, Grenzermitt
lWll(en und Baufälle soll mehrere tausend betra-
1en, ja es soll einige pfälzische Vermessungsämter 
geben, die allein einige tausend Fälle seit Ja~ 
nicht erledlien konnten. 

Diese Rückstände sollen teilweise bis in das Jahr 
1951 zurückreichen, wobei Hunderte von unerledig
ten Vennessungsanträgen noch aus den Jahren 
19154156 stammen. 

Auch die unzureichenden Fortschritte bei der Flur
bereiniiung in der Pfalz geben zu großer Besorgnis 
Anlaß, da sie sich immer stärker zum Nachteil der 
pfälzischen Landwirtschaft auswirken; nach Zei
tungsberichten soll noch nicht einmal die Hälfte der 
zu bereinigenden Fläche in Angri!f genommen wor
den sein. 

Ich fraie deshalb die Landesregierung: 
1. Wieviel Anträge au! Teilung, Grenzermittlung 

·und für Baufälle sind aus den Jahren 1951 bis 
1961 an den pfälzischen Vermessungsämtern noch 
nicht erledigt worden? 

2. Warum hat die Landesregierung, die sich seit 
Jahren diese Rückstände in regelmäßigen Ab
ständen melden läßt, keine wirksamen Schritte 
unternommen, um die Arbeitsmöglichkeiten bei 
den pfälzischen Vermessungsämtern wesentlich 
z.u verbessern? 

3. Welche Vorstellungen bestehen bei der Landes
relrierung, um diese offensichUichen Mißstände 
mBgllchst rasch zu beseitigen, und welche Maß
nahmen will sie ergreifen, daß die Z~hl der Rück
stände, statt ständig noch anzusteigen, endlich 
auf ein erträgliches Maß vermindert wird? 

4. Trftft es zu, daß die Rückstände bei der Flurbe
reinigung in der Pfalz wesentlich größer sind als 
In qen anderen Landesteilen? Wie erklärt sich 
dieser Unterschied und wie groß ist er? 

5. Welche MögUchkeit sieht die Landesregierung, 
um dle dringende Beschleunigung der Flurberei
nl~g auch in der Pfalz zu verwirklichen? 

6. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung er
grel!en, damit die pfälzischen Bauern und Win
zer durch. diese nicht rechtzeitig vollzoiene Struk
turverbesserung nicht ungebührlich benachteiligt 
werden? 

Prlaldent Van VoJxem: 

Die Mündliche Anfrage wird, soweit sie die Vermes
sunisämter betrifft, vom Herrn Innenminister, und so
weit sie die Flurbereinigun& betrifft, vom Herrn Land
wlrtschaftsrnlnister beantwortet. 

Ich erteile zunächst das Wort dem Herrn Innenminister. 

lnnenmlnfster Wolters: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Barthel 
enthäit so viele Probleme, daß sie unmöglich in der 
Beantwortung einer Mündlichen Anfrage erschöpfend 
behandelt werden können, ohne den Rahmen einer 
Mündlichen Anfrage erheblich zu. sprengen. 

(Beifall bei der CDU.) 

Bei der Beantwortung der Anfrage können und dürfen 
die Verhältnisse der Vermessungs- und Katasterämter 
ln der Pfalz nicht gesondert gesehen werden; man muß 
vielmehr die Verhältnisse im ganzen Lande betrach
ten. Bei den Etatberatungen der vergangenen Jahre im 
Haushalts- und Finanz.aussclluß wurde diese Frage 
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Immer wieder angesprochen und vom Innenminister 
eingehend beantwortet. Bevorzugt werden alle Ver-. 
messun.gsanträge behandelt, die dem Wiederaufbau und 
der Erschließung von Baugelände dienen. Weniger 
wichtige Vermessungen, z. B. solche, die sich auf reine 
Feldlagen beziehen, müssen demgegenüber zweitrangig 
behandelt werden. Dazu besteht um so mehr Berech
tigung, als dieselben oftmals im Zuge der Flurbereini
gungen erledigt werden. 

In der Pfalz sind aus den Jahren 1951 bis 1961 noch 
rund 8 000 Vermeiisungsanträge rückständig. Hier han
delt es sich jedoch meistenteils um Rückstände, deren 
Aufarb~itung weniger wichtig lst, weil sie Grenzregu
lierungen, Bachregulierungen oder ähn.liches betreffen. 

Es fehlt bei allen Katasterämtern an Beamten des ge
hobenen Dienstes. Mit einer Reihe von Maßnahmen, 
die. im Haushalts- und Finanzaussclluß besprochen 
wurden, hoffen wir, in etwa zwei Jahren den Engpaß 
überwunden zu haben. Die Ämter in der Pfalz sind in 
erheblich größerem Umfange als die Ämter im nörd
lichen Teil unseres Landes im Laufe der letzten Jahre 
verstärkt worden. Die Verstärkung bei den Vermes
sungsämtern der Pfalz beträgt insgesamt 87 v. H., wäh
rend sie in den übrigen Landesteilen nur 23 v. H. aus
macht. Darüber hinaus werden wir durch verstärkte 
Rationalisierung und technische Ausrüs tung der Dienst
stellen versuchen, weitere Erleichterungen zu schaffen. 

Präsident Van Volxem: 

Den zweiten Teil der Anfrage beantwortet der Herr 
Landwirtschaftsminister. 

Landwirtschaftsminister Stübinger: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zur Frage 
Nr. 4: 

Bis zum 1. Januar 1963 waren in Rheinland-Pfalz 
49 v. H. der landwirtschaftlichen Nutzfläche flurberei
nigt. Im Regierungsbezirk Pfalz waren es 28 v. H. der 
landwirtschafUlchen Nutzfiäche, in den übrigen Regie
rungsbezirken 56 v. H. Der Regierungsbezirk Pfalz 
ist also im Vergleich zu den übrigen Regierungsbezir
ken des Landes um 56 v. H. zu 28 v. H. der landwirt
schaftlichen Nutzftäche in der Flurbereinigung lm 
Rückstand. Der Unterschied erklärt sicll daraus, daß 
bis 1945 im Regierungsbezirk Pfalz nur knapp 7 v. H. 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche und in den übrigen 
Regierungsbezirken be:eits 30 v. H. der landwirtschaft
lichen Nutzfiäche umgelegt waren. 

Zur Frage Nr. 5: Der Rückstand läßt sich nur durch 
eine Verstärkung der Flurbereinigungstätigkeit in der 
Pfalz beseitigen. Die Landeskulturverwaltung hat des
wegen seit 1945 die Personalvermehrung überwiegend 
bei den Kulturämtem Neustadt und Kaiserslautern 
durchgeführt. Während im Jahre 1949 das seinerzeit in 
der Pfalz einzige Kulturamt Neustadt 98 Bedienstete 
hatte, haben die beiden Ämter Neustadt und Kaisers
lautern heute 230 Bedienstete; das bedeutet eine Per
sonalvermehrung von annähernd 150 v. H. Demgegen
über ist in den übrigen Regierungsbezirken eine Per
sonalvermehrung von nur 30 v. H. zu verzeichnen. Das 
Personal ist hier in diesen Bezirken geringer als lm 
Jahre 1939. 

Darüber hinaus sind in der Flurbereinigung der Pfalz 
noch rund 50 Bedienstete von den Kulturämtern Kreuz
nach und Worms beschäftigt. Außerdem arbeiten in der 
Pfalz 30 Leute der Landsiedlung und G!K in beschleu
nigten Zusammenlegungen. Durch Neueinstellungen 
läßt sich das Personal der Landeskulturverwaltung je
denfalls zur Zeit kaum vermehren, weil es an entspre-
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<Lat1dw1rt~chatt•mtnl•ter Stübmgen 

chenden Fachkräften fehlt. Die Bemühungen der Lan
deskulturverwaltung, das Personal bei den Kulturäm
tern Nem;tadt und Kaiserslautern durch Versetzungen 
oder Abordnungen von anderen Kulturämtern zu ver
sLi.t'ken. gestalten sich außergewöhnlich schwierig. 

H<•i dl'.'m Rück~t:md der FlurbP.reinlgung in der Pfalz 
ist „~r vnr ttllE'm zu bedenken, dal~ KreiMe der pfäl
r.isdwn Lm>.dwirtsch::ift bi~ l!l45 :::tark gegen dle Flur
bereinigung ·hzw. gegrm die Umlegung eingestellt wa
rcm tui<i <i:Hiureh bis lll45 fast nur imgemmnte Wege
regulierungen in der Pfnlz durchgeführt wurden, ohne 
daß duhr>i Auch e ine bemerkenswerte Zusammenlegung 
der zersplitterten Grundstücke eneü:ht werden konnte. 
Dlese Haltung ist lange bis nach 1945. Herr Kollege 
TI;irth~l. nom vorhanden gewesen. 

Ab~chlicßend wird gesagt werden können, daß durch 
eine noch stärkere Einschaltung der Kulturämter 
Kr<·uznadt und Worm~ und gegebenenfalls Birkenfeld 
:;uwie durch Intensivierung des be~chleunigten Zusam
nw11l•~gung,.;ved:ihren,.; der lt'lurbereinigungsrückstand 
in der Pf<ilz a ufgeholt werden kann. 

Präsidc~ nt \ ' an Volx('m: 

Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Barthel? 

{Allg. Barlhel: Danke schön!) 

T'i:cine ZwiaLzCrage! - Dann bitte ich um die Verlesung 
~•"tr Anfn1~i:l Nr. fi:l. 

Abg. S.chwarz (Sc·hriftführer): 

Anlf11gt" 1\11'. tif> etc~ Abg·e<>rdneten Matthes <CDU) be
l.t...-flt:'11ci Hrenn;;toffversorgung. 

Die urn:1·wm·td großu und anhnltende Klilte ctie~es 
Winlt!l'S h1:1t dnzu geführt, diiß die Vorräte ;:m Brenn
:.:o .f i' i11 \'i<.,li:n Be1riPhen. a0er ;~u{:h in den einzelnen 
Hct1.~kd tu1 n icht ausrl'ichen. D;; dun:Ll d~m Schnee
f :oll 1md <iie Kiilte glPit'h?~iti'!; 'l'ransportschwierig
kcit.en au.l'gen-eten sind. konnten bi~her in einzelnen 
Laudt!:<ldlen nicht alle Nachforderungen für Brenn
stoff, ini.bcsvndere für Heizöl, erfüllt werden ; dcts 
n;,t Cr: f111·d1t1mg~n b<>-~<mdcn; in den kleinen Haus
h ::ilkn au::;gelfü;t. Au:;; dieso;-m Grunde frage Ich die 
Lan<leH(!gierung, welche Moßnahmen sie getroffen 
hat oder zu ergreifen gedenkt, um die ausreichende 
Versorgung des Landes mit Brennstoff sicherzustel
len. 

PdL:-irfrnt Van l.'olxcm: 

llie 1\nfrngr wfrci. von Herrn StaatFsekretilr Dr. Eicher 
loi'«l11W<'i'lt>I.. 

St;.rntsst>kretär Dr. Eicher: 

Herr Prfü.•i<ient ! Meine sehr geehrten Domen und Her
ren! Die Mündlkhc Anfrage des Herrn Abgeordnewn 
M11tthe~ beantwortet die Landesregierung wie folgt: 

Die Engp»s:::e in der Brennstoffversorgung, insbeson
d ere bei Heizöl, sind in Rheinland-Pfalz in erster Linie 
auf den Ausfall der Binnenschiifahrtswege zurückzu
führen. Bereit!; der seit längerer Zeit andituernde ex
treme Niedrigwasserstand des Rheins hatte zur Folge, 
daß die Brennstoffvorräte nicht irr einem dem Normal
bedarf entspre<"henden Maße ergänzt werden konnten. 
Da der Schwerpunkt der Kohlen- und Öltransporte 
au! dem Wasserwege liegt, mußten sich mit dem völ· 
ligen Erliegen der Rheinschiffahrt infolge der anhal
tenden ~trcngen Kälte Versorgungslücken bemerkbar 
machen. Nicht unerwähnt soll bleiben, daß günstige 
Wetterprngnosen und die Erinnerung an die milden 

Winter der letzten Jahre zu e iner mancherorts fe$tzu
stellenden Vernachlässigung der Winterbevorratung 
durch die Verbraucher beigetragen haben. Die nunmehr 
verstärkt von Straße und Schiene zu tragende Ver:::or
gungslast kGDnte naturgemäß den Ausfall der bisher 
von der Schiffahrt bewältigten Trclnsporte nicht sofort 
aus&J.eichen, z.umal der strenge Frost den Bedarf cr
hebllch gesteigert hatte. 

Zur Behebung der aufgetretenen Schwierigkeiten hat 
das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr folgende 
Maßnahmen eingeleitet: 

l. Bereits seit liingcrcr Zeit werctc·n infolge dt's Nied
rigwusserstandes Bescheinigung1.m iU1~gestellt, die eR 

ermögliiChen, mit Kraftfahrzeugen des. gewerblichen 
Güternahverkehrs und des Werknahvcriceh r.~ Güter
fernverkehr zu betreiben. Das Tran~portgewerbe hat 
diese Möglichkeit nach Einstellung der Schiffahrt nuf 
dem Rhetn nachhaltig In Anspruch gl.'nommen. 

2. Durch frühzeitige Verhandlungen mit. dem Bun<le;;
ver~ehrsn:1iniswrium hat d as Mini.stt!l'ium It.ir Wirt
schaft und Verkehr sicherge~tellt. daß alien Antrügen 
der Unternehmer für den grenzübeffchrcitC>ndc:-n Gü
terfernverkehr, insbesondere nach Hollnnd, ül:>er das 
uni zt.tr YerfAig\Ulg i;tchcndc Kontingent hinuus ent
sprochen werden kann. Bisher wurden 70 sukher Ge
nehrnigungen erteilt. 

3. Das Ministerium für Wirtschaft und Vct·kehr hat für 
<11le Transporte von Brennstoffen unt-:r V/iden uf,;vr•r
behalt eine allgemeine Au:;;nahmc vnm Sonnt<Jg~fahr
verbot, vorerst bii; 7. Miirz 1963, erteilt. 

4. Durch Ab~prache mit der Oberflnanz<lirektinn Ko
blenz wurde erreicht, daß die Befördeningsteut>r für 
die genunnten Transport e mit Krnflfahrzcug<~n d<~:.; 

fil~Y.'..~r.P..l.is!;!.~.tl„ . .G\l.tqrnnhvcrkchrs uuf den nurn1al~·n 
Steuersatz fU.t genchrniglt:>n Güt~·1 ·fl!1·nverkt•h1· i'e:<ll!(l'-
sctzt wird. 1 

5. Auch :lowelt WerknRhverkehrsfahrz('uge im Wel"k
fernverkehr el!ngesetzt werden. i~t im Zu~ammenwirken 
der""!Usiäl'ldll!len Bundes- und Lande~behnrden ~it'her
gesteHt, dttß -die Beförderun~~teuer entsprechend ge
senkt wird. 

6. Die Vet"Schärfung . des \Vintcrwctkl':- Vl.!1'<.tni<.rßlc den 
Ministerpräsidenten schon um 16. Jt1mwr, rein v:>rsorg
Uch die Zustimmung der Bund~swehr zur Bc1·eitstel
lung von Transportraum zu erwil·ken. In Au:<wirkung 
dieser Vermittlung hat die Bundeswehr in7.wischen den 
Mineralöl vertriebsgcsel l~chafte n i h rc T t' a ns por t ko!on -
nen zur Verfügung gestellt. Darüber hinau,; h;1hen ::;ich 
die Pipelinekompanien der Bundeswehr beim Löschen 
der Heizöltanker im Rhein helfend bet~tigl. Seit ge
.stern sind o;1uch Fahrzeuge der fran7.füd;;d1en Strl"it
krä!te im Ein~atz. 

'i. In gleicher Weise wui·de bei den amerikanischen 
Kommandobehörden die grundsätzliche Bereitschaft zu 
Hilfsmaßnahmen erwi.l'kt. Die Amel'ikanisl'he Botschaft 
hat ihren Bei.stand im Rahmen des Möglichen zuge
sichert und das Hauptquartier der amel'ikunischen 
Streltkräfte in Heidelberg entsprechend untel'richteL 
Dieses hat inzwischen Kesselwagen für den Schienen
verkehr zur Verfügung gestellt und eigen e Heizölbe
s~ä~9.~ f~~i.e~e~n. Das Ministerium bleibt weiterh.in 
bemüht, audl den Einsa tz der Straßc-ntankwagen der 
US-Streitkräfte zu erwirken. 

8. Die Vorstellungen des Ministeriums beim Bundes
wJrtschaftsministerium und bei Vertretern der Mine
ralölgesellschaften, die Sicherstellung des Heizölnach
.schubs für Rheinland-Pfalz unter allen Umständen zu 
gewährleisten, haben unter anderem dazu geführt, daß 
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für das Gebiet von Rheinland-Pfalz drei Koordinie
rungsbearbeiter der Mineralölgesellschaften eingesetzt 
worden sind, die im Rahme.n ihrer Vertriebsbezirke für 
die gebietliche Versorgung der ihnen zugewiesenen 
Großräume im Zusammenwirken mit den Industrie
und Handelskammern verantwortlich sind. Der Initia
tive dieser Versorgungsunternehmen ist es zu verdan
ken, daß ein NATO-Heizöllager in der Pfalz sowie die 
NATO-Treibstoffleitung für die Versorgung von Wirt
schaft und Bevölkerung nutzbar gemacht wurden. 

9. Auf Grund der eingeleiteten Maßnahmen und der 
verbindlichen Zusagen der Mineralölkoordinierungs
bearbeiter ist die Sicherstellung der notwendigen Ve-c
sorgung der Kr~enanstalten mit ßüssigen und fe
sten Brennstoffen gewährleistet und damit eine Gefahr, 
die sich vor etwa einer Woche abzeichnete, im wesent
lichen gebannt. Darüber hinaus ist die Erwartung be
rechtigt, daß mit den veranlaßten Transporterleichte
rungen wie auch durch die erhöhte Transportleistung 
der Deutschen Bundesbahn alle Engpässe in der Ver
sorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft des Lan
des bei entsprechender Selbstdisziplin, die in solcher 
Lage erwartet werden darf, ohne Schaden überwunden 
werden können. 

Prlsldent Van Volxem: 

Eine Zusatz.frage wird nicht gestellt, - Ich rufe auf die 
Mündliche Anfrage Nr. 66 der Frau Abgeordneten 
Kölsch (SPD) betreffend Zuschuß zu den Kosten des 
Mittagessens für Landesbedienstete. - Bitte, Herr Ab
geordneter Schwarz. 

Abg. Schwarz (Schriftführer): 

Au! meine Mündlichen Anfragen Nr. 35 vom 20. 
März 1962 und Nr. 56 vom 8. Oktober 1962 wurde 
mir seitens der Landesregierung mitgeteilt, daß be
absichtigt sei, einen Zuschuß zu den Kosten des 
Mittagessens für Landesbedienstete zu geben. Die 
hierfür erforderlichen Mittel wurden im Haushalt 
1963 eingesetzt. Da die Bediensteten des Landes bis 
z.um heutigen Tage noch keinen Zuschuß erhalten 
haben, frage ich hiermit die Landesregierung, wes
halb noch keine Richtlinien erlassen und Auszah
lungen nicht vorgenommen worden sind. 

Pl"lbfdent Van Volxem: 

Zur Beantwortung erteile ich Herrn Staatssekretär 
Skonieczny das Wort. 

StaatssekreUlr Skonleezny: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Ich darf die Anfrage für die Landesregierung wie 
folgt beantworten. 

Die Richtlinien über die Gewährung von Essenszu
schüssen an Landesbedienstete sind am 18. Dezember 
1962 von der Landesregierung beschlossen und mit 
einem Durch!ührungserlaß des Finanzministeriums am 
23. Januar 1963 im Ministerialblatt bekanntgegeben 

·worden. Die Richtlinien sind am l. Januar 1963 in 
Kraft getreten. Von diesem Zeitpunkt ab können auch 
Essenszuschüsse gewährt werden. 

Präsident Van Volxem: 

Wird eine Zusatz.frage gestellt? - Bitte, Frau Abgeord
nete Kölsch. 

Abg. Kölsch: 

Ich bitte die Landesregierung um Auskunft, weshalb 
diese Zuschüsse noch nicht ausgezahlt worden sind. Ich 
bin im Besitz.e eines Schreibens eines Personalrates, der 
sich darauf beruft, daß noch keinerlei Auszahlungen 
vorgenommen worden sind. 

Staatssekretär Skonieczny: 

Die Ausgabe der Essenmarken ist Sache der jeweili
ligen Dienststelle. Das Finanzministerium ist bereit, 
Zahlungen sofort anzuweisen, falls sie verlangt werden. 

Prisldent Van Volxem: 

Es wird keine weitere Zusatzfrage gestellt. - Ich rufe 
auf Punkt 2 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung eines Landesgesetzes 
zur Änderung des Landesgesetzes über die Er

richtung einer Architektenkammer 
- Drucksachen II/479/562/568 -

Die Berichterstattung für den Hauptausschuß erfolgt 
durch Herrn Abgeordneten Roth. 

Abg. Roth: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die eben 
aufgerufene Regierungsvorlage Drucksache II/479 wurde 
im Hauptausschuß am 19. November 1962 beraten. Es 
handelt sich bei dieser Vorlage um die .Änderung und 
Ergänzung des Gesetzes über die Errichtung einer Ar
chitektenkammer in Rheinland-Pfalz vom 6. Juli 1950. 
Die Ergänzungen bestehen in zusätzlichen Vorschriften, 
insbesondere über die Ehrengerichte, nunmehr Berufs
gertchte genannt, deren Besetzung durch Richter auf 
Lebenszeit und Beisitzern aus Mitgliedern der Kam
mer vervollständigt werden soll. 

Das Verfahren vor den Gerichten sowie die Festlegung 
der Strafart bei Verletzung der Berufspflichten erfolgt 
im ersten Rechtszug durch einen Ehrenrat, bestehend 
·aus einem hauptamtlichen Richter und zwei Beisitzern, 
im zweiten Rechtszug durch zwei Richter - auf Lebens
zeit ernannt - und drei Beisitzern. Verstöße gegen die 
Schutzvorschriften für die Berufsbezeichnung „Archi
tekt" sind in diesem Änderungsgesetz als Ordnungs
widrigkeiten bezeichnet. Weiterhin wird ergänzend dle 
Frage der Mitgliedschaft zur Kammer neu geregelt, in
dem Pfücht- bzw. Zwangsmitglieder nur die freiberuf
lichen Architekten sein können, während alle übrigen, 
vor allem die Privat- und Behördenbediensteten, frei
willig. der Kammer angehören können. 

Wesentlich sind noch die Änderungsvorschriften über 
Aufsicht durch die staatliche Behörde und Prüfung des 
Haushaltes der Kammer durch den Rechnungshof. 

Weitere Änderungen beziehen sich auf bisher schon 
bestehende Vorschriften. Es handelt sich dabei um 
Klarstellung von Vorschriften, die zum Teil bisher im 
Vollzug zu Schwierigkeiten führten. Ich darf u. a, dar
auf hinweisen, daß die Architektenkammer in vier 
Kammerbezirke eingeteilt ist, wobei jeweils jeder ein
zelne Kammerbezirk slch als Vertreter nach außen für 
die Gesamtkammer fühlte, und zwar jeweils der Vor
sitzende dieses Kammerbezirks. Diesem Mangel soll 
nun abgeholfen werden, indem für die Zukunft die je
weiligen Vorsitzer nur als Obmänner bezeichnet wer
den, die kein Vertretungsrecht nach außen für die Ge
samtkamm.er besitzen. 

Weiterhin sind die Vorschriften für den Anerkcnnungs
a usschuß klargestellt worden. 
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Der Hauptausschuß empfiehlt Ihnen, die Regierungs
vorlage unter Berücksichtigung des Änderungsantra
ges in der Drucksache 11/562 anzunehmen. - kh danke 
Ihnen! 

(Beifall im Hause.) 

P.-äsident Van \'olxem: 

Die Bcrkhterstattung für den Rechtsausschuß erfolgt 
durch Herrn Abgeordneten Schuler. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Abg. Sctm•er: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In der Sit
zung vom 4 .• nmuar hat sich der Rechtsausschuß in 
viel;tündiger Arbeit mit diesem Gesetz befaßt und ist 
zu dem i:rgebnis gekorrunen. daß die fleißige Vorarbeit 
c\~-; Hauptausschusses ihm keine Gelegenheit zu einem 
Anderungsvursdllag gibt. Was in der Drucksache II/558 
ni,0 dergelegt i8t, 8ind ausschlleßlkh redaktionelle Än
ciC'rung~vorschläg~· mit der einzigen Ausnahme, daß wir 
<il~ D;itum d!'~ rnkrafttretens dieses Gesetzes den 1. Fe
bruar 1963 voMl<'hlagen, und im übrigen das Hohe Haus 
um Ann<ihme dE'r Regien.mgsvorlage mit den Abände
rungsvurH·hlagen de~ Hauptaus8chus8es bitten. 

Prä.sident Van Volxem: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die 
DP~prechung. Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
~chheße die Be\\prechung. Wir k<immen zur Abstim
mung in zweiter Beratung. Ich lasse zunächst abst!m
HH:n übel' den Änderung.~antrag des Hauptausschusses 
- Dntclt~acli.e II:562 -. Wer diesem Antrag zustimmen 
will, den bitte ich um das Handzeichen. Die Ckgen
probe! - Stimmenthaltung! - Einstimmig angenommen! 

Nun lasse ich abstimmen über den Änderungsantrag 
des Rechtsausschm;ses - DruckS<1che 11/568 -. Wer die
sem Antrag zustimmen w!ll, den bitte Ich um das 
Handzeichen. Die Gegenprobe! Stimmenhaltung! - Ein
stimmig imgenomm~m ! 

kh lasse jetzt abstimmen ilber die Regierungsvorlage 
Il/479 unter Berück.~ichtigung der soeben beschlossenen 
Änderungen in zweiter Beratung und rufe auf die Ar
tikel 1, 2, 3, 4 und 5, Einleitung und Überschrift, und 
bitte diejenigen, die der Regierungsvorlage in zweiter 
Beratung zus timmen wollen, um ein Handz.etchen. Die 
GcJ;rcnprobe ! - Stimmenthaltung! - Ein.stimmig a.nge
nnmmen in zweiter Ben1iung. 

kh nehme an, daß zur dritten Beratung eine Bespre
chung nicht gewünscht wird. - Das ist der Fall Dann 
schließe ich die Besprechung und lasse abstimmen über 
die Rcgicrungsvor'lage Druck.;;;ache Il'479 in der Fassung 
nach der zweiten Beratung. Ich rufe auf die Artikel 1, 2, 
3, 4 und 5, Einleitung und UberRChrift. Wer dem Gesetz
entwurf tn dritter Beratung zui;timmen will, den bitte 
ich, skh vom Platze zu erheben. - Die Gegenprobe 1 -
Stimmenthaltung! - Einstimmig angenommen in dritter 
Beratung. 

kh rufe nun cntf den Punkt 3 der Tagesordnung: 

Erste Be.-atung eines Urantrages der Fraktion 
der SPD betreffend Landesgesetz zur Änderung 
des Landesgesetzes über die Vergnügungsteuel' 

vom 14. März 1955 
- Drucksache H1569 -

Die Besprechung ist eröffnet. Ich erteile das Wort dem 
Abgeordneten Srhmidt (SPD). 

Abg. &bmidt: 

HerT Präsident! Meine Damen und Herren! Als die so
zialdemokratische Landtagsfrnktion vor zwei Jahren 
in di-esem: ·Hause eine Neuordnung de::; Vergnügung
steuergesetzes beantragte und dieser Antrag im we
sentlichen abgelehnt wurde, haben wir bereits mitge
teilt, daß unsere Fraktion auf die Angelegenheit zu

. rückkommen werde. Insbesondere wegen der damals 
schon angesprochenen Vereine und Verbände, die dem 
Verl{nügungsteuergesetz unterliegen würden, aber ent
.sprechend ihrem kulturellen Auftrag oder sonstigen 
Öffentlichkeit.swirken nkht mehr dem Gesetz unter
stellt werden dürften. 
Wir nehmen heute durch unseren Urantrag auf die~e 
damalige Ankündigung Bewg. Wir wiiren dem Hohen 
Hause dankbQr, wenn es diesem unserem Urantrag 
durch Verwel:sung in die zuständigen Ausschüs~c eine 
Beratung ermöglichen würde. Wir sind nach wie vor 
der Meinung. daß es nicht mehr vcrtreluar ist, wenn 
Gesangvereine, Sportvereine und sonstige im kulturel
len oder sportlichen Leben tätige Vereine sowie Ver
eine, die dem Brauchtum dienen, nocl1 vergnügung
steuerptll.chti..g „sind. Wir sollten alle froh sein, daß sich 
überhaupt in der heutigen Zeit insbesondere noch junge 
Leute finden, die den Mut haben zu einem ordentlichen 
Vereinsleben. 
Gerade dieses Vereinsleben ist eine notwendige Er
gänzung unserer heute ansonsten so unruhigen Ge
sellschaft. Wir kommen auch mit unserm Antrag einer 
bereits geübten Praxis entgegen, die man nllcrdings 
nicht. immer .als mora.lisch bezeichnen kann. Es ist 
Ihnen, meine Damen und Herren, genau wie auch uns 
Sozialdemokraten bekannt, daß sehr viele Vereine 
zwar voo. ib.ren Kommunalverwaltungen vergnügung
steuerp.flichtig erklärt werden bei ihren Vernnst<1ltun
gen; daß von dießen Verans taltungen Vergnügungsteuer 
erhoben wird, aber nachher im gleichen Zuge diese 
Vcrgnügungsteuer in Fonn eines Zu:-:chusses an den 
Verein wieder zurüdcgezahlt wird. 
Diese Umgehung des Gesetzes hat bereits eine 8o1che 
Breite e•ngenommen, daß auch von der Praxis her da8 
Gesetz überholt ist. Der Gesetzgeber ,;oll sich immer 
bemühen, in seiner Gesetzgebung der Wirklichkeit nahe 
zu sein. Auch auch diesem Grund bitten wir. l.m8erem 
Urantrag zuzustimmen, damit er noch in dieser Legis
laturperiode in den Ausschüssen ~eine F.rledigung fin
den kann. 

Prii.sident Van Volxem: 
Dle Besprechung ist eröffnet, ich erteile d<ts Wort dem 
Herrn Abgeordneten Korbach (CDU). 

Abg. Korbad:I: 

Herr Präsläentl Meine Damen und Herren! Es scheint 
mit zu einem Wesensbestandteil des Kataloges parla
mentarischer Vergnügungen zu gehören, daß wir uns 
sehr oft in diesem Hohen Hause über das Vergnügung
steuergel!leiz unrerhalten. Herr Kollege Schmidt! Wenn 
auch Wahlvel":!lammlungen vergnügungsteuerfrei sind 
und Sie - das haben Sie richtig gesugt - bereits zu 
einem früheren Zeltpunkt einen neuen Antrag ange
kündigt haben, so überrascht uns dennoch etwas der 
Zeitpunkt, Aber das schließt nicht am - und ich darf 
das namens meiner Fraktion hier erklären -, daß wir 
in eine Prüfung Ihres Antrages in den Ausschüssen 
eintreten werden. Die CDU-Fraktion wird al8o der 
Überweisung dieses Antrages in die Ausschüsse zu
stimmen. 
Meine Damen und Herren! Ich darf noch sagen, was 
dem Steuerschuldner ein ausgesprochenes Vergnügen 
bereitet, ist nicht unbedingt für den Steuergläubiger 
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gegeben. Bei dem Steuergläubiger handelt es sich in 
diesem besonderen Falle um die Gemeinden, die wir 
mit in unsere Betrachtu[lien einzubeziehen haben. Ich 
gebe zu - und da stimme ich Ihnen volÜnhaltlich bei -, 
daß wir alle hier in diesem Hohen Hause das Brauch
tum und das Vereinsleben fördern wollen. Sie haben 
bereits angedeutet, daß das auf der kommunalen Ebene 
ja in verstärktem Maße geschieht- Ich darf Ihnen sa
gen, Herr Kollege Schmidt, daß die Gemeinden viel
fach über den Betrag, den sie als Vergnügungsteuer 
einnehmen, umgekehrt als Zuschüsse für das Vereins
leben in den Gemeinden natürlicherweise wieder aus
acben. Das ist gut so, weil wir an dem Vereinsleben 
und an der Entwicklung des Brauchtums in unseren 
Gemeinden außercrdenUicb L.witeressiert sind. 
Mehr brauche ich in diesem Auaenblick nicht dazu zu 
sagen. Wir sind also einverstanden, daß eine eingehende 
Prüfung nach jeder Richtung hin in den Ausschüssen 
erfolgt, sei es die Frage des Ausfalles oder sei es auCh 
die Frage, wie die weitere Entwicklung in der Zwi
schenzeit hinsichtlich des Vergnügungsteuerrechts in 
den übrigen Ländern gewesen ist. 

Prlsldent Van Volxem: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Schneider (.FDP). 

Abg. Schneider: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Ich darf namens meiner Fraktion erklären, daß 
auch wir der sachlichen Behandlung des Antrages in 
den zuständigen Ausschüssen unsere Zustiaunung ge
ben werden. Wir haben .tn dieser Legislaturperiode 
schon wiederholt Anstoß gegeben zur Erörterung von 
Fragen des Vergnügunpteuergesetzes, weil wir der 
Meinung sind, daß auf diesem Gebiete noch manches 
zu tun ist. E::; war lediglich eine Frage, ob wir diese 
Materie In der auslau!enden Legislaturperiode noch 
einmal anpacken oder ob wir warten sollten, bis der 
neue Landtag sid:t damit befassen kann. Ich glaube 
nämlich sicher .zu sein, daß der neue Landtag in noch 
umfangreicherer Weise, wie das der heuti&e Antrag 
cjer SPD vorsieht, sich mit der Vergnügungsteuer wird 
befassen müssen. Wir werden vielleicht - das lst Zu
kunftsmusik - zu einer gänzlichen Umgestaltung die
ser Materie kommen müssen. Da dieser Antrag in der 
Linie unserer Intentionen liegt, kö"nnen wir einer sach
lichen Behandlung in den Ausschüssen zustimmen. 

Prisldent Van Volxem: 
Die Besprechung ist geschlossen. Es wird vorgeschla
gen, die Drucksache dem Hauptausschuß, dem Haus
halts- und Finanzausscbuß und dem Rechtsausschuß 
zu überweisen. Widerspruch dagegen erhebt sich nicht. 
Es ist so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr auf den Punkt 4 der Tagesordnung: 
Zweite Beratunc ·eines Urantraces der Fraktion 
der srD ~trertend Landes-gesef.z ZÜI" Änperunc 
des Landesgesetzes zur FlSrderunc des Sdlulbaues 

In Rheinland-Pfalz vom 7. Dezember 1959 

- Drucksache II/554 -

Ich eröUne die Besprechung. Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete König (SPD). 

Abg. K~nlg: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mir ist von 
meinen Fraktions!reunden nach der Sitzung am 12. De
r.ember der Vorwurf gemacht worden, ich hätte in der 
Zusammen!assung der verschiedenen Tagesordnunp
punkte - Einzelplan 04, Außerordentlicher Haushalt, 
Einzelplan 11 usw. - auch diesen Entwurf mitbehan-

------ ----- - - · -~----·--

delt; dadurch wäre er Ihrer Aufmerksamkeit entgan-
gen 

(Heiterkeit bei der CDU.) 
und in der ersten Lesung abgelehnt worden. 

(Leichte Heiterkeit bei der CDU.) 
Man hat mir gesagt - der Vorwurf ist sicherlich zu Recht 
gemacht worden -, wenn ich mit etwas mehr Ausführ
lichkeit Sie darau! hingewiesen hätte, daß es sich um 
ein Anliegen handelt, das der Kultusminister erfüllt 
wissen will und das zum anderen die Fortsetzung einer 
von Ihnen beschlossenen Sache ist, dann hätte ich mit 
meinem Antrag eine solche Ablehnung nicht erfahren. 

(Abg. Dr. Kohl: Sie sind heute so bescheiden, 
Herr Kollege König!) 

Insofern bin ich recht froh, daß die Geschäftsordnung 
eine zweite Lesung vorsieht und dieser Fehler dadurch 
wieder in Ordnung gebracht werden kann. 
Id:t will nicht sehr ausführlich werden, weil vermutlich 
schon diese Hinweise ausreichen, um Ihnen zu sagen, 
daß Sie hier meines Erachtens am 12. Dezember eine 
Entscheidung getroffen haben, die sich nicht mit Ihrer 
Grundsatzeinstellung zu diesem Fragenkomplex deckt. 

Sie könnten sagen, wir seien vor vier Jahren bei Ihrem 
Vorschlag, ein Gesetz zu schaffen, das eine Summe für 
den Bau von Schulen ansammelt, nicht sehr erfreut 
gewesen, weil wir glaubten, daß xran dies auch ohne 
Gesetz tun könne. Ich sagte dies bereits am 12. Dezem
ber, und darin sind wir inzwischen durch Bemerkungen 
des von uns überaus verehrten Herrn Staatssekretärs 
Skoniecz.ny bestärkt worden. 

(Vereinzelte Heiterkeit im Hause.) 

Trotzdem stehe id:t au! dem Standpunkt - und das muß 
zu einem guten Parlament gehören -, wenn die Ent
scheidung von der Mehrheit des Hauses getroffen ist, 
dann habe ich mich als Minderheit mit einer sold:ten 
sachlichen Entscheidung zu!rledenzugeben und muß 
den weiteren Aufbau meiner Arbeit auf diese Entschei
dung abstellen. Soweit werden wir einig sein. Das ist 
aber die wesentliche Ursache, daß wir Ihnen jetzt vor
schlagen, auf der 1959 getroffenen sachlidlen Entsdlei
dung fortzufahren und die Mittel so aufzustocken, wie 
sie der Kultusminister braucht, wenn er nicht an der 
Au!gabe scheitern will. 
Ich halte es für schlecht, daß wir ihn nicht aus seinem 
im Herbst herausgegebenen Erlaß befreien, in dem er 
sehr unmißverständlich allen Gemeinden Kenntnis da
von gegeben hat, daß er nicht mehr in der Lage ist, 
dem Schulbau die ursprüoglich gewollte Förderung an
gedeihen zu lassen. Wir sollten ihn aus einer solchen 
Verfügung, wie er sie notgedrungen herausgeben mußte, 
befreien. Auch das ist die Absicht dieses Antrages. 
Ich bin der Meinung, daß wir damit eine gute Fort
schrittsarbeit leisten, und Sie werden sicherlich nicht 
„bremsen" wollen. 
Wir haben auf der eL11en Seite die sachliche Entschei
dung akzeptiert und können sie nid:tt mehr wegwischen; 
zum anderen ist damit die Jährlichkeit des Haushalts 
durchbrochen. Letzteres kommt sehr häufig vor; das 
wird sogar sehr häufig vorkommen müssen, wenn es 
sich um solch langwierige Verfahren wie dem vorlie
genden handelt. Deshalb meine Bitte und Anregung an 
Sie, daß wir UDIS im Ausschuß etwas gründlicher mit 
dieser Frage besd:täftigen. Wir huben dafür bis zum 
20. Februar Zelt. 
Es dient sicherlich dem Ansehen des ganzen Hauses, 
wenn Sie - basierend au! dem, was ich gesagt habe und 
was Sie seinerzeit bei .,Erfindung" des Gesetzes hier lm 
Hause sagten - jetzt in einem draußen nicht verständ
lich zu machenden Verfahren den hier gestellten Antrag 
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n icht e1blehnen, sondern in eine Am:schußberatune ein- . legen König entnommen werden mußte, sondern wir 
treten und überlegen, ob das, was ln dies~m q.~s~.tz ~~ „ .. i„„„„.Y~rhalten uns getreu der im Jahre 1959 gegebenen Ge-
Summe genannt wird - 250 Millionen DM -, nicht die setzesbegri,indung und überlassen es dem neuen Lund-
be:>cheiden~te Summe ist, die der Kultusminister tor- tag, die Fortgeltung des Finanzierungsgesetzes für den 
eiern m\.'ß - bis 1966 gesehen -. wenn die Aufgabe wei- Schulbaufonds zu beschließen. 
lcr vollzogen werden soll. (Bellall bel der CDU.) 
Ich h~be - wie bereits gesagt - heute die Bitte an Sie, 
einf'r Überweisung der Drucksache U i554 in die Aus
schüsse zuzustimmen- Ich hoffe, daß wir dort zu elne.tn 
guten Ergebnis k ommen werden. 

Präsident Van \'o]xem: 

·weitere Wurtmeldungen? - Ich erteile das Wort dem 
Herr Abgeordneten Dr. Neubauer (CDU). 

Abg. Ur. Neubauer: 

Hen Präsident! Meine i;ehr geehrten Damen und Her
ren! Ich möchte mit Herrn Kollegen König darin über
einstimmen, daß wir hier nicht eine breite Diskussion 
aufziehen sollen, da sämtliche anstehenden Fragen be
reits in der Sitzung am 12. Dezember l.962 erörtert wor
den sind. 

Ich möchte noch einmal folgendes herausstellen: 

1. Die CDU-Fraktion Ist mit der Fr<1ktion der SPD nadl 
wie> vor einer Auffassung, daß die bisher zur Verfü
gung _gestellten Mittel im Schulbaufonds für die 
!icllncllstmöl'(liche Beseitigung der baulichen Rückstände 
nicht ausreichen und weitere Mittel zur Verfügung ge
stellt werden müssen, um die gestellte Aufgabe voll zu 
erfüllen. 

2. Wir sind de r Auffassung, daß wir bei Ablehnung des 
Antniges der SPD-Fraktion den Weg einhalten, den wir 
1959, als auf unsere Initiative das Gesetz geschaffen 
'~'llrde, begonnen haben. 

Wit• haben bereits 1959 bei der Einbringung des Geset
J'<•;-; in der Begründung dargelegt, daß wir ein Gesetz 
sc•haHen wollen. cfa~ eine vierjährige Gültigkeit - nur 
f'(ir diese Legislaturperiode - hat. Das war damals als 
<.>rste Begrundung angegeben wurden. Dies hat nichts 
damit w iun, daß man die Sachaufgabe nicht weiter 
erfüllen will. sondern lediglich damit, daß wir uns mit 
tl('m C"rt-setz 1959 eine zeitliche Grenze innerhalb unse
rer Zuständigkeit für ein solches spezielles Finanzie
rungsgesdz '(esetzt haben. Bei diesem Gesetz handelt 
es .sich um ein Finanzierungsgesetz, nicht aber um ein 
Gesetz sonstiger Art. 

Wir sind de11.halb auch heute noch der Auffassung, die 
wir 1959 vcrtre>ten haben, daß nämlich die Weiterfüh
n111g <liP.;:",.; l'..esetze,.; in der geeigneten Weise dem 
neuen Landtag - wie wir es auch ursprünglich woll
ten - vorbehalten bleibt. Irgendeine Unterbredlung der 
Leistungen des Kultusministeriums zur Förderung des 
Schulbaues in Ausführung dieses Gesetzes tritt nidlt 
('in. 

Ich muß heute das wiederholen, was ich bereits am 12. 
Dezember gesagt habe: Die im Haushaltsplan 1963 ge
m~iß Schulbaufondsgesetz vorhandenen Mittel geben 
dem KultuF-minister die Möglichkeit, bis Ende 1963 tä
tig zu werden. Der neue Landtag tritt am 18. Mal 1963 
zusammen; dieser Landtag ist daher rechtzeitig in der 
Lage, seinen Verpflichtungen auf diesem Gebie~e nach
zukommen und durch einen neuen Beschluß die begon
m·ne Arbcii über das Jahr 1963 hinaus - ab 1. Januar 
1964 - fortzusetzen. 

Wir sehen nicht ein, daß wir durch eine solche Haltung 
inkonsequent sind, wie es den Worten des Herrn Kol-

Prlstdent Van Volxem: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Schneider (FDP). 

Abg. Smne\der: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Ich mti<:hte an das anknüpfen, was der Herr Kol
lege Neubauer soeben ausgeführt hat. Ich kann heute 
nicht.11 anderes ausführen als am 12. Dezember vergan
genen Jahres, wo ich die Ablehnung des Antrages der 
SPD zu begründen die Ehre hatte. 

Wir sind auch heute der Meinung, d:.iß über die Fort
führung der Förderung des Schulbaues aus dem Schul
baufonds der neue Landtag entscheiden muß. F.s wird 
keine Unterbrechung in den Schulbaumaßnahmen ein
treten, und es ist insoweit nicht notwendig, durch die 
Zwt.immung zu diesem Antrag den Herrn Kultusmini
ster aus einer prekären Lage zu befreien. 

Die Frage, ob 250 Millionen DM notwendig sind oder 
eine geringere oder höhere Sun\me zur Verfügung ge
stellt werden muß, hat der neue Landtag auch im Zu
sammenhang mit der im Herbst sich abzeichnenden 
neuen finanziellen Situation zu behandeln. 

Wir können heute nicht vorausseh~n, in welcher finan
ziellen Lage das Land sich im Ht~rbst befindet. Wir 
wissen nicht, wie we Wirtschafts•Jntwicklung geht, ob
wohl wir hoffen, daß sie eine gute sein wird. 

Es ist nicht meine Absicht, hier schwarz in schwa17. zu 
malen. Aber ich bin der Meinung, 

(Abg. Völker: Was sind denn das für Unkem-ufe?) 

daß wir auch unter Bcrücksichtigu.ng der gesamten 
Situation beute diesem Antrag nicht annehmen sollten. 

(Beifall bei der F'DP.) 

Präsident Van Volxem: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter König (SPD). 

Abg. KGnls: 

Herr Präsident! Meine Damen und Henen! Es erscheint 
mir .sinnvoll, daß ein Parlament bei einer solchen De
batte dem. Ressartminister die Chance zu einer Auße
runa: aibt. Das mag aus meinen Ausführungen nicht 
erkennbar gewesen sein; ich möchte es deshalb hier
mit nadlholen. 

Ich sprach von dem Erlaß, den das Kultw;ministerium 
"'im OI<tober des vergangenen Jahres herausgegebe n hat, 
in dem allen Gemeinden unmißverständlich gesagt 
wurde, daß die bereitgestellten und die für: 1963 noch 
zu erwarten<ien Mittel für SchuJ.bauförderung nur noch 
eine Verteilung in der Weise gestatten, daß die jeweilige 
Gemeinde zugleich auch. eine erhebliche Eigenleistung 
vollzieht. Das ist der Sinn der Verfügung. Ich kann sie 
auch noch holen und wörtlich verl~sen, wenn das not
wendig ist; ich nehme aber an, das reicht. Und wiederum 
haben wir seinerzeit gehört, und zwar aus dem Munde 
des Herrn Ministers, daß der wesentliche Grund zu1· 
Schaffung dieses Gesetzes im Jahr<? 1959 war und ist: 
die Beseitigung des Schichtunterrichtes. 

• 
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Ich darf vorweg noch folgendes sagen. Wir wissen, daß 
bis 1963 einschließlich - das haben wir auf der Rück
seite unserelj Antrages in der Begründung dargestellt -
rund 121 Millionen DM bereitgestellt wurden bzw. be
reitgestellt sind, daß von den für 1963 veranschlagten 
30 Millionen DM bereits 1962 im Vorgriff 2{l Millionen 
DM verteilt wurden - der Haushalts- und Finanzaus
schuß hat dem zugestimmt - und daß der Minister also 
für den ZweCk, um den es hier geht, im Jahre 1963 nur 
noch 10 Millionen DM zur Verfügung hat und mit dem 
Wissen des Vorgriffs - denn der wird erwähnt in dem 
Oktober-Erlaß - den: Gemeinden mitteilt, daß nur noch 
das geschehen könne, wovon ich eben sprach. 

Ich habe deshalb die bescheidene Frage an den Herrn 
Minister zu richten, ob er die Aufgabe, wie er sie sich 
im Jahre 1959 mit diesem Gesetz selbst gestellt hat, 
nämlich den Schichtunterricht zu beseitigen, als erfüllt 
:1nsieht. Ich habe die weitere Bitte, mir Auskunft dar
über :z.u geben, ob eine groß:: Zahl von Anträgen vor
liegt, ob diesen Anträgen entsprochen werden konnte 
und - gegebenenfalls - wie groß die Zahl der Anträge 
i~t, die abgelehnt werden mußten, immer im Zuge des 
von mir erwähnten Erlasses. Ich bin der Meinung - wi<~ 
ich schon eingangs sagte -, wir werden die Pflicht haben, 
wenn wir ein faires Spiel treiben wollen, einem Ressort
minister - und dazu noch einem so aktiven Minister 
wie unserem Kultusminister - die Chance :z.u vermitteln, 
daß er hier seine eigene Auffassung zu diesem Thema 
äußert, und ich wäre dankbar, Herr Minister, wenn Sle 
das täten. 

Pdl.sldcnt Van Volxem: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Neubauer (CDU). 

Abg. Dr. Neubauer: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Mir scheint, daß wir so Zug um Zug in aller 
Breite in dfe Einzeldiskussion hinieinsteuern, die Sie 
anscheinend ebenso wie ich an und für sich gar nicht 
gewollt haben. Jetzt kommt nämlich der zweite Punkt, 
den Sie zuerst nicht, z.um Schluß dann aber doch ange
sprochen hatten, und zwar die berühmt-berüchtigten 
Vorgrlffe. 

Es ist richtig, daß im Jahre 1962 für den genannten 
Zweck ein Vorgriff von 20 Millionen DM auf den Etat 
1963 vorgenommen wurde. 

(Abg. Völker: Nur für die höheren Schulen!) 

Wenn man aber argumentiert - wie es Herr Kollege 
König jetzt wörtl!ch, glaube Ich, tat -, daß damit für 
das Jahr 1963 dem Minister nur noch 10 Millionen DM 
zur Verfügung blieben, weil von den fUr 1963 vorge
sehenen: 30 Millionen DM bereits 20 Millionen DM als 
im Vorgr!!f verteilt abzw:!ehen wäre:n, so ist das fal'Sch. 

(Zuruf des Abg. König.) 

- Ich w!ll es begründen und lasse mich gerne widerle
gen, Herr Kollege König. Ich sage, diese Darstellung ist 
falsch; oder sie entspricht nur halb der Wahrheit. 

In seinen Ausführungen - Sie haben sie alle gehört -
hat Herr Kollege König für das Jahr 1962 eine Auf
stockung der zuzusagenden Finanzierungsmittel durch 
den Vorgriff von 20 Millionen DM echt anerkannt. Er 
hätte aber hinzufügen müssen, daß auch nadi dem 
Etat 1963 der Minister im Vorgrlff über weitere 20 
Millionen DM als Zusagen verfügen kann, so daß es 
auch im Jahre 1963 insgesamt wieder 30 Millionen 
DM sind, die er als Finanzierungszusagen nach drau-

ßen belegen kann, und nicht nur 10 Millionen DM, wie 
Herr Kollege König gerade eben behauptete. Insofern 
habe ich geglaubt, sagen zu können, daß die Darstel
lung des Herrn Kollegen König falsch war. 

(Abg. Korbach: Und· damit ist auch der Erlaß 
vom Oktober ilberholt!) 

- Der Erlaß vom Oktober 1962 ist geschrieben worden, 
bevor die Mittel für 1963 genehmigt wurden. 

(Zuruf des Abg. König.) 

Wenn hier Herr Kollege König davon spricht, daß 
nicht sämtliche Anträge, die von Gemeinden als Schul
bauträger gestellt worden sind, erfüllt werden konn
ten, so ist daran gar nicht zu zweifeln. Die Exekutive 
hat seit Gründun2 des Schulbaufonds alle Schulbau
träger auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, nicht 
nur Baumaßnahmen zur Beseitigung des Schichtunter
richtes in die Wege z.u leiten, sondern auch überalterte 
Schulgebäude durch Neubauten zu ersetzen. Und dann 
kommt eben das, meine Damen und Herren, was heute 
auf allen Gebieten geschieht, wenn eine Möglichkeit 
aufgezeigt wird, vom Staate zusätzliche Finanzierungs
mittel z.u erhalten: daß das seitens derjenigen, die Zu
schüsse beantragen können, mit größtem Elan ausge
nutzt wird, so daß sich die Anträge, die sich normaler
weise über eine Anzahl von Jahren erstrecken, zusam
menballen, weil jeder möglichst der erste sein will, 
der von diesen Zuschüssen profitiert. So ist das also 
gar nichts Absonderliches, daß hier dann plötzlich 
bergeweise Bauanträge mit Finan:z.ierung8anforderun
gen vorliegen. Daraus zu schließen, daß die Landesre
gierung, der Landtag - oder wer es sein mag - seine 
Aufgaben, die er sich gestellt hat, nicht erfüllen könne, 
ist ganz und gar abwegig. Um zu erkennen, daß ein 
Sdi.ulbauprogramm, das sich aus etwa einem Jahr
hundert aufgestaut hat, verstärkt durch Zerstörungen 
im Kriege, nicht in vier Jahren bewältigt werden 
kann, meine Damen und Herren, dazu braucht man 
nicht studiert zu haben, sondern nur seinen gesunden 
Menschenverstand und das Zweimalz.wei eines Haus
vaters in die Waagschale zu werfen. 

Ich glaube, es kann niemand der Regierung oder den 
regierungstragenden Fraktionen den Vorwurf machen, 
daß sie hier irgendwelche Pflichten versäumt hätten. 
Wir haben von Anfang an klar erkannt und auch aus
gesprochen, daß es zur endgültigen Erledigung dieser 
Aufgabe einer ganzen Reihe von Jahren und nicht nur 
einer Legislaturperiode bedürfe. Und wenn wir heute 
irgendeine Gesetzesfortsetzung nach der Initiative der 
SPD beschließen, dann bedeutet das gar nichts. Für 
das Jahr 1963 kann der Kultusminister so oder so nicht 
mehr Mittel zusagen. Und darauf kommt es an. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Fri.Biiieni va.n Voix.em; 

Das Wort hat Herr Abgeordneter König (SPD). 

(Heiterkeit bei der SPD. - Abg. König: Der Herr 
Minister hat ums Wort gebeten! - Abg. Hülser: 

Nicht so bescheiden sein!) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter König (SPD)! 

Abg. K8nlc: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Nun will 
man mal vornehm sein, und dann klappt es nicht. 

(Heiterkeit im Hause. - Abg. Dr. Kohl: Man 
k ennt Sie heute gar nicht mehr!) 
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{Könt~) 

Ich wollte sehr gerne dem Herrn Minister zuerst das 
Wort las~en; denn vielleicht hätte er die Debatte ab
kürzen können. 

Mir schien es reizvoll., heute hier möglichst in kurzem 
Wortwechsel so etwas zu tun, was man ansonsten in 
den Ausschüssen macht, und dadurch den Mitgliedern 
des Hauses, die nicht an Aussc:hußsitzungen teilneh
men, und auch der Öffentlichkeit etwas zu diesem 
Thema vermitteln. Ich glaube, das ist uns auch belden 
gelungen, Herr Kollege Dr. Neubauer. 

(Abg. Dr. Neubauer: Ich hoffe es!) 

lch werde Ihnen gegenüber zwar nie Wendungen wie 
,. D<t s ist falsch!" gebrauchen. Solche Formulierungen, 
wiHsen Sie, wähle ich nicht; das entspricht nicht meiner 
Arl. 

(Abg. Dr. Neubauer: Na, na! - Heiterkeit im 
Hause.) 

Ich darf aber sagen: Sie haben nicht all das bedacht, 
was ich ausgeführt habe und was hierzu zu bedenken 
isl. So t>tw<i, wenn ich von der Durchbrechung des 
jäh.rlkhen Hausha lts sprach. Eine solche Durchbre
ch.ung wird es in vielen Fällen und immer wieder 
geb~n. Wit· beschließen nachher beispielsweise ilber 
e inen F.nlschließungsantrag, der sich auf Beratun~ 

gen <ieF ni>uen L<tndtages über das Finanzausgleichs
gesetz im Herbst bezieht. Auch dazu ist nichts zu sagen, 
W('ntl nrnn <las heute als Ge:;etzgeber so will. Mag der 
neue Landtag das später inhibieren; wir müssen es 
aber irgendwie zu Papier und zum Ausdruck bringen. 
Das gleiche ist hier geschehen. Sie sagen, daß dieser 
Lnndta!{ keineswegs einen neuen an eine Aufgabe bin
den künne, über die er selbst zu en1scheiden habe. Ich 
darf Sie gan"- bescheiden darauf hinweisen, daß die 
Bemtung des Hau:shaltsplanes 1964 auch eine Sache des 
nC'ucn L;indtages ist. Und wenn Sie sagen, Sie hätten 
hP.reib im Vorgriff auf 1964 die fehlenden 20 Millionen 
DM ersetzt, dann könnte, wenn das überhaupt mögli<'h 
würe , tlt'i· neue L<.1ndiag die gleiche Klage erheben, die 
Sie fun·hlen. wenn man ein Gesetz beschließt, wie wir 
es anrep;i>n. D<1s funktioniert <1lso nicht. 

kh <inrt Si!' nodl auf eines hinweisen. Wir haben in 
Rheinland-Pfalz 27 000 Schulkinder im Schichtunter
r ich t. D~f' ist keine bestrittene Zahl. Nach Auskunft 
de:-: He>rrn Kultusministers fehlen uns zur Stunde an 
Klassenzimmern noch 238 Realschulklassen und rund 
870 Volksschulklassen. Das bert1ht au! einer Auskunft, 
die w ü· im Herbst bekamen, immer bezogen auf Schicht
unterricht. 

(Ahg. Korbach: Wir werden es schaffen, Her:'t 
Kollege!) 

Nun nehrn<.>n Sie bitte den ersten Satz in der B(!grun
dung des Gesetzes, die lautet; 

Land und Gemeinden obliegt nach der Landesver
fas~ung die Verpflichtung, die öffentlichen Voraus
setzungen und Einrichtunge n für ein geordnetes 
&-huiwesen zu schaffen. im Rahmen dieser Aufgabe 
ist <lie Bt>seitigung des Schulraummangels von so 
ausschlaggebender Bedeutung, daß s ie vor allen an
deren sc:hulpolitischen Anliegen den Vorrang ver
<iient. 

Nun fruge ich mich, warum dieser Landtag nicht diesen 
Ge:< id'1tspunkt noch einmal zum Ausdruck bringen soll, 
und d1tmit wgleich auch für die neue Legislaturperiode 
kon:-;latit>rl. daß diese Aufgabe noch immer eine der 
dringlichsten auf dem Gebiete der Schulpolitik ist und 
dcrm.ufolge eine entsprechende Mittelbereitstellung 
dem Minister an Hand gegeben werden muß. Es ist 
auch nicht wahr, wenn Sie sagen, Herr Kollege Dr. 
Neubauer, zu Beginn eines Jahres werde eine große 

Anzahl von Anträgen gest.ellt. Natürlich muß man sie 
sieben, da bin ich mit Ihnen einig. Man kann sie aber 
nicht sieben nam dem Gesichtspunkt: Mehr Geld habe 
ich nicht. deshalb lehne ich sie alle ab, sondern man 
müßte sie höchstens sieben nach dem Gesichtspunkt: 
Wo ist Schichtunterricht und wo nicht? Und wo Schicht
unterricht besteht, habe ich Mittel in diesem oder im , 
darauffolgenden Jahr bereitzustellen. 

(Abg. Korbach: So geschieht es auch!) 

Das kann der Herr Minister nicht mehr, dazu hat er 
nämlich keine Mittel. 

Melne Bitte wäre - das ist sicherlich eine sehr beschei
dene -: Wollen wir uns das Schauspiel machen. daß 
eine Frage, die doch gar nicht umstritten ist - wenn der 
Herr Minister ~ine Auskünfte gibt, kann die Fmge 
nicht mehr umstritten sein oder er würde Auskünfte 
wider besseren Wissens geben-. in eine parteipolitische 
Auseinanderset&ung ausartet? Wir sollten uns im Aus
schuß noch einmal sorgfältig darüber unterhalten, ob 
nicht irgendwelche Fehlschlüsse bei unseren Überlegun
gen angestellt wurden. Es wäre sicherlich ein Fehl
schluß, zu sagen : Wir lehnen diesen VMschlag der so
zlaldemokratischen Landtagsfraktion nur deshulb ab, 
weil er von der sozialdemokratischen Landtagsfraktion 
gestellt wurde. Dann sind Sie ganz S<'hlecht beraten. 
wenn Sie so verfahren. Es wird nicht das Quantitäts
prinz.ip in dem Umfange gelten, daß Sie immer clie 
besten Ideen haben. Das ist doch cln fach nicht zu er
warten. Im Gegenteil: Die Opposition wird sich ständig 
intensiver mühen müssen mit Anregungen. Denn sie 
hat ja nicht die Anregungen. die aus dem Kabinett 
kommen und deren sie sich vorteilhaft bedienen kann. 
Mit einem Wort: Wir werden schon d as eine oder an
dere Ihnen ab und zu anzubieten haben. Das haben wir 
auch in der Vergangenheit getan. Deshalb i:;;t es, glaube 
lch, keine zu hochgesteckte Bitte, wenn ich den Wunsch 
noch einmal äußere, die Sache im Ausschuß zu herntcn. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Van Volxem: 

Das Wort hat Herr Kultusminister Dr. Orth. 

Kultusminister Dr. Orth: 

Herr Präsident! Meine Damen und Hel·rent Zunächst, 
Herr Kollege König, darf ich richtigstellen, daß der Er
laß vom Oktober des letzten J ahres an die Bezirksre
gierungen nicht eine Reduzierung des Schulbaues will 
und auch nicht die Rückweisung Vl)n Anträgen beinhal
tet, sondern wir haben die Bezirksregierungen darauf 
.hingewiesen, daß mit Rücksicht auf den großen Bau
ilberhang, den wir haben - wir wollen ja eine gewis~e 
K:äpazifät in der Bauwirtschaft nicht übel'schreiten -, 
uns die Anträge nach der Dringlichkeit einzureichen, 
d. h. in der Dringlichkeitsstufe I den Schichtunterricht 
zu beseitigen. 

Das zweite, was ich sagen darf, Lst folgendes . Es ist 
richtig, daß aus dem Haushalt 1962 ein Vorgriff auf da<; 
Haushaltsjahr 1963 mit 20 Millionen •DM mir zugestan
den wurde, Aber dieser Vorgriff aur d<is Jahr 1964 in 
gleicher Höhe mit 20 Millionen DM w urde mir vom 
Plenum und Haushalts- und Finanzaus:;chuß wieder 
bewilligt, Damit, glaube ich, sollten wir doch eine ge
wisse Wortklauberei beenden. 

(Abg. König: Wer klaubt? - Abg. Völker: Das ist 
aber ein Ausdruck!) 

- Es wird doch darum gestritten: Braucht man die 10 
Millionen DM oder braucht man sie nicht, muß das 
ad hoc gemacht werden oder hat das noch etwas Zeit? 

• 
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Herr Kollege Kl.Snig, ich habe im Auftrage der Landes
regierung damals erklärt, daß die ;Landesregierung ·da
für sorgen wird, daß dem dringenden Problem der 
Schulraumnot Aufmerksamkeit geschenkt wird, daß 
kontinuierlich, das heißt, daß ohne Einschränkung der 
finanziellen Mittel u.n.d ohne zeiiliche Verzögerung die
ses Bauprogramm durdi.geführl wird. Ich bitte doch, die 
gesamten Maßnahmen in dieser großen Sicht zu sehen. 
Man kann nicht in einem Jahr alles tun. Wenn konti
nuierlich an diesem Ziel weitergearbeitet wird, dann 
werden wir das gesteckte Ziel auch erreichen. 

Es ist richtig, wenn Sie sagen: 27 000 Kinder in unserem 
Lande erhalten noch Schichtunterricht. Es sind aber 
immerhin 360 000, die keinen Schlch tunierricht haben. 
Sie wissen, daß durch den Zugang von Schulkindern, 
der In diesem Jahr wieder besonder$ groß. war mit fast 
20 000 Neuaufnahmen, da und dort bereits beseitigter 
Schichtunterricht wieder neu entstanden ist. Also auch 
dem Problem werden wir nach meiner Meinung ge
nawo wie auch dem Problem der Beseitigung des Leh
rermangels steuern können. Wir werden das nicht auf 
einmal erreichen, werden aber, wenn wir an diesem 
Problem in gleicher Welse weiterarbeiten, auch zum 
Ziel kommen. 

(Beifall bei der CDU.) 

Prllsident Van Volxem: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Neubauer (CDU). 

Abg. Dr. Neubauer: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Herr Abgeordneter König, ich konµne nur noch 
elnn1al hier an das Red.i-ierpult, um :zw-ei Beme:rkurJ€en 
zu beleuchten - vorsidi.tig ausgedrückt -. · 

Sie sprachen von Entschlleßungsanträgen, die praktisch 
in die nächste Legislaturperiode hineinwirken, das sei 
so etwas Ähnliches, als wenn wir das Gesetz verlängern 
würden. Das ist nicht ganz so. Ein Entschließungsantrag, 
wie er heute wieder bei einer anderen Drucksache vor
liegt, ist eine Empfehlung an die Regierung, sie möge 
bei Durchführung eines Gesetzes so und so verfahren. 
Ob sie danach verfährt, ist eine zweite Frage. Es ist 
also lediglich ein-e Gedächtnlsstutze, damit die Regie
rung bei der Durchführung eines Gesetzes weiß, wie 
sich der Landtag die Anwendung eines Artikels gedacht 
hat. 

Wenn wir heute das Gesetz verlängern, dann steckt 
an sich gar nichts drin. Das Gesetz hat Gültigkeit, 
also das Schulfinanzierungsgesetz, bis zum 31. Dezem
ber 1963. Wenn der neue Landtag zusammentritt, fin
det er dieses Gesetz nach vor. ::Man hat sich dann Ge
danken .zu machen, wie und auf welche Weise er dieses 
Gesetz weiterführt. Es ist also nicht so, daß der neue 
Landtag nichts vorfände, sondern er hat ein gültiges 
Gesetz, an das er sich halten muß bls zum 31. Dezem
ber 1963. Wenn Sie sagen. daß selbstverständlich die 
Flut der Anträge auf Beteiligung am Finanzierungs
fonds gesiebt werden müsse, dann freue ich mich 
darüber, daß Sie dieser Auffassung sind. Nur scheint 
mir die' Fortsetzung im zweiten Halbsatz etwas unrea
llstlsch, wenn Sie sagen, es scheine ihnen aber nicht 
richtig, wenn gesiebt werde nach dem Gesichtspunkt 
des Geldvolumens, das vorhanden sei. 

Meine Damen und Herren! Wenn wir nur nach anderen 
Gesichtspunkten und nicht nach denen des Geldvolu
mens Finanzierun2santräge beurteilen und entscheiden, 
dann mtlcbte ich ~. wie man einen Haushalt 

bewirlscha!ten soll, der uns nur ein bestimmtes Geid
volumen innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellt. 
Parteipolitische Entscheidungen liegen hier zwei!ellos 
nicht drin. Das meint wenigstens die CDU und auch ich. 
Diese Frage ist rein sachlich zu beurteilen. In der 
Aufgabenstellung sind wir alle miteinander einig, so 
daß es hier nicht aus parteipolitischen Gründen zu einer 
Annahme oder Ablehnung kommen kann. 

Ich möchte ganz besonders herausstellen und unter
streichen, daß es nicht Art und Weise der CDU-Frak
tion in diesem Hohen Hause ist, einen Antrag nur des
halb abzulehnen, weil er von der Fraktion der SPD 
gestellt worden ist. 

(Beifall bei der CDU.} 

Präsident Van Volxem: 
Das Wort hat Herr Abgeordneter König (SPD). 

Abg. König: 

Herr Präsident, ich möchte bitten, einige Worte vom 
Platz aus sagen zu dürfen. Ich wäre dankbar, wenn Sie, 
Herr Minister, die Frage beantworten möchten, ob Ihr 
Erlaß vom 9. Juli 1962, herausgeg~ben an die Bezirks
regierungen, gegenstandslos geworden ist. Das war aus 
Ihren Ausführungen nicht zu entn·ehmen. 

Prlsident Van Volxem: 

Das Wort hat der Herr Kultusminister Dr. Orth. 

Kultusminister Dr. Orth: 

Herr Kollege König! Dieser Erlaß ist nicht gegenstands
los geworden, sondern die Bezirksregierungen sind ver
pflichtet, nadi. der Dringlichkeit nun die Anträge, die 
bei ihnen eingehen, die vielleicht auch durch Bauüber
hang sich etwas angestaut haben, .zu erledigen. 

Ich darf Ihnen in Ergänzung Ihrer Frage sagen, es sind 
in diesem Jahr ohne für die höheren Schulen bis jetzt 
schon 41 Millionen DM wiederum an Zuschüssen an die 
einrelnen Bauträger, also an die Gemeinden, über die 
Bez.irksregienmgen verteilt worden. Sie sehen also, daß 
- ich wiederhole noch einmal, wo.zu sich die Regierung 
auch hier durch die Abgabe ihrer Erklärung verpflichtet 
hat - kontinuierlich und in Zukunft ohne .zeitliche Ver
zögerung und ohne Einsdi.ränkung der finanziellen Mit
tel die Beseitigung der Schulraumnot nach wie vor von 
uns durchgeführt wird. 

(Beifall bei der CDU.) 

Präsident Van Volxem: 

Die Besprechung ist geschlossen. Ich lasse nun abstim
men über die beantragte Überweisung an den Haus
halts- und Finanzausschuß. Wer dieser Überweisung 
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. -
Die Gegenprobe! - Stimmenthaltung! - Der Antrag auf 
Ausschußüberweisung ist abgelehnt 

Ich lasse jetzt abstimmen über die Drucksache II/554. 
Wer dem Urantrag der SPD-Fraktion in zweiter Bera
tung zustimmen will, den bitte ich um das Handreichen. 
- Die Gegenprobe! - Stimmenthaltung! - Der Antrag 
ist abgelehnt. 

Wir kommen zum Punkt 5 der Tagesordnung: 

a) Antrag der Fra.ktlon der SPD bdreffend Alters
versorgung der pfälzisdlen Xnteschaft 

- Drucksache IIl563 -
b) Antrag der Fraktion der CDU betreffend Alters

versorgung der }{rzte und Heilberufe 

- Drucksache II/570 -
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Zul" Begründung des Antrages Drucksac:-he IC/563 hat 
del" Abgeordnete Barthel (SPD) das Wort. 

Abg_ Barthel: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren·! Ich darf den 
Antl"ag meiner Fraktion - Drucksache II.1563 - begründen, 
der die Sicherstellung der Altersversorgung der Ange
hörigen der pfälzischen Heilberufe, und zwar der Ärzte, 
Zahniirzte, Tierärzte und Apotht~ker sowie der ange
stellten Arzte zum Ziele hat. Der Antrag lautet, daß die 
Landesregierung beauftragt werden solle, die gesetz
lichen Grundlagen zur Fortführung der Altersversor
gung der pfälzischen Arzte und Heilberufe bei der 
Ba~·erischen Versicheru.ngskammer durch Abschluß eines 
Staatsvertrages mit dem Lande Bayern zu schaffen. 

Die Verbindung der pfälzischen Ärzteschaft zur Bayeri
schen Versicherungskammer hat eine lange Vorge
~dlichte. Sie beginnt bereits im Jahre 1924, also zu einem 
Zeitpunkt, als der Regierungsbezirk Pfalz ein Teil des 
I.andes Bayern war. In der Zwischenzeit war dieser Regie
rungsbezirk Teil des Gaues Westmark, des Gaues Saar
pialz, eines Oberregierungspräsidiums Hessen-Pfalz, er 
i~t heute Teil des Landes Rheinland-Pfalz. S<:hon seit 
dem Jahre 1950, d. h. also bereits zu einem Zeitpunkt, 
als der Regierungsbezirk Pfalz Bestandteil des Landes 
Hheinland-Pfalz war, wurde von einzelnen Ärzten Wi
derspruch dagegen erhoben, daß diese Versicherung mit 
der B11:verisc:-hen Versicherungskammer eine Pftichtver
sicheru.ng sein ;;ollte. 

Der unmittelbare Anlaß für unseren Antrag ist die 
völhg unbefriedigende Antwort auf meine MündiiChe 
Anfrage - Drucksache u1555 - vom 3. Dezember 1962. 
Auch die Zusatziri;\ge brachte leider keine Klärung, so 
daß wir uns gezwungen sahen, diesen Antrag zu stellen; 
im Gegenteil, die Zusatzfrage brltchte in einem sehr 
wesentlichen Pun:kt einen direkten Widerspruch ln der 
Aussage des Herrn Innenministers zu der Aussage des 
HPrrn Minist.erfaldirektors Dr. Meiborg vor der pfälzi
schen ArzteK:haft am 12. Oktober 1962. Weiß oder 
wußte hier die rechte Hand nicht, was die linke tut'? 
Id~ glau.be, eine 1iolche Verfahrensweise ist beim Alm.o- · 
sengebE:'n gut und üblich, beim Regieren scheint sie 
mir eine schlechte Verfahrensweise zu sein. Herr Kol
lege Dr. Kohl; Sie schütteln mit dem Kopf, ich werde 
Ihnen nacll.her im Verlaufe meiner Ausführungen Be
wei~e dafür bieten , daß ein i;olcher Widerspruch effek
tiv vorliegt. 

Die Mündliche Anfrage selbst geht zurü.ck auf eine Be
fü J"('h t u n.g der pfä !zischen Ärzteschaft, Apothekerschaft, 
Zahnärzte und Tierärzte, daß die Auswirkungen eines 
Urteils des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, 
dns am 11. Januar 1962 verkündet wurde, für ihre Ver
soi·gung sehr nachteilige Folgen haben würde. ~r Plr
masenser Hals-, Nasen- und Ohrenarzt Dr. Lueg hat 
nämlich Widerspruch erhoben gegen die Pflichtmitglied
schaft bei <ler Bayerischen Versicherungskammer, was 
bereits im Jahre 1950 andere Är:i:te gelegentlich einmal 
getan haben. 
Er verlangte die Rückzahlung seiner ein.gezahlten Bei
träge. Nachdem das Verwaltungsgericht in Neustadt 
die Klage zunächst abgewiesen hatte, hat dann das 
Oberverwaltungsgericht in Koblenz der Klage stattw 
gegeben. Die Bayerische Versicherungskammer wurde 
zur Rückzahlung der vollen Beiträge im angefochte
nen Jahr verurteilt und zur Beitragsrückgewähr nach 
der Satzung für die übrigen Jahre. 
Dabei stellte das Oberverwaltungsgerkht insbesondere 
fest. daß nach der Trennung der ehemals bayerischen 
Pfalz von Bayern für die Heranziehung eines pfälzi
.sdlcn Arztes als Pflichtmitglied keine Rechtsgrundlage 

mehr bestehe. Den Zeitpunkt, ab wann diese Rechts
grundlage nicht mehr gegeben sei, ließ das Oberver
waltungsgericht ·offen, Es sprach davon, daß die~ spä
t.estens mit dem Datum vom 18. Mai 1947, nämlich dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Landesverfassung, so 
sei. Das Ooorverwaltungsgericht ließ auch offen, wie 
das Schicksal derjenigen Ärzte und ihrer Versicherung 
sein würde, die vor dem Inkrafttreten der Landesver
fassung, also zwischen den Jahren 1924 und 1947, der 
Bayerischen Versicherungskammer beigetreten seien. 
Sowohl Herr Dr. Lueg als auch die Bayerische Ver
sicherungskammer selbst haben Berufung eingelegt 
beim Bundesverwaltungsgericht in Berlin. Der Aus
gang eines solchen Verfahrens ist wie alle Ausgänge 
eines Berufungsverfahrens mehr oder weniger unge
wiß. Es wird aber von Sachverständigen erklärt, daß 
es Wlilhrsäleinlich sei, daß dieses Urteil bestätigt wür
de. Welche Konsequenzen eine Bestätigung dieses Ur
teils habeQ, würde, darüber möchte ich später berich
ten. 

Ich darf zunächst ein paar Worte zur seitherigen 
Rech.tSJrundlage der Versicherung der Ärzte von 
Rheinland-Pfalz sagen, und zwar darf ich aus der 
Drucksache III/322 zitieren. Hier sagt der Herr Innen
minister selbst in seiner Antwort auf eine Kleine An
frage des Herrn Abgeordneten Piedmont etwa folgen
des: 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz hat in der zwei
ten Wahlperiode auf Anregung der Berufsstände 
selbst in zweiter und dritter Lesung des Gesetzent
wurfs den berufsständischen Körperschaften die 
Errichtung einer solchen verbindlichen Versorgung 
ihrer Mitglieder im § 8 Abs. 2 Ziff. 3 des Kwnmer
gesetzeis zur Pflkht gemacht. Dabei hat sie durch 
den in 'dritter Lesung des Gesetzentwurfes im Hin
blick auf die in der Pfalz noch bestehenden Ver
sicherungsverhältnisse zur Bayerischen Vers iche
rungskamm.er beschlossenen Vorbehalt unter Be
rilckskhttgung bereits bestehender Verhältnisse die 
Kammennitglieder aus der Pfalz ausdrücklich au:; 
der Pfllch.tmitg.liedschaft der zu el"richtenden 
zw:angsversorgung allSgenommen. 

Dabei ging der Gesetzgeber davon aus, daß das Baye
rische Gesetz in seiner Fassung vom 7. Dezember 1933 
und die auf seiner Grundlage ergangenen Satzungen 
gemäß Artikel· 123 des Grundgesetzes und Artikel 137 
unserer Land.e.sverfassung uneingeschränkt mit der 
Folge weiter gelten, daß die pfälzischen Kammerange
hörigen Pflichtmitglieder der bayerischen Ärzte- un<l 
Apothekerversorgung seien. 

Eine solche Auffassung vertritt die Bayerische Ver
sicherungskammer auch noch heute; die gleiche Auf
fassung vertritt die überwiegende Zahl der pfälzischen 
Änte, Zahnärzte und Apotheker. 

Diese Auf~ung wird aber auch durch das Verhalten 
des lnneru:Jlini.steriums selbst seit dem Jahre 1950 
wiederholt bestätigt. Ich darf hierzu zwei Beispiele 
anführen: Die vereinzelt aktenkundig gemachten Wi
dersprüche aus. dem Jahre 1950 wurden vom Ministe
rium zurückgewiesen, und das Ministerium gewährte 
Am't.!!hilfe ooi der Beitreibung dei:- Pflichtbeiträge. Das 
zweite Beispiel: Das Ministerium erhob keinen Ein
wand, als sich die pfälzischen angestellten Ärzte auf 
Grund des Angestelltenversicherungsneuregelungsge
setzes zugunsten der bayerischen Ärzteversorgung von 
der Pflkhtversldtening bei der Bundesversicherungs
anstalt befreien ließen. Es muß aber doch als sicher 
angenommen werden, daß dem Ministerium bekannt 
war, daß eine eolche Befreiung eine Altersversorgung 
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auf gesetzlicher Grundlage - nach § 7 Abs. 2 des An
gesteuten-Versicherungsneuregelungsgesetzes - voraus
setzt. 

Zwar kamen dem Ministerium spätestens im Jahre 
1958 bzw. 1959 Bedenken, ob die Rechtslage einwand
frei sef. Das geht aus einem Briefwechsel zwischen dem 
Justlzministerlwn und dem Innenministerium hervor, 
ebenso aus einem Briefwechsel zwischen der Bayeri
schen Vers1cherWliSkammer und dem Innenministe
riwn. Man hat in diesem Briefwechsel einen Vorbehalt 
gemacht über die Rechtslage, gleichzeitig aber von sei
ten des Innenministeriums erklärt, daß man bereit 
sei, entsprechend den Anregungen der Bayerischen 
Versicherungskammei- zu verfahren, und hat - und das 
scheint mir entscheidend zu sein - weiterhin Amts
hilfe geleistet. 

Unverständllch bleibt in diesem Zusammenhang nur 
eines: Wenn man als verantwortliches Ministerium den 
Dienst am Bürger als seine vornetunste Aufgabe an
&leht, dann hätte man unserer Meinung nach diese Be
denken bereits spätestens von den Jahren 1958/59 
an grilndlich prüfen milssen, anstatt - allem Anscheine 
nach - die Zügel schleifen zu lassen, bis das Urteil 
aus dem Jahre 1962 die Gemüter aufrüttelte. Unsere 
Meinung ist dabei, man hätte schon damals die Grund
lage zur Gründung einer einheitlichen Altersversorgung 
der Arzte und Heilberufe in Rheinland-Pfalz überprü
fen müssen, wie Sie es - meine Damen und Herren von 
der CDU - in Ihrem Antrag vom 16. Januar 1963 ge
!ordert haben. Man wäre dann heute nicht so sehr 
überrascht gewesen einerseits über das ei-gangene Ur
teil und andererseits über die mögHchen Folgen, und 
wäre auch nicht so kopf- und konzeptionslos, wie es 
nunmehr das Innenministerium seit einem Jahre ist, 
nämlich seit jenem Tage, als das Urteil verkündet 
wurde - am 11. Januar 1962 -. 

Es gereicht unseres Erachtens dem rheinland-pfälzi
schen Innenministerium keineswegs zur Ehre und 
spricht nicht für die von ihm proklamierte Verantwor
tung für die Ärzteschaft, daß es erst auf Grund einer 
Bitte der Bayerischen Versicherungskammer im August 
1962 zu einer Besprechung kam, auf welcher die Zukunft 
der Versorgung der pfälzischen Heilberufe geklärt wer
den sollte. An dieser Besprechung nahmen als Beauf
tragtei- des rheioland-pfälz.ischen Innenministeriums 
Herr Ministerialdirektor Dr. Meiborg und als Vertreter 
der Bayerischen Versicherungskammer Herr Vizeprä
sident Dr. Regensburger teil. In dieser Besprechung be
stand Übereinstimmung darüber, daß es sich zunächst 
nur um eine erste Fühlungnahme handeln wüi-de und 
keine Beschlüsse gefaßt werden sollten. Es bestand wei
terhin ÜbereinstimmWlg darüber, daß man von der An
nahme ausgehen müsse, daß das Urteil bestätigt würde, 
wenn man mit dem Ziele einer Verbesserung, Bestäti
gung und Klärung der Rechtslage verhandeln wolle. 

Sowohl die Bayerische Versicherungskammer als auch 
das rheiniand-pfälzische Innenministerium gingen da
bei gemeinsam davon aus, daß der Wunsch der pfäl
zischen Hellberu!e, bei der Bayerischen Versicherungs
kammer versichert zu bleiben, erfüllt werden müsse. 
Die Bayerische Versicherungskammer hat daran kein 
wirtscha!tUches Interesse; denn der Anteil der p!äl
:z:lschen Versicherten beträgt nur 8 v. H., 

(Abg. Dr. Kohl: Das ist doch immerhin etwas!) 

sondern sie ging davon aus, daß ein nahezu 40jähriges 
Treueverhältnis der pfälzischen Arzte auch in irgend
einer Form berücksichtigt werden müsse. Man war der 
Meinung, daß die erste m1igliche Lösung zur Klärung 

der Rechtslage ein Staatsvertrag zwischen dem Lande 
Bayern und dem Lande Rheinland-Pfalz sef. Als zweite 
Lösung schlug der damalige Vertreter des rheinland
i:Jfälzischen Innenministeriums vor, daß man auch an 
die Gründung einer eigenen Anstalt denken könne; 
dabei wurde die Frage der Herauslösung der versicher
ten Arzte eingehend besprochen. Man kam überein, daß 
eine Teilherauslösung nicht günstig für die Versidler
ten sei. Die Bayerische Versicherungskammer war be
reit, bei der Gesamtrechtsnachfolge eine Auseinander
setzung auf versicherungsmathematischer Grundlage 
zu gewährleisten. 

Übereinstimmung aber bestand in dieser Besprechung 
darüber, daß die Versorgung der pfälzischen Heilberufe 
spätestens vor der Verkündung des Urteils beim Bun
desverwaltungsgericht geregelt werden müsse. Außer
dem war man der Meinung, daß die beteiligten Berufs
stände in der Pfalz zu den aufgeworfenen Problemen 
zu hören seien und man ihre Wünsche soweit als mög
lich berücksichtigen solle. 

Am 11. September 1962 fand eine zweite Besprechung 
statt, und zwar zwischen dem Vertreter des rheinland
pfälzischen Innenministei-iums, Herrn Ministerialdirek
tor Dr. Meiborg, und den Vorsitzenden der Bezirksvei-
einigung der pfälzischen Heilberufe. Man kam in dieser 
Besprechung überein, daß der Beauftragte des Mini
steriums die Gedanken und Vorstellungen des i-hein
land-pfälzischen Innenministeriums vor der Delegier
tenversammlung der pfälzischen Ärzte am 10. Oktober 
in Bad Dürkheim vortragen solle. Gleichzeitig sollte 
das Ministerium dabei die Wünsche und Vorstellungen 
der pfälzischen Ärzteschaft kennenlernen. 

Herr Kollege Schneider und ich hatten als Gäste die 
Gelegenheit, an dieser Sitzung teilzunehmen, und wir 
konnten - -

(Abg. Dr. Kohl: Sind Sie neuerdings auch Arzt? -
Vizepräsident Rothley übernimmt den Vorsitz.) 

- „Als Gästeu habe idl gesagt, Herr Kollege Dr. Kohl! 

(Abg. Dr. Kohl: Ich habe gedacht, Sie sind viel
leicht Seelenarzt geworden!) 

- Das überlasse ich Ihnen, Herr Kollege Dr. Kohl! Ob 
Sie das allerdings fertigbringen, ist eine andere Frage. 

(Vereinzelte Heiterkeit im Hause. - Abg. Köng: 
Das bringt er fertig!) 

Sowohl der Herr Kollege Schneider als auch Ich konn
ten uns in dieser Versarrunlung ein klares Bild machen 
von dem, was das Ministerium beabsichtigte. Wie die
ses Bild aussah, werde ich Ihnen nachher noch sagen. 
Wir konnten uns aber auch ein Bild machen über die 
Stlrrunung und die Meinung der Arztescha!t. 

Jeder, der an dieser Versammlung teilnahm, wird mit 
mir übereinstimmen, daß der Vertreter des Ministe
riums leider keine klare Konzeption vortrug. Er machte 
mehrere theoretische Lösungsvorschläge und vermied 
es sorgfältig, auch nur anzudeuten, nach welcher Rich
tung hin das rheinland-pfälzische Innenministerium 
tendieren wiirde. Die konkreten Fragen der Diskus
slonsteilnehmei- wurden mehr oder weniger ausi-eichend 
beantwortet, so daß es im Verlauf dieser Sitzung zu 
einer sehr erregten Stimmung kam, die vielleicht durch 
einen einzigen Ausspruch gekennzeichnet werden mag. 
Einer der Arzte ging zum Podium und sagte: „Was 
sind das eigentlich für Zustände in diesem Land? Zwi
schen den Ländern Europas reißt man die Pfähle nie
der und zwischen Bayern und der Pfalz errichtet man 
sie wieder!" 

(Abg. Dr. Kohl: Ach Gott, was soll denn das!) 
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- Jch habe Ihnen nur einen Ausspruch eines pfälzischen 
An:1<•s übermittelt. Herr Kollege Dr. Kohl, Ich darf an-
1whmen - -

U\bg. Dr. Kohl: Sicher, den Sie mit Nachdruck 
gesucht haben t} 

- Den mußte ich nicht mlt Nachdruck suchen! Herr 
Ministeri<ildirektor Dr. Meiborg könnte Ihnen noch 
ganz and<'re Ausspriiclle pfälzischer Ärzte vortragen. 
kh hoffe. er hat dies seinem Ministerium gegenüber 
getan. 

1'.!\b". Dr. T<nhl: Herr Dr. Meiborg ist noch nicht 
Abgeordneter. Im Augenblick sind Sie am Spre
chen! - Abg. Haehser: Man darf doch seine Argu-

mente hören!) 

- Er k;inn sie Ihnen aber pen:önlich sagen, wenn Sie 
ihn fragen. Im übrigen bin ich davon überzeugt, daß 
Sie die Aussprüche kennC'n. 

Wa:;. \li<tt' nun das Ergebnis der Bad Dürkheimer Ta
~un~·1 nas F.rgcbnis dieser Tagung bestand zunächst 
Pi11n1Hl <l<1rin. dali eine Resolution von den pfälzischen 
A.1-zlen gde11.lt wurde. Herr Mini~lcrialdirektor Dr. Mei
borg hat. in~ti\nrlil't. d;.iß mim diese Resolution noch ein
mal Liberdenken und s ich nicht auf Grund der augen
hlidclichen Stimmnng zu einem soldlen Sdlritt ent
schließen solle. Die pfälzischen Arzte gaben dieser An
rc~tmg sllltt 1md sagt;en. sie wollten einige Tage später 
nuch einmal ~usammenkumnten. 

Bei dieser einige Tage später stattgefundenen Zusam
menkunft fal~ten sie eine Re~lution. Ich darf aus die
ser Resolution mit Genehmigung des Herrn Präsiden
ten einige Abschnitte zitieren. Sie stammen aus dem 
„Arzle-Bl<1U" von Rheinland-Pfalz Nr. 11 Seite 484. 

Die pfälzischen Ärzte schreiben dort: 

Die Delegiertenkon!eren:?: verhehlt nid1t ihr Be
fremden darüber, daß seitens der Regierung bzw. 
des Innenminist eriums Rheinland-Pfalz verschiede
ne Vorschläge .,als Lösungsmöglichkeite n zur Er
örterung gestellt wurden, die aus der Sicht der Be
troffenen nicht im Verhältnis gleichwertiger Kon
kurrenz stehen, sondern in Wahrheit für echte und 
ernsth<'lfte Alternativen keinen Raum lassen. Das gilt 
:t.unä\.:hst füt· den ersten Vorschlag, der nur d ie bis
herige Praxis des Treibenlassens der Dinge, der 
Unentschlossenheit und des Untätigbleibens beizu
bebalten bezwecl<:t, eine Praxis, die nach Meinung 
cier Delegiertenkonferenz gerade zu der jetzigen 
Verworrenheit der Lage geführt hat, die baldmög
lichst zu lösen Auf,gabe aller Beteiligten sein sollte. 

Die Delegiertenkonferenz meint weiter: 

Die Vertreterversammlungen weisen in Verantwor
tung V(>l' det· Gesamtheit der pfälzischen Heilberu(e 
in allem Ernst darauf hin , daß unter diesen Vor
aussetzungen höchste Eile geboten ist. 

Von den drei Lösungsmöglichkeiten kommt daher 
11ach Auffassung der Vereinigten Delegiertenver
i;ammlung der pfälzischen Heilberufe allein die 
staatsvertragliche Legalisierung des bisherigen Zu
standes in Betracht. Die Vereinigte Delegiertenkon
ferenz bittet daher die Landesregierung eindring~ 
lieh, in der gebotenen Eile den Text eines Staats
vertrage::i mit dem Freistaat Bayern betreffend 
Wirksamwerden der bayerischen Arzteversorgung 
der Pfalz alsbald fertigzustellen und zu verabschie
den, damit er als besonders dringlich dem Landes
parlament zur Beschlußfassung nach Artikel 101 
Satz 2 der Landesverfassung zugeleitet werden 
kann. 

Soweit 'die Stellungnahme der Delegiertenkonferenz 
der pfälzledlen Ärzte. 

Was daraufhin im Innenministerium geschehen ist, 
entzieht sich begrelfiidlerwelse meiner Kenntnis. 

(Abg. Dr. Kohl: Das ist verwunderlich') 

- So gute Beziehungen wie Sie, Herr Kollege Dr. Kohl, 
habe ich leider nodl nicht zum Innenministerium. 

(Abg. Dr. Kohl: Sie sind ja aucn keine Regierungs
partei! Haben Sie doch wenigstens noch ein biß-

cb.en Verständnis!} 

- Eben! Deswegen ist es gar nicht verwunderlich; ich 
verstehe Ihren Zwischenruf nicht. 

Ich hoffe, daß dort inzwischen etwa;; mehr geschehen 
ist als bis z.um 10. Oktober 1962. Denn zu diesem Zeit
punkt hat der Beauftragte des lnncnmiuisleriumH 
wörtlich erklärt, daß die Landesregierung mit diesem 
Problem noch nicht befaßt sei. Nun, immerhin war das 
Urteil am 11. Januar gefällt. Ich hotfe a lso, daß man 
sich Inzwischen mit diesem Problem befaßt hat. ob
wohl allerdings die Antwort vom 3. Dezember leider 
nicht darauf schließen läßt. 

Ein weiteres Ergebnis dieser Delegiertenkonferenz wa
ren zwei parlamentarische Anfragen; eine Kleine An
frage der Kollegen Schneider und Wilms von cler FDP 
und meine M~c;Uiche Anfrage, die u.m 3. Dezember 
1962 bean1wortet worden ist. Die Anlwort auf die 
Kleine Anfrage - Drucksache III.'398 - bringt wiederum 
verschiedene Lösungsmöglichkeiten: einmal - als erste 
Lösung ·- den Abschluß eines Staatsvertrages, zum un
deren - als zweite Lösung - ein eigenes pfäl1.ir,;ch1?1' Ver
sorgungswerk, sodann - als dritte Liisung - dit) Zus.am
menfassung des VerslJrgungswe::;ens auf Landesebene 
und schließlich - als vierte Lii!:iung - die Z.us<immenfas
sung des 'ltersorgungswesens des Lnndes Rheinland
Pfalz. in der Bayerischen Versicherungsk<lmmcr. 

Die Lösung 1 - Staatsvertrag -: Hierzu ist die Stel
lungnahme lilBitw:is der ptälz.ischen Ar:t.te nach der Re
solution der Delegiertenkon[erenz meinci; Ernchtens 
redl.t eindeutig. Nicht eindeutig dagegen is t die Stel
lungnahme der LandesregierWlg. Während der Herr 
Minist.er:ialdirektor Dr. Meiborg am 10. Okt.ober 196:?. 
davon spradl, daß diese Lösung eine günstige Lösung 
für die p:!ähiscllen Arzte, Apotheker, Zahnärzte und 
Tierärzte Btei, daß diese Versicherung ja nun schun seit 
vierzig Jahren bestünde, daß s.ie infolge ihrer grußcn 
Zahl von .Mitaliedern, nämlich 19 000, und einem jähr
lichen Beitragsaufkorrunen von 38 Millionen DM eine 
ausgezeldl.nete versicherungsmathematlschc Basis habe, 
so daß sie in der Lage sei, beste Leislungen bei stän
dig steigender Verbesserung dieser Le istungen zu voll
brineen, und daß auch die Beitragssätze dieser Ver
skherung den besonderen Verhältnissen eines freien 
Berufes angepaßt seien, fehlen leider solche Hinweise 
zur Lösung 1 - Staatsvertrag - in der Antwod des 
Herrn Ministers, obwohl sie, glaube ich, die gleiche 
Unterschrift trägt. Statt dessen steht dort ein ganz 
anderer Satz. Es heißt nämlich in die.ser Antwort: Das 
Land w~rde sich auf unabsehbare Zeit der Möglich
keit begeben, die zum Teil sehr schmale versicherungs
mathematische Basls der berufsständischen Versor
gungselnrldttungen del.' nördlichen Landesteile zu ver
breitern. - Man spricht dann von der sehr e1·n8l zu 
nehmenden Verantwortung gegenüber sämtlichen Ange
hörigen der Heilberufe unseres Landes. 

Meine Dam.ei:i und Herren von der CDU! Wir teilen 
diese Verantwortung und bejahen :.ic. Aber wir müssen 
uns fragen: Wo blieb der Gedtmk~ der Verantwortung 

• 
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seither? Diese Regelung stammt aus der II. Wahl
periode. Wir slnd der Auffassung, d&ß, wenn dem so ist, 
daß die versicherungsmathematische Basis dort sehr 
schmal ist - allerdings wird diese Behauptung von den 
Versorgungseinrichtungen selbst bestritten -, dann das 
Land schon längst hätte tätig werden müssen, um eine 
versicherungsmathematisch günstigere Basis zu finden. 
Denn wir sind heute am Ende der IV. Wahlperiode, und 
bei einer so bewährten und -7.lelstrebigen Politik, wie 
Sie vorgeben, daß sie von Ihrer Seite getrieben wkd, 
hätte der Herr Ministerpräsident dieses Landes schon 
längst dafür sorgen müssen, daß eine Novelle zu die
sem von mlr zitierten Gesetz vorgelegt worden wäre. 

Meine Damen unid Herren! Wenn eine Lösung zur Ver
besserung der versicherungsmathematischen Basis für 
die nördlichen Landesteile im Einvernehmen mit diesen 
Versicherungseinrichtungen der Ärzte gefunden werden 
kann, dann sind wir mit einer solchen Absicht der Lan
desregierung voll einverstanden. Aber wir sind der 
Auffassung, daß dies keine Lösung sein darf, die auf 
Kosten und zu Lasten der pfälzischen. Hem~erufe geht. 
Wir sind davon überzeugt, daß auch die Ärzte deT nörd
lichen Landesteile eine solche Lösung nicht wünschen. 
Die pfälzischen Heilberufe haben laut Ausführungen 
des Herrn Ministerialdirektors Dr. Meiborg auf derbe
reits mehrfach erwähnten Sitzung vom 10. Oktober eine 
- ich darf zitieren - „seit eh und jP., wie ich unumwun
den zugebe, sehr gute, einmalige Versorgung. Etwas 
Ahnliches gibt es im ganzen Bundesgebiet nicht. Das 
muß vorbehaltlos und neidlos anerkannt werden. Und 
die Bayerische Versicherungskammer, die als Dach
organisation viele Ve:rsorgungswerke und andere Ein
richtwigen in sich verelnigt, ist eine für einen Verwal
tungsjuristen einmalig schöne Ar.gelegenheit. .Tedes 
Land könnte froh und glücklich sein, wenn es eine ent
sprechende Einrichtung hätte." - Soweit das Zitat des 
Herrn Ministerialdirektors Dr. Meiborg. 

Und nun meine Frage an Sie, meine Damen und Her
ren von der CDU: Wollen Sie eine solch ausgezeichnete 
Versorgung unserer pfälzischen Heilberufe durch Ihren 
Antrag Drucksache II/570 auf Schaffung eines eigenen 
Versorgunpwerkes zerschlagi:m, ohne etwas Gleich
wertiges bieten zu können? 

Die Zusammenfassung in einer e-igenen Landesversor
gung ist nun au.eh der Vorschlag Nr. 3 bei der Beant
wortung der Kleinen An!rage bzw. der Mündlichen An
frage. Wir fragen uns: Warum dieser Vorschlag Nr. 3? 
Die Verantwortung gegenüber der Gesamtheit der An
gehörigen der pfälzischen Heilberufe hätte man zweifel
los schon früher anführen können. Ist es jener Grund, 
der einmal von einem Minister geäußert wurde, näm
lich daß man aus landespolitischen Gründen von seiten 
der Landesregierung dem Staatsvertag mit dem Lande 
Bayern nicht zustimmen wolle? Dieser Teil meiner 
Mündlichen An!rage vom 3. Dezember ist übrigens bis 
heute nicht beantwortet. Wir dürfen gespannt sein, ob 
uns der Herr :Minister heute seine landespolitischen 
Erwägungen noch verraten wird. 

Zum Vorschlag 3 selbst - Zusammenfassung der Ver
sorgung auf Landesebene - und zu Threm Antrag, meine 
Damen und Herren von der CDU, möchte ich im Au
aenblick noch nicht Stellung nehmen. Ich möchte mir 
erst einmal Ihre Vorstellungen anhören, bevor ich dazu 
dle Meinung bekanntgebe, die wir Sozialdemokraten 
uns dazu erarbeitet haben. 

(A'ba-. Hülser: Das würde ich auch empfehlen!) 

- Natürlich! Ich habe ja schon gesagt, daß ich das 
mache, Herr Kollege! 

Trotz<lem bleibt die Frage berechtigt: Hat dieses Mini
sterium überhaupt eine Vorstellung, wie es eine solche 
Versorgung entwickeln will? Nach den seitherigen Ant
worten - ich sage ausdrücklich: nach den seitherigen 
Antworten - müssen wir daran zweifeln. Schon die 
Unbestimmtheit der Sprache bei der Formulierung der 
Lösung 3 läßt darauf schließen. Es heißt dort beispiels
weise: Bei der zuletzt genannten "Lösung wäre es sinn
voll, wenn nach dem Vorbild der Bdyerischen Versiche
rungskammer verfahren wUrde. 

Das ist vorläufig alles, was uns an Lösungsvorschlä
gen von seiten des Ministeriums angeboten worden ist. 
Ich bin davon überzeugt, daß auch das Ministerium 
weiß, daß zu einer gleichwertigen Lösung eine Reihe 
sehr wichtiger Voraussetzungen fehlen. Außerdem - das 
scheint mir eines der wichtigsten Probleme zu sein -
braucht eine Lösung nach den Aussagen von Sachver
ständigen mindestens zwei bis drei Jahre. Wenn Sie 
die Zahl bezweifeln, werde ich Ihnen nachher im ein
zelnen Angaben darüber machen, die von Versiche
rungsmathematikern errechnet worden sind. Die Zeit 
von 1950 bzw. 1959 hätte man nutzen sollen. Heute, 
wo die Bestätigung des Urteils vor der Türe steht, ha
ben wir nach unserer Auffassung diese Zeit nicht mehr. 

(Abg. Dr. Kohl: Das wissen Sie doch gar nicht. 
Sie haben vorhin selbst gesagt, daß ein Rechts
streit offen ist so lange, bis er entschieden wurde!) 

- Natürlich! Ich kann Ihnen auch dazu einiges sagen. 
Auch wenn dieser Rechtsstreit positiv entschieden wer
den wilrde, müßten eine ganze Reihe von Rechtsfragen 
zwischen der Bayerischen Versicherungskammer und 
dem Lande Rheinland-Pfalz noch geklärt werden. 
Eigentlich sollten auch Sie davon überzeugt sein, da 
auch Sie sich in diese Frage etwas eingearbeitet haben. 

(Abg. Dr. Kohl; Aber nicht so intensiv wie Sie, 
Herr Barthel! - Heiterkeit bei der CDU.) 

- Das werden wir nachher sehen! 

(Abg. Dr. Kohl: Sie entwickeln sich direkt zu 
einem Kandidaten für eine landeseigene Anstalt!) 

- Ich habe gar kein Interesse daran; mir gefällt der 
Platz, an dem ich hier stehe, ausgezeichnet. 

Ich sprach schon davon, daß eine solche Zusammenfas
sung aller Versorgungseinrichtungen der Arzte im 
Lande Rheinland-Pfalz außerordentlich viel Zeit brau
che und daß wir nach unserer Auffassung diese Zeit 
nicht mehr haben. Der Herr Minister ist allerdings in 
der Sitzung am 3. Dezember etwas anderer Meinung 
gewesen. Er hat gesagt, die Frage, welche Lösungsmög
lichkeit verwirklicht werden solle, könne letztlich erst 
nach Durchführung der Revis ion gegen das Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts entschieden werden. Auch 
hier weiß allem Anschein nach die Rechte nicht, was 
die Linke tut. Denn der Herr Ministerialdirektor Dr. 
Meiborg hat am 10. Oktober in Bad Dürkheim gesagt -
ich darf zitieren - : 

Aber wenn es der Teufel will, so könnte es sein, 
d·aß einmal ein früherer Termin zustände käme. 
Und es wäre schlecht, wenn wir bis dahin keine Lö
sung gefunden hätten. Wir würden in der Luft 
h ängen und die Bayerische Versicherungskammer 
müßte nun einigen Arzten in der Pfalz Beiträge 
herauszahlen. Dann würde die Lösung der Frage so 
oder so, sei es durch Staatsvertrag oder durch Grün
dung eines eigenen ärztlichen Versorgungswerkes, 
wesentlich erschwert werden. Und deshalb drängt 
die Angelegenheit doch recht sehr sogar. 

Dürfen wir erwarten, Herr Minister, daß Sie die Äuße
rungen zu dieser Frage, dle Sie in der Öffentlichkeit 
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abgeben, von Ihnen selbst oder von Ihrem Hause aus 
aufeinander abstimmen, daß sie nicht so widersprüch
lich sind, wie ich es eben zitiert habe. 

kh bin der Auffas::oung, daß die pfälzischen Ärzte, 
Znhniirzte, Tierärzte, Apotheker und ihre Angehörigen 
roin Ht>cht d1n·1wf hnben, zu erfahren, was die Landes
r·L·g 1 erun~ nun wirklich denkt. Sie haben ein Recht dar
auf, zu erfahren, welche der verschiedenen Möglich
keit.en die Landesregierung ansteuert. Sie haben ein 
Rec+it auf die Beantwortung meiner Frage 4 in der 

zugun11 der einklassigen: Schule zur Mittelpunktschule 
kennecgelernt. 

(Abg. Dr. Kohl: Nein, wir sind in der Christlich
Demokratischen Union, nicht in der Sozialdemo

kratischen Partei, Herr Kollege!) 

Abel' Ste, me-ine Herren von der FDP, können doch 
sicherlich daran keine Freude haben, d aß Sie aus Mit
teln der Steuerzahler Subventionen za hlen sollen a n 
Menschen„ die ~e gar nicht wollen. 

Drucksache II/555, die ich, weil sie noch nicht beant- Wie dem auch sei: Die pfälzischen Heilbemfe haben, 
wortct ist, wiederholen darf. Wie will die Landesre- glaube ich, ein Recht darauf, daß sie genau. erfahren, 
gierung sicherstellen, daß die .seitherigen Pflichtmit- was dj.e Res~erung will Wie will dfo Lande:::;regicrung 
gliener bei der Bayerischen Versicherungskammer, und die pfälii~en Heilberu!e bei Inkrafttreten des Urteils 
zwar sowohl die ang~tellt:cn Arzte als auch die frei vor VemiöieD,Sv:erlusten schützen? Allgemeine Rc<lens-
pr<lktizierenden cturC'h eine evtl. geplante Überleitung arten, wie. aie in den bisherigen Beantwortungen der 
in e in anderes Versicherungsverhältnis keine finanziel- Mündlichen Anfragen gegeben wot'den sind, nämlich, 
len Nachteile erleiden? Wie will sie sicherstellen, daß man habe Vot'kehrun&en getroffen , scheinen mir nicht 
ihnen die dort vorgesehenen Verbesserungen nicht vor- mehr ausreic:hend. sondern die Beantwortung der Frage, 
enthalten werden? · .„ ·" „.„ „„„ „ "" ' „,., „,„„j.„„""'Nie die Lande,;:regierung bei Schaffung einer eigenen 

Meine Damen und Htin:en! Herr Ministerlaldirektor Dr. 
Meiborg hat auch hierfür in der Sitzung v<>m 10. Okto
ber in Bad Dürkheim eine Antwort gegeben. Er bietet 
den pfälzische-n Ärzten eine Staatsgarantie, mit Hilfe 
clen~r der Staat sämtliche Verluste, die evtl. aus einer 
solchen Ablö~ung bei der Bay<:dschen Versicherungs· 
kammet·, die durch Urteil erwirkt wird, entstehen, über
nimmt. Die Ärzte selber haben gegen eine solche Staats
garantie erhebliche Bedenken. Ich darf wiederum aus 
dern Arzl.t!blatt Rneinland-Pfalz Nr. II S. 484 kurz eini-
ges zitieren. Sie schreiben dort: 

D0nn ~ollte eine i-o1che Staatsgarantie den eben be
>.chriebenen verfassungs"echtlich bedingten Aus
~(leic+t~zweck wirklich erfüllen, würde sie den Cha
rakter tliner bloßt!n Gardntie im Rechtssinne verlie-
1'f'n, <1 <1 nur von dauernden jährlichen Staatszu
schüssen gesprochen werden könnte, über deren· vor
<1L1 s~ im tliche Höhe zur Zeit noch keine Vornussagen 
getroffen werden können. 

So gP~d 1en eri-cheint der Vorschlag einer Staats-
1~arantie als bloßes Schlagwort, das sich jeder präzi
sen r;riit'ternng en t.io:ieht. AuUerdem ist mit allem 
Nachdruck festzustellen, daß gerade .aus der Sicht 
der beteiliglen Berufe ein Versorgungswerk, das auf 
ständige Staatlizuf'(,titit:11e angewiesen ist, berufspoU
tisch alles andere als wünschenswert ist. Die Heil
berufe sind freie Berufe, deren Freiheit au.eh dann 
tani;:iert wird, wenn sie zum Kostgänger oder Allno
senempfänger des ;;illgemeincn Steueraufkommens 
gemacht wird. Mit Recl1t könnten von anderer Seite 
gleiche Wünsche geäußert werden. Und die Konse
quenzen wären nich t abzusehen. 

Ich weiß nicht, ob auch über diese Frage Mei.nungs
V('rsthiedenheiten im Innenministerium bestehen. Denn 
auch zu dieser Frage hat sich der Herr Minister in der 
Beantwortung der Kleinen und Mündlichen Anfrage 
nicht geäußert. Aber solche Meinungsverschiedenheiten 
sind gerade in diesem Falle sicher denkbar. Denn soweit 
i rh bi>-her di~ Prinzipien der CDU verstanden habe, 
w ü rde das ~odl e igentlich den. sozialpolitischen Grund
sütz<>n ihr& Partei wider11prechen. 

(Abg. Dr. Kohl: Sie sollten darin mehr studieren, 
da$ ist eine gute Lektüre für Siel) 

- Ja, ich bemühe mich darum, Herr- Dr. Kohl. Ich würde 
mich se-hr wundern, wenn Sie von dem Prinzip der 
Subsidiarität plötzlich zu dem Prinzip des Subventio
ni~ mu~ übergega ngen wä re n. Möglich ist esr Denn wir 
haben ja in let?.ter Zeit Ihre Wandlung von der Bevor-

! Ärzteversorgung für das ganze Land den pfälzischen 
Heilberufen· mcht ·nur den Besitzstand garantieren, son
dern auch dafür sorgen will, daß die Verbesserungen 
der Bayeris'Ctren Venrlcht!'t'Ungsknmmer, die die:::e lau
:!lend durchführt, nicht verlorengehen, mu.ß klar und 
eindeutig erfolgen. Wenn Sie, Herr MinMer, die Frage 
heute klar und eindeutig beantworte-n können, dann 
werden wir uns Ihren Vorschlägen: nicht verschließen, 
getreu unserer Praxis in diesem Hause seit vielen Jah
ren, wenn euch der Herr Ministerpräsident - freilich 
\Vider· bes!rereN Wissen - in der Öffentlichkeit etwas 
anderes behauptet. 

Meine Damen und Herren! Wir sind nach eingehender 
Prüfung ua.d nach. Befragung von Sachversländigen 
davon überzeugt, daß Sie uns diese Zusage ohne Ein
planung großer Staatssubvernionen nicht geben kön-
0011. Wir fordern deshalb in Uberei11stimmUJlg mit der 
Vei'U:eterversamrolung der pfäl:z.ischen Ar~t.esci1aft und 
- das darf ich ausdrücklich feststellen - in Übereinstirn-

. 1„„„ mung mit den übrigen VersorgWlgseinrichtungen der 
Ärzte im Lande Rheinland-Pfalz, d:iß die Lande~regie
rung unverzüg1ich mit der bayerischen Staatsregierung 
Verhandlungen aufnimmt mit dem Ziele der Schaffung 
eines S taatsvertrage.q zur Sicherste llung der Versorgung 
der pfäl:clschen Arzte. 

Wir bitten. deshalb das Hohe Haus, daß es unserem 
Antrag Drucksache Il/563 zustimmt. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizeprli!ddent Rothley: 

Zur Begrtindung des Antrages der F raktion der CDU, 
Drucksache U.'570, erteile ich das Wort He rrn Abge
ordneten Dr-. Kohl (CDU). 

Abg. Dr. Ko.bl: 

H-err Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Bei Einbringung dieses Antrages der CDU
Fraktion, Drucksache II/570, wie auch bei dem Uber
blick. über die heutige Tagesordnung, hatte ich beileibe 
zu diesem Punkt nichit damit gerechnet, daß wir h ier 
eine Parteipolemik erleben sollten. Denn in der Sache, 
Herr .Kollege Barthel, sind sich wahrscheinlich die Kol
legen des ganzen Hauses und auch die Landesregierung 

· „ „ · in all lhren"·Dfszfplinen In den- Meinungen gar nicht so 
weit auseinander. 

Tatsache is.t, daß gerade dieses Problem m it all den 
versicherun11Srechtlichen, yersicherungsmathemutischen 
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und auch versicherungspolitischen Aspekten - ich will 
von den anderen Aspekten in diesem Zusammenhang 
noch nicht sprechen - natürlich enorme Schwierigkei
ten beinhaltet. Es ist schon die besondei:-e Begabung 
des Herrn Kollegen Barthel notwendig, aus einem sol
chen Sachverhalt eine derartige parteipolitische Pole
mik nun gegen den Herrn Innenminister und gegen die 
Herren seines Hauses konstruieren zu wollen. 

Herr Kollege Barthel! Was soll es, wenn Sie hier sa
gen, Almoseo geben sei etwas anderes als regieren? -
Das ist eine Grundtatsache, die brauchen Sie hier nicht 
dem Hohen Hause vorzutragen. Das wissen wir. Daß 
aber hier etwas unterschwellig mitklingt, das ist das, 
wogegen ich mich zur Wehr setze, daß Sie nämlich im 
Zusammenhang mit der Ärz;teversorgung und mit der 
Versorgung filr die Heilberufe den Begriff in die '.De
batte hier ein!iihren und von Almosengeben sprechen. 
Das ist der Stil, der uns hier immer wieder speziell 
bei Ihren Ausführungen zu solchen Auseinanderset
zungen fahrt. 

(Beifall bei der CDU.) 

Sie haben auch in einer ganzen Reihe von Punkten 
eine völlig einseitige Darstellung gegeben. Es ist nicht 
Sinn und Aufgabe - auch nicht im Zusammenhang mit 
diesen beiden Anträgen -, daß sich nun das Hohe Haus 
in extenso mit den ganzen Vorgängen beschäftigt. Ich 
will nicht darüber sprechen, Herr Kollege Barthel, ob 
Sie als Gast beispielsweise bei der Versammlung der 
pfälzischen Arzte in Bad Dürkheim waren oder in 
welchem Status Sie dort waren. Diese Dinge sollte man 
besser in das Meer des Vergessens hineinnehmen, als 
hier nun im einzelnen darüber zu sprechen. 

Ich halte ei; auch fiir völlig abwegig, daß Sie dem Herrn 
ML'li~erp~s!denten in d!-esem Zusammenhang den 
Vorwurf machen, er hätte schon viel früher - 1950 oder 
1958 - handeln sollen. Sie wissen so gut ich - Sie ha
ben doch auch offensichWch sich um diese Dinge be
müht und auch Zitate gesammelt-, daß die betroffenen 
Heilberufe in der Pfalz mit der bisherigen Lösung 
ganz zufrieden waren. Es war gar kein Interesse von 
dieser Seite vorhanden. wie wir zu sagen pflegen, nun 
schlafende Hunde aufzuwecken. Der Status qua hat bis 
zur Klage von Herrn Lueg den beiden Seiten recht gut 
ge!allen, und sie sind auch nicht schlecht dabei gefah
ren. Hier unterstreiche ich wörtlich das, was Sie zu die
sem Fall gesagt haben . 

kh würde also sagen, die ganze Altersversorgung der 
pfälzischen Ärzte rentiert in keiner Weise eine partei
politische Polemik. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar, 
daß Sie hier aus subsidiärem Denken heraus eine ge
wisse Wandlung in Ihren sonstigen Vorstellungen an
gedeutet haben. Sie haben in wenigen Wochen Gelegen
heit, Herr Kollege Barthel, bei der Beratung der Ge
setze zur Novelle zum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz 
und zum Sozialhilfegesetz dieses leidenschaftliche Be
kenntnis zur Subsidiarität hier in diesem Hause abzu
legen. 

Nun zur Sache selbst! Ich will es kurz machen; ich 
sage noch eirlrmd, in der Sache sind die Meinungen 
gar nicht so sehr auseinander. Ausgangspunkt ist -
hier kann man das übernehmen, was der Herr Kollege 
Barthel vorgetragen hat -, daß· im jetzigen pfälz;ischen 
Landesteil von Rheinl·and-Pfalz. aus der früheren 
Rechtsstellung dieses Bezirks als linksrheinischer Teil 
Bayerns eine pfälzische Altersversorgung der Heilbe
rufe besteht, die in ihrer Qualität unbestritten ist und 
die sicherlich eine Position hat - ich zitiere auch hier 
den Herrn Ministerialdirektor Dr. Meiborg -, die ein
malig ist In der Bundesrepublik. Das ist der Ausgangs-

, , ~. uJ.U.u.u.,... , „ 

punkt. Aus den historischen Gegebenheiten war nach 
1945 eine völlig andere Situation geworden. Wir kamen 
dann in unserem Lande zu der Situation, daß wir nach 
den verschiedenen Bezirken auch verschiedene Versor
gungswerke für die Heilberufe hatten, und - das ist 
ganz entscheidend bei der Betrachtung dieses Pro
blems - diese Versorgungswerke hatten zum Teil völ
lig andere Grundlagen. Man ist dabei von ganz anderen 
Überlegungen beim Versicherungsmodus und von an
deren sozialen Prinzipien ausgegangen. Das erschwert 
nun heute eine Gesamtbetrachtung für unser Land 
ganz ungemein. 

Durch diese Klage des Pirmasenser Arztes, die hier 
schon erwähnt wurde, und durch die nun beim Bun
desverfassungsgericht anhängende EntsclJ.eidung ist -
das steht außer Zweifel, auch wenn wir im Augenblick 
nicht wissen, wann der Termin der Entscheidung in 
Berlin sein und wie die Entscheidung aussehen wird -
höchste Eile geboten. In diesem Punkt sind wir eben
falls einer Meinung. Ich bin aber der Übel:'Zeugung, das 
ist auch die Meinung der Landesregierung, daß man 
jetzt handeln muß. 

Die Frage ist nun - darüber müssen wir uns unter
halten-, wie man nun entscheiden soll über die Alters
hilfe der Heilberufe in der Pfalz im Hinblick. au! die 
Gesamtverantwortung für unser Land. Es kann dafür 
kein Prestigedenken aus einer Länderperspektive ge
ben, daß man sagt, wir in Rheinland-Pfalz brauchen 
ein eigenes Versorgungswerk, und wir können uns 
nicht anderen anschließen. Hier ist nur die sachliche 
Überlegung am Platze, welches die beste und sachdien
lichste Lösung ist für die betroffenen Bevölkerungs
kreise unseres Landes und insonderheit der pfälzi
schen Gruppe. 

Bei einem negativen ... '\usgang des Prozesses in Berlin -
darüber sind wir uns auch alle im klaren - würde 
sicherlich in rechtlicher Hinsicht eine außerordentlich 
schwierige Lage für die pfälzischen Heilberufe ent
stehen. Aus der Daseinsvoi:-sorge für die Bfü·ger unse
res Landes sind natürlich Landtag und Landesregie
rung berufen, sich jetzt konkret um diese Dinge zu 
bemühe:t1:- Das ist auch der Sinn unseres Antrages. Wir 
sind dei:- Meinung, man solle - nicht aus Prestigegriin
den, sondern aus sachlichen Gründen - übel'legen, ob 
es möglich ist, eine einheitliche Altersversorgung für 
die Heilberu!e unseres Landes zu schaffen. 

Ich spreche es hier ganz offen aus - mein Kollege Thei
sen hat im Verlaufe der Justizdebatte bereits darauf 
hingewiesen -, es sind auch noch Altersversorgungs
wünsche aus anderen freien Berufsgruppen in der öf
fentlichen Diskussion. Vielleicht kann eine solche An
stalt - auch das war eine Überlegung bei uns - mit als 
Basis dienen. Wir sind der Meinung - das steht wört
lich in diesem Antrag -, daß bei den Vorarbeiten, die 
die Landesregierung beschleunigt zu betreiben hat nach 
unseren Vorstellungen, unter allen Umständen die er
worbenen Rechte und Ansprüche der Heilberufe in der 
Pfalz zu garantieren sind. 

Mehi: können wir als Landtag und mehr kann auch als 
Grundmaxime die Landesregierung dazu nicht sagen. 
Das bedeutet mit dürren Worten, daß derjenige, der 
nun schon seit 3() oder 40 oder vielleicht auch nur seit 
einigen Jahren der Bayerischen Versicherungskammer 
angehört, nur dann in eine Landesanstalt Rheinland
Pfalz überführt werden kann, wenn diese neuzugrün
dende Anstalt in vollem Umfange ihm das gewährlei
stet, worauf er jetzt und auch aus diesem jetzigeo 
Rechtsverhältnis füi:- die Zukunft einen Anspruch hat, 
und zwar aus der bayerischen Versorgung heraus. Mehr 
ka nn man nicht sagen. Das will ich noch einma l ganz 
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klar herausstellen. Wir sind uns durchaus im klaren, 
daß eine solche Überlegung auf erhebliche Schwierig
keiten stoßen wird. Die erste Schwierigkeit ist das 
Problem der Zeitnot. Ich bin kein Fachmann. Fachleute 
haben mir gesagt - das ist zu nehmen wie alle fach
männische Auskunft -, daß unter Umständen zwei 
Juhre, andere sagen ein Jahr, wiederum andere meinen 
ein halbes Jahr, Ins Land gehen würden, ehe man übe r
haupt die daz.u notwendigen statistischen Unterlagen 
für das ganze Land Rheinland-Pfalz erstellen könne. 
Wir brauchen hier nicht um Monate zu streiten. Jeden
falls ist es ein Zeitraum, der nach menschlichem Ermes
sen hinter der zu erwartenden Entscheidung in Berlin 
llegen wird. Ich erinnere an das, was ich zu dfesem 
Thema vorhin . ausgeführt habe. Das ist das eine. 

Das zwei~e i.st ~!t: Gedanke, der bei uns sehr wohl er
wogen wurd~ir sind uns nämlich darüber im kla
ren, daß ~e neue Anstalt Rheinland-Pfalz auch das 
Land nicllt unerheblich Geld kosten wird und darin 
sehr wohl die Problematik zu sehen ist. Wir haben un
ser Programm nicht geändert, Herr Kollege Barthel, 
wir sind immer noch das, was w!.r seit eh und je wa
ren. Wir haben uns genau überlegt, ob es vom Prinzip 
her richtig ist, sozusagen staatlichersei ts einen Berufs
stand hier - zumindest für eine gewisse Zeit - zu sub
ventionieren. Das Bild sieht etwas anders aus, wenn 
man hier z.B. eine Rechnung auf Zelt aufmacht. Da Sie, 
Herr Kollege Barthel, genau wie ich an die Zukunft 
dieses Landes Rheinland-Pfalz glauben, können wir 
hier einmal in zwel Generationen rechne;n, wie es die 
Bayern auch rückblickend tun können. Für einen solch 
langen Zeitraum ist natürlich dieser Betrag längst für 
das Land wiede r herausgekommen. 

(Präsident Van Volxem übernimmt den Vorsitz.) 

Das is t d ie Schwierigkeit, d!e man ganz !r..l.ar sehen 
muß. 

Von uns wird die Gründung einer eigenen Anstalt für 
die Pfalz abgelehnt. Es steht außer Zwei!el, daß die 
vers icherungsmathematische Basis für eine solche In
stitution viel zu schmal ist. Nach dem Gesetz der gro
ßen Zahl haben wir die Leistungen in Bayern beobach
ten können. Daß Bayern heute mit seinem Versor
gungswerk - einschließlich der pfälzischen Arzte - diese 
unbezweifelbar guten Leistungen hervorbringen kann, 
beruht auf dem Gesetz der großen Zahl. Wir erleben -
ich will das hier mit aller Vorsicht sagen - im Augen
blick im Sa arland das umgekehrte Beispiel, wo nach 
1945 ein eigenes Versorgungswerk für das Saarland er
richtet wurde und nunmehr gewisse Schwierigkeiten -
ich will es so andeuten - aus der Umkehrung des Ge
setzes der großen Zahl aufgetreten sind. 

Ich glaube - und das muß man ganz klar sehen und 
auch aussprechen -, daß die unterschiedliche Struktur 
der Versor~ngswerke in Rheinland-Pfalz ein Zusam
menfügen zu einer Einheit sicherlich erschweren wird. 
,.&,,,bcr, meine Damen und HerrEaJ., insgesai.-nt iesehen 
sind wir im Augenblick als Fraktion weder in der La~ 
noch willens, entscheiden zu können, ob es unmöglich 
ist, ein solches Versorgungswerk Rheinland-Pfalz zu 
gründen oder nicht. Wir wissen es auch - und haben 
die 1lelchen Gespräche mit den zus tändigen Ver tretern 
der einzelnen Heilberufe aus dem ganzen Land geführt 
wie die Herren von der SPD und FDP -, daß dort die 
Neigung zu einem zusammengehen nicht sehr groß is t. 
Meine Damen und Herren, das braucht an sich auch 
noch kein Argument pro oder contra zu sein. Das muß 
noch einmal in Ruhe - aller dings sehr rasch - geprü!t 
werden. 

zusammenfassend darf ich zu dem ersten PWlkt unse
res Antrages sagen: Die CDU sähe gern die Grün-

dung eines Versorgungswerkes Rheinland-Pfalz. Für 
uns - und ich muß das noch einmal wiederholen - ist 
jedoch diese Angelegenheit keine Prestigefrage, son
dern eine Frage, die rein aus Nützlichkeits- und Sach
lichkeitserwägungen zu lösen ist. Da Eile not tut, gebe 
ich zu erwägen, ob man nicht im Augenblick - zumin
dest um die anstehenden Probleme mit Ruhe prü!en 
zu können - zu einem -befristeten Staatsv~rtrag mit 
Bayern kommen kann, um dann bei diesem gesicher
ten Rechtsverhältnis die Dinge noch einmal zu über
legen. 

In den letzten Tagen haben sich sehr viele neue Ar
gumente ergeben, daß man vielleicht Jm Wege einer 
Assoziierung oder wie man es nennen will, zu einer 
dauerhaften Lösung kommen kann, 

Wir sind jedenfalls der Überzeugung, daß so sclmell 
wie möglich - um den Status der pfälzischen Heilbe
rufe zu sichern - für die Pfalz ein Staatsvertrag zwi
schen dem Lande Rheinland-Pfalz und dem Freistaat 
Bayern abgeschlossen werden muß, wenn es nicht mög
lich ist, eine einheitliche Altersversorgung für die Heil
berufe Wlseres Landes zu schaffen. Entscheidend ist -
und das ist der Grund unseres Antrages gewesen, daß 
wlr unter allen Umständen als CDU in diesem Lande 
gesichert wissen wollen, daß die Altersversorgung für 
die Heilberufe, deren Angehörige zum großen Teil be
achtliche Eigenleistungen für ihre Altersversorgung 
einpbracht haben, sichergestellt wird -, daß die Lan
desregierung möglichst rasch handelt, um die ohne 
Zweifel in diesem Kreis der Bevölkerung festzustel
lende Unruhe zu beseitigen. 

Wir haben aber allen Grund - und das möchte ich am 
Schluß meiner Ausführungen deutlich herauss tellen -, 
den Damen und Herren, die sich innerhalb der Regie
rung um diese Dinge bemüht haben, für ihre Be
mühungen zu danken. Probleme der Altersversorgung, 
wie sie hier anstehen - im Bundestag hat man das häu
fig beobachten können -, sind sehr schwierig. Sie sind 
auch psychologisch sehr schwierig zu handhaben. Wir 
haben keinen Grund, uns der vom Herrn Kollegen Bar
thel geübten Kritik anzuschließen. Wir b itten Sie, un
serem Antrag, der in der Drucksache IIi570 niederge
legt ist, zuzustimmen. 

(Beifall der CDU.) 

Prisident Van Vob:em! 

Bevor ich die Besprechung eröffne, begrüße ich auf der 
Tribüne Polizeibeamte des Verkehrskommandos Mainz. 

(Beifall des Hauses.) 

Die Besprechung ist eröffnet. - Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Schneider (FDP). 

Abg. Schneider: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Zu Beginn meiner Ausführungen mödl.te idl. sa
gen, daß meine Fraktion sich trotz der sehr polemi
schen Ausführungen des Herrn Kollegen Barthel nicht 
davon abbringen läßt, das zu tun und zu vertreten, 
was für die Versorgung der pfälzischen Ärzteschaft und 
Heilberufe sowie der Heilberufe des gesamten Landes 
Rheinland-Pfalz notwendig ist. Daß der Herr Kollege 
Barthel zum großen Teil mit seinen Ausführungen 
offene Türen eingerannt hat, hat sich bereits aus dem 
ergeben, was Herr Kollege Kohl über die Ansichten der 
CDU und den Inhalt des Antrages seiner Fraktion vor
getragen hat. 

Die FDP hat darauf verzidl.tet, in dieser Frage noch 
einen eigenen Antrag vorzulegen, da er die Angelegen
heit nicht weiter gefördert hätte. Es ist mir auch so 
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von dieser Tribüne aus möglich, unsere Meinung zur 
Frage der Versorgung der pfälzischen Arzte und der 
Ärzte und Heilberufe in Rheinland-Pfalz klarzustellen 
und damit viellelcht der Sache mehr zu dienen als mit 
einem in Nuancen anderen Antrag meiner Fraktion. 

Im Grunde genommen kann die Fraktion der FDP den 
beiden vor2elegten Anträgen zustimmen; denn sie ist 
der Meinung, daß - um das Ergebnis vorwegzuneh
men - Im Augenblick keine andere Lösung sichtbar ist, 
als filr die weitere Versorgung der pfälzischen Heil
berufe einen Staatsvertrag mit Bayern abzuschließen. 
Der Antrag der CDU stellt zwar in dem ersten Absatz 
die Notwend.lgkeit einer Prüfung, ob eine Lösung auf 
Landesbasis möglich ist. in den Vordergrund; Herr Kol
lege Kohl hat jedoch schon gelinde Zweifel daran ge
äußert, ob es 1n der zur Verfügung stehenden Zeit 
möglich sein wird, eine Lösung auf Landesbasis zu fin
den. Wir haben in eingehenden Beratungen diese Frage 
ebenfalls geprüft und uns durch Sachverständige un
terrichten lassen. Wir sind zu der überzeugung gekom
men, daß die SchaUung einer solchen Einrichtung für 
das ganze Land nicht innerhalb kurzer Zeit möglich ist. 
Wegen der Verschiedenartigkeit der Grundlagen der 
einzelnen Versorgungswerke in Rheinland-Pfalz ist es 
notwendig, Umstellungen und Angleichungen vorzu
nehmen, um schließlich zu einer gemeinsamen Lösung 
zu kommen, die unseres Erachtens einer genauen ver
sicherungsmathematischen Untersuchung bedarf, die 
aber möglicherweise Jahre dauern wird. Aus diesem 
Grunde glauben wir, daß die von der CDU in ihrem 
Antrag zu der Frage gemachte Prämisse nicht erfüllt 
werden kann und deshalb nach dem Antrag der CDU 
letzten Endes nichts anderes übrig bleibt als der Ab
schluß eines Staatsvertrages mit dem Lande Bayern. 
Insofern sind beide Anträge im Endergebnis gleich zu 
bewerten. 

Wenn wir einen Antrag zu stellen gehabt hätten, so 
hätten wir wahrscheinlich im Absatz l gesagt, daß wir 
den Abschluß eines Staatsvertrages von der Regierung 
wünschen, daß aber trotz des Abschlusses dieses Staats
vertrages die Regierung in Ruhe und sachlicher Weise 
prüfen solle, ob die Möglichkeit der Schaffung eines 
Gesamtversorgungswerkes für Rheinland-Pfalz besteht. 
Auch der Abschluß eines Staatsvertrages mit Bayern 
sollte melnes Erachtens diese Prüfung nicht hindern 
und sollte die Möglichkeiten, die eventuell gegeben 
sind, ausschöpfen. 

Im übrigen aber möclJ.ten wir dazu raten, daß der Ab
schluß eines Staatsvertrages mit dem Lande Bayern 
auch in anderer Richtung die Möglichkeit o!fenläßt, 
eine Versorgung für d.le gesamten Heilberufe in Rhein
land-Pfalz zu schaffen in der Weise - wie schon ange
deutet worden ist -, daß später vielleicht einmal ein 
Beitritt der Versorgungswerke der nördlichen Landes
teile zu diesem Staatsvertrag möglich sein sollte. Es 
wird, wfe gesagt, seine Schwierigkeiten haben, hier eine 
Angleichung vorzunehmen, Denn - mn nur eines an
zuführen - das Versorgungswerk des Regierungsbezir
kes Koblenz beruht auf dem mehr sozialen Gesichts
punkt; hier sind die Versorgungsrenten in der Anlauf
zeit verhältnismäßig höher als bei der Bayerischen 
Verslcherung~kammer, während aber bei dem System 
der Bayerischen Verslcherungskammer, das auf RVO
Grundsätzen und Versicherungsgrundsätzen beruht, die 
Renten in der Schlußphase ganz erhebliclJ. höher sind 
und die höheren Renten in verhältnismäßig viel kür
zerer Zelt erreicht werden, als das bei dem Versor
gungswerk Im Nordteil des Landes der Fall ist. 

Nun gibt es auch noch Unterschiede zwischen den ein
zelnen Versorgungswerken in Rheinland-Pfalz.. Ich darf 
nur auf eines hinwe isen. Soviel ich informiert bin, hat 

das Versorgungswerk in Koblenz die angestellten Ärzte 
mit einbezogen, während die Versorgungswerke in 
Mainz und Trier die angestellten Ärzte nicht in diese 
Pflichtversorgung mit eingeschlossen haben. Auch hier
aus ergeben sich natürlich ganz erhebliche Umstel
lungssclJ.wierigkeiten, die man nicht einfach in einem 
halben Jahre zufriedenstellend bewältigen kann. 

So bleibt als Ergebnis für meine Fraktion praktisch nur 
der Weg, einen Staatsvertrag mit Bayern zur Sicher
stellung der Versorgung der pfälzischen Heilberufe ab
zuschließen. 

Ich habe der Regierung in Fragen der Ärzteversorgung 
keinen Vorwurf zu machen und kann mich insoweit den 
Ausführungen des Kollegen Barthel nh.:h t an:scJ1lie
ßen. Ich bin der Meinung, daß aus all dem, was schon 
Herr Kollege Barthel vorgetragen hat, ja hervorgeht, 
daß sich das Innenmlnisterium, daß sich die Regierungs
stellen eingehend Gedanken darum gemacht haben, wie 
die Versorgung nach einem Erlaß des Urteils des Bun
desverwaltungsgerichtes sichergestellt werden soll. Es 
ist ohne Zweifel alles richtig, was hier gesagt worden 
ist, und ich brauche das nicht zu wiederholen, daß es 
notwendig ist, die pfälzischen Heilberufe vor Schaden 
zu bewahren, daß die Ansprüche, die sie nun einmal in 
langen Jahren erworben haben, auch in einer zukünf
tigen Regelung voll und ganz gesichert werden müs
sen. 

Ich habe es nicht als sehr glücklich empfunden, daß 
aus der doch immerhin geschlossenen Versammlung in 
Bad Dürkheim hier Ausführungen von Vertretern des 
Innenministeriums im Wortlaut zitiert worden sind. 
Ich halte dieses Verfahren nicht für angängig; 

(Beifall bei der FDP.) 

denn immerhin sind solche Besprechungen nichtöffent
licher Art, und man sollte nicht dadurch, daß man das 
Ergebnis oder Zitate aus diesen Besprechungen der 
breiten Öffentlichkeit bekanntgibt, die Beamten der 
Ministerien zwingen, bei künftigen Besprechungen mit 
Verbänden, die interner Art sind, größere Vorsicht wal
ten zu lassen und sich nicht mehr mit eigenen Meinun
gen irgendwie hervorzuwagen. 

(Abg. Schuler und andere CDU-Abgeordnete: 
Sehr richtig!) 

Ich glaube, daß dadurch in vielen Fällen der Sache nur 
geschadet wird, wenn dann späterhin Beamte befürch
ten müssen, in der Öffentlichkeit für eine vertretene 
Meinung zitiert zu werden. 

Wie ist nun die Lage, wenn das Urteil des Bundesver
waltungsgerichtes ergeht? Es gibt da verschiedene 
Möglichkeiten eines Urteilsspruches. Wird die Revision 
verworfen, dann bleibt es bei dem Urteil des Oberver
waltungsgerichtes, das besagt, daß die nach Inkraft
treten der Verfassung neu niedergelassenen Arzte in 
der Pfalz nicht in der Pflichtversicherung eingeschlos
sen sind; dann ergibt sich zwingend die Notwendigkeit 
für die Regierung, eine neue Lösung zu suchen. Und 
diese Lösung kann meines Erachtens nur ein Staats
vertrag sein. 

Ergeht die Entscheidung in anderer Weise, daß das Ur
teil des Oberverwaltungsgerichtes aufgehob~n wird 
oder daß hier der bisherige Zustand, will ich einmal 
sagen, im Vertragsverhältnis zum Lande Bayern be
stehen bleibt, dann wäre es natürlich auch ohne einen 
Staatsvertrag in gleicher Weise weiterzuführen; aber 
dann wirn auch ein Staatsvertrag nicht schädlich sein, 
denn er wird genau das gleiche oder ähnliches beinhal
ten, was ja .bisher schon Rechtens ist auf diesem Ge
bie te. 
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Del>halb .sehe ich von dieser Seite her keine unüber
windbaren Schwierigkeiten dahingehend, daß man nun 
unbedingt den Erlaß des Urteils des Bundesverwal
tungsgerichtes abwarten muß, um dann erst an die 
Regelung de-r Mate-rie heranzugehen. Ich bin der Mei
nung, daß, gerade weil :-:ich aus dem Urteil des Bun
desverwaltungsgerichtes sehr ungute Konsequenzen für 
die Heilberufe ergeben können, ~ notwendig ist, bis 
zum Erlaß des Urteibl die künftige Regelung zu finden 
und hier die Dinge so weit voranzutreiben, daß keine 
Sd1iidigung uder Benachteiligung der betroffenen 
Krl'i~!'! in Frage krimmt. 

kh miid1te nur darauf hinweisen, daß doch d•mn, wenn 
mit dem Erle1ß d~ Urteils die Pflichtversicherung der 
oiälzischen Ärzte nicht mehr ~egeben sein sollte, die 
Bundesversicherungsanstalt Ansprüche anmelden wird, 
wonach zum mindesten die Angestelltenversicherung 
für die angestellten Ärzte von dem Tage des Urteils
erlasses an von dieser Anstalt gefordert wh'd, und daß 
nann auch nncli in anderer Beziehung Schwierigkeiten 
entstehen werden. zumal ja die Art der bayerischen 
Ärz.teversorgung als Pflichtversicherung ::;atzungsgemäß, 
soweit ich informiert bin, keine Möglichkeit der frei
willigen Versicherung vorsieht. Es müßte dann erst 
noch einmal eine Satzungsänderung erfolgen. Und ob 
das unter den gegenwärtigen Verhältnissen möglich ist, 
das wage ich füglich zu bezweifeln, so daß also zwangs
läufig dann ein Am:!lcheiden aller pfälzischen Ari:te 
aus der bayerischen Arzteversorgung notwendig wäre; 
und damit würden sie natürlich ihre Ansprüche nicht 
in dem bisherigen Umfange gewährleistet sehen. 

Meine Damen und Herren! Ich will Sie nicht mehr all-
7:U lange mit Ausführungen aufualten und will vor al
lem nichts mehr wiederholen. was vorhin schon aus
geführt worden ist. 

kh möchte noch darauf hinweisen, daß unseres Erach
ten :; eine landeseigene Lösung allein für die pfälzi
schen Heilberufe eine zu schmale Basis bietet, daß hier 
nicht die Möglichkeit gegeben ist, ohne eine weit
ge-hen<le !<ta atliche Garantie für die Leistungen eine 
~okhe Vf"rsorgung aufrechtzuerhalten und durchzufüh
n·n. 

Wir s ind der Meinung, daß hier nicht übersehbare Lei
stungen finanziellei.- Art auf das Land zukommen wer
d!.'n. Und wir sollten hier Vorsicht walten lassen, um 
das Land nicht besonderen Belastungen auszusetzen. 

Ich darf noch darauf hinweisen, daß meines; Erachtens 
bei der Lösung dieser Frn.ge landesegoistische Interes
sen keine Rolle zu spielen haben. Ich meine, wir sind 
d;irüber hinaus, daß wir nun mit unseren Nachbarlän
dern in Streitigkeiten geraten sollten, die an die frühe
ren s taatlichen Bindungen anknüpfen. Ich bin der Mei
nung", daU daR Land Rheinland-Pfalz durchaus seinen 
1;:ulen Weg gegangen bt und daß wir nicht in solchen 
Prestigefrngen ein und alles sehen sollten und daß wir 
~us di~en Gründen d<inn einP. saC'.hgemäße und zweck
mäßige Lösung der ganzen Angelegenheit ablehne~ 
sollten. Es ist natürlich richtig - das wird von den 
Gegnern eines Staatsvertrages immer wieder ins Feld 
geführt -. daß selbstverständlich vom Lande Bayern 
au:,; in den vergangenen Jahren sehr stark versucht 
wnrden i>: t, über diese Einrichtung auch politisch in 
da~ Land Rheinland-Pfalz hineinzuwirken in der Weise, 
daß man günstige Darlehen und ähnliche Vorteile ge
währt hat. Aber das darf unseren Blick nicht trüben 
und wir dürfen nicht die Augen verschließen vor der 
Tati::ache - das ist die Grundlage unseres Handelns -, 
daß hier eine bestmögliche Versorgung der pfälzischen 
Heilberufe in der bayerischen Ärzteversorgung gege
ben ist und daß es darum g·eht, diese Versorgung· auch 

für die Zukunft sichen:u:stellen. Ich glaube, daß auf 
Grund der Vorarbeiten, die das Ministerium in den 
vergangenen Jahren geleistet hat, es möglich sein wird, 
nun auch in Kürze zu einer Entscheidung darüber zu 
kommen, wie ein Staatsvertrag mit Bayern auszusehen 
hat. 

Ich bin der Meinung - um das abschließend zu :;agen -, 
daß keine Zeit verlorengehen darf und daß es notwen
dig ist, schnell zu handeln, um beim Erlaß des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichtes gerüi::tet zu sein für 
die Fortsetzung der bisherigen guten Versol'gung der 
Ärzte, an der uns allen gelegen sein muß, ohne daß 
wir gezwungen sein werden, mit weitgehenden staat
lichen. fi~aiutellen Garantien eine solche Versorgung 
sicherzustellen. 

(BE<lfall bei den Regierungsparteien.) 

Prli$ldent Van Volxem: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Barthel (:SPD). 

Abg. Buthel: 

Herr Präsident! Meine Damen unct Herren! Ich weiß 
nicht, warum man von Polemik sprkht, wenn man Wi
dersprüche zwischen Äußerungen maßgebender Vertreter 
eines Ministeriums gegenüberstellt. Außerdem bin ich 
der Auftassung, daß, wenn offene Türen vorhanden 
gewesen wären, ich es durchaus verstanden hätte, leise 
durch diese offenen Türen durchzugehen. Nachdem 
aber diese Türen erst mit etwati sanfter Gewalt geöff
net wurden, sollte man nicht sagen, daß ich durch of
fene Türen gegangen wäre. Ich Linde es auch nicht 
ganz richtig, wenn man eine Bemerkung, die ich nur 
in Zusammenhang mit den Widcr~prüchen gemacht 
habe, so zitiert, als würde sie zur Sache gehilnm, das 
gilt· für die Frage von den Almosen. Ich habe nicht in 
der Sache von Almosen gesprochen - Herr Kollege Dr. 
Kohl, das wissen Sle ganz genau -, sondern nur in die
sem Zusammenhang, 

(Abg. Dr. Kohl: Sie unterliegen immer foJ gc·hen 
Zungenschlägen, Herr Kollege, konli8chenveise!) 

daß hier zwei maßgebende Mänm'r· Aussprüehe getan 
haben, die sich absolut widersprechen. lch freue mich, 
daß auch die CDU schon in ihrem Antrag Drucksache 
II/570 das Wort .,unverzüglich" hat, womit deutlich ge
macht w.ird, daß hier ein Notstand besteht. Und mehr 
woUte ich eigentlich durch meine Ausführungen nicht 
klarmachen. 

Wenn es also jetzt allgemeine Meinung i~t - sowohl 
bel den Damen und Herren der Mehrheit in diesem 
Hause als auch bei der Landesregierung -, daß höchste 
Eile geb<>ten ist und daß nicht vom Prestigcclenken her 
die Dinge aufgegriffen werden sollen, wie es zunächst 
den Anschein hatte, so darf ich meiner Freude darüber 
Ausdruck geben~ ?v!an hat auch unerkannt, daß die un
terschiedliche Struktur de!" einzelnen Versorgungsein
richtungen und die Zeitnot dazu drängen, daß wir zu 
einem Staatsvertrag kommen müssen - zunächst einmal 
auf jeden Fall, ob er befristet abge~chl"ssen wlrd oder 
nicht, ist meines Erachtens eine Sache, die d1e Landes
regierung zu prüfen hat -. Aber es besteht hier zu
mindest Einigkeit. 

Vielleicht noch ein Wort, Herr Kollege Schneider, zu 
Ihren Bemerkungen. kh habe nicht aus der Versamm
lung zitiert und nicht aus den Äußerungen, die Herr 
Ministerialdirektor Dr. Meiborg dort in der Diskussion 
gemat:ht hat, sondern mir liegt die schriftliche Rede des 
Herrn Ministerialdirektors Dr. Meiborg vor. Und aus 
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dieser habe ich zitiert. Ich weiß nicht, ob Sie sie flicht 
selbst haben. Ich habe inzwischen erfahren, daß aus 
dem Antrtli der SPD und der CDU ein gemeinsamer 
Antrag werden soll, weiß aber nicht, ob er schon· for
muliert ist. Ich !reue mich, daß die Aussicht besteht, 
daß unser Antrag, den ich die Ehre hatte, hier vorzu
tragen und ausführlich zu begründen, aller Voraussicht 
nach angenommen wird. 

(Beifall bei der SPD.) 

Prlsldent Van Volxem: 

Das Wort hat Herr Innenminister Wolters. 

InnenmlnJster Wolters: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Ich hatte nicht die Absicht, noch an das Redner
pult zu g'ehen, um die Debatte noch zu verlängern. Die 
ersten Ausführungen des Kollegen Barthel gaben für 
mich keinen Anhaltspunkt, dazu noch etwas zu sagen. 

Herr Abgeordneter Barthel sagte, er sei Gast gewesen. 
Ich darf Ihnen von dieser Veranstaltung berichten, 
daß mir der gesamte Vorstand der Ärzteschaft noch 
vor zehn Tagen mitgeteilt hat, daß keiner der Herren 
eingeladen worden sei, und daß auf Anfrage, ob Nicht
ärzte im Saale seien, sich niemand gemeldet habe. 

Damit kann man die Frage „Gast" wohl abschließen; 
wir brauchen darüber nicht mehr zu sprechen. 

Ich darf weiter sagen, daß mein Ministerialdirektor Dr. 
Meiborg in einer geschlossenen Veranstaltung mit etwa 
50 Delegierten eine Sachdiskussion Uber diese Dinge 
durchführen sollte. Wir waren erstaunt darüber, daß 
nicht die Delegierten, sondern die gesamten Arzte und 
Heilberufe zu dieser Versammlung eingeladen wurden, 
was uns unbekannt war. Ich habe diesbezüglich dem 
Vorsitzenden der Ärzteschaft einen entsprechenden 
Brief geschrieben. 

Ich darf aber auch darauf hip.weisen, daß wir im Laufe, 
der letzten Mon~te eine ganze Reihe von Schrelben 
erhalten haben, in denen uns insbesondere junge Ärzte 
aufgefordert haben, keineswegs einen Staatsvertrag ab
:ruschließen, sondern zu versuchen, neue Wege zu gehen. 
Ich dar! Ihnen auch sagen, daß z. B. Söhne von Vor
standsmitgliedern der Arztekammer es ablehnen, wei
tere Beiträie zu zahlen, so daß also die Dinge zweifel
los sehr schwierie unq kompliziert sind. Dazu kommt, 
daß noch vor ein.lgen Tagen ein Amtgerlcht im Kreise 
Montabaur festgestellt hat, daß z. B. die Monopolein
richtungen der Brandversicherungen in unserem 
Lande keine Gültigkeit mehr haben. Dieses Gericht hat 
den Grundsatz aufgestellt, daß gleiche Tatbestände in 
einem Lande durch gleiche Regelungen erledigt wer
den müßten. Das sind alles Fragen, die ungeheuer 
schwierig sind. 

Ich habe mit den Vertretern der Arzteschaft vor zehn 
Tagen ein erneutes Gespräch geführt. Davon hat der 
Herr Kollege Barthel anscheinend durch seine Leute 
noch keine Mitteilung erhalten. Denn dann h!itte ihm 
mitgeteilt werden mUssen, daß ich beabsichtige, mit dem 
Land Bayern sofort eine übergangsregelung zu treffen 
und daß die erste Besprechung deswegen unmittelbar 
nach dieser Sitzung, und zwar morgen abend in Ba
den-Baden stattfindet. 

(Bel.fall bei den Regierungsparteien.) 

Pr11sltlent Van Volxem: 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Matthes (CDU). 

tl !' ' 1
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Abg. Matthes: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
nm l Sie haben gesehen, daß Verhandlungen zwischen 
den Fraktionen stattgefunden haben. Es besteht die 
Möglichkeit, daß die Verhandlungen zu einem gemein
samen Antrag der drei Fraktionen dieses Hohen Hauses 
führen werden. Aus diesem Grunde beantrage ich, daß 
wir jetzt nicht über die beiden Anträge de:r SPD und 
der CDU abstimmen, sondern darüber erst nach der 
Mittagspause befinden, damit die Möglichkeit gegeben 
ist, daß noch einmal Besprechungen in den Fraktio
nen stattfinden, um so möglicherweise zu einem ge
meinsamen Antrag der drei Fraktionen dieses Hohen 
Hauses zu kommen. 

Prisident Van Volxem: 

Ich frage den Herrn Abgeordneten Schneider (FDP), ob 
er unter dieser Voraussetzung noch au! seiner Wort
meldung besteht? 

(Abg. Schneider: Ja!) 
Bitte, Sie haben das Wort . 

Abg. Sdmeider: 

Herr Präs!denrt.! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Die ersten Ausführungen des Herrn Innenministers 
veranlassen mim zu einer sachlichen Ridltigstellung. 
Der Herr Kollege Barthel und ich waren nicht offiziell 
von der Ärztevertretung zu dieser Zusammenkunft ein
geladen. Wir waren von Ärzten gebeten worden, uns 
bereitzuhalten. Als der Vorsitzende der Versammlung 
die Frage stellte,, ob auch Nichtärzte im Saale seien·, 
waren wir beide nicht im Saale anwesend, und erst 
nachdem die Versammlung gegen unsere Anwesenheit 
keine Einwendungen erhoben hatte, wurden wir durch 
Ärzte in den Saal hineingerufen. 

(Abg. Dr. Kohl: Ich muß gestehen, Herl" Kollege, 
man lernt nie aus! - Heiterkeit im Hause.) 

Herr Kollege Dr. Kohl! Ich wollte hier nur richtigstel
len, daß wir nicht unbefugt an einer geschlossenen 
Versammlung teilgenommen haben. 

(Innenminister Walters: Der Herr Vorsitzende hat 
mil" das gesagt, der hier im Saale anwesend ist.) 

Prlsfdent Van Volxem: 

Meine Damen und Herren! Ich nehme an, daß Sie mit 
dem Vorschlag des Herrn Abgeordneten Matthes ein
verstanden sind. Ich schlage vor, Punkt Sa) und b) bis 
nach der Mittagspause zurilckzu.stellen. Ich würde wei
t.er vorschlagen, jetzt nicht den Punkt 6 der Tagesord
nung aufzurufen - denn er wird ja einige Zeit in An
spruch nehmen -, ·sondern vor der Mittagspause noch 
die Punkte 7, 8 und 9 zu erledigen. Wenn Sie einver
standen sind, rufe ich zunächst au! den Punkt 7 der 
Tagesordnung: 

Zweite und Dritte Beratung eines Landesgesetzes 
dber die Kosten der Sd>.ladlttler- und Flelsch
bescliau sowle der Trlchinensdrau und der un
•cbldllclien Beseltlgnns- untauglichen Fleisches 
bei Schlachtungen außerhalb der Gemeinden mit 
Schladlthauszwang (Flelsdlbescha ukostengesetz) 

- Drucksame II/480 -

Die Beri.c:hterstattu.ng für den Hauptaw;schuß übernimmt 
der Herr Abgeord.nere Se<ibel, dem ich hiermit das Wort 
erteile. 
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Abg. Seibel: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Das vorliegende Gesetz - erlassen Sie mir, den 
gesnmten Wortlaut der Überschrift vorzutragen, son
dem ich will es nur kurz Fleischbeschaukosten.gesetz 
nennen - dient zur weiteren Bereinigung des Rechts im 
Lande Rheinland-Pfalz. Der Hauptausschuß hat sich mit 
dem Gesetz ~Lbst sehr eingehend befaßt. Es sind Fra
gen behirndelt worden, die alle mehr oder weniger aus 
der Verschiedenheit der bisherigen Handhabung der ge
Retzlichen Grundlage stammen. Der Ausschuß war sich 
darüber klar. daß dieses· Gesetz in der vorliegenden 
Form dem H;;rni;e zur Annahme empfohlen werden kann. 
Jo~r h<1t als Zeitpunkt des lnkrafttretens den. l. Mai 1963 
"nr!1P~<>hf>n J<>h bitte Sie im Namen des Hauptauo;schU$
ses ·~t~ -Ann<ihme der Drucksachen lli480 und Ui573. 

Präsident Van Volxem: 

Ich eröffne die Besprechung. Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Ich schließe die Besprechung. Wir kommen zur Ab
!'timmung in zweiter Beratung, und zwar lasse ich zu
nächst abstimmen über den Änderungsantrag des Haupt
au~schusses Drucksache 11/573. Wer diesem Antrag zu
~tlmmen will. den bitte ich um das Handzeichen. - Die 
Gegenprobe! - Stimmenthaltung! - Einst.i.mmig ange
nommen! 

Ich lasse nu.n abstimmen über den gemeinsamen Antrag 
der drei Fraktionen Drucksache II/582. Wer diesem An
trng ?.ustimm-en will, den bitte ich um das Handzeichen. 
- Die Gegenprobe! - Stimmenthaltung! - Einstimmig 
angenommen! 

Wir kommen zur Abi>timmung über die Druck.~ache 
JI:4lfü unt~r ~rücki;ichti~ung der soeben beschlossenen 
Anderungen. Ich rufe auf die §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 
Einleitung und Überschrift. Wer der ~gierungsvorlage 
Drucksache IIi48Q in zweiter Beratung zustimmen will, 
den bitte ich um das Handzeichen_ - Die Gegenprobe! -
Stimmenthaltung! - Einstimmig angenommen -in zweiter 
Bera t u!1g ! 

Wir kommen zur Abstimmung in dritter Beratung. Eine 
Bcsµrcchung wil'd nicht gewünscht. Wir kommen zur 
Abstimmung über die Regierungsvorlage Il/480 in der 
Fassung nach der zweiten Beratung, Ich rule auf dle 
§§ 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, Einleitung u111d Überschrift, und 
bitte diejenigen Abgeordneten, die hier zustimmen wol
len, sich vom Platze zu erheben. - Die Gegenprobel -
Stimmenthaltung! - Einstimmig angenommen! 

" 
Wir kDmrnen zum Punkt 8 der Tagesordnung: 

Zweite- und dritte Beratung eines Landesgesetzes 
zur Ergänzung des Selbstverwaltungsgesetzes fü„ 

Rheinland-Pfalz 
- Drucksache IIr'556 -

Ftir den HHttptaussdn!l3 berichtet ner Herr Abgeordnete 
H<ouer. dem ich hiermit das Wort erteile. 

Abg_ Bauer: 

He-rr Präsident! Meine Damen und Herren! So kurz wie 
die Regierungsvorlage Drucksache II/556 ist, kann auch 
mein Bericht über die Beratung im Hauptausschuß sein. 
Die G-emeinden werden zukünftig in zunehmendem 
Maße mit Fragen beschäftigt werden, die die Landes
verteidigung betreffen. Viele die..<ier · Angeleg€'11heoiten 
müs:sen vertraulich behandelt werden. Andere unter
liegen absolurer ~heimhaltungspfticht. Das Gesetz soll 
die Behandlung von Geheimsachen bei den Gemeinden 

und Gemeindeverbänden vereinheitlichen. Für den Er
laß verMndlicher Vorschriften durch die Regierung gibt 
es zu„ Zeit keine geseuliche Grundlage. Diese Grund
lage soll mit der Vorlage des Gesetzes geschaffen wer
den. Damit werden die er1orderlichen Befugnisse erteilt 

Im Hauptausschuß wurde die Befürchtung ausgespro
chen, daß durch ein Zuviel an Geheimsachen vielleicht 
U11$icherheit und Beunruhigung in die Gemeinden hin
eingetragen weirden könnten. Es wurde aber von den 
Regiel"Ungsvertretem erklärt, daß man sehr m<ißvoll 
mit vertraulichen. Sachen und Geheimsachen umgehen 
wolle. ~r Hauptausschuß empfiehlt Ihnen die Annahme 
der Vorlage. 

Präsident Van Volxem: 

Ich. danke dem Herrn Berichters.tatter_ Wird eine Be
sprechung gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Dann 
kommen w1r zur Abstimmung in zweiter Beratung, und 
zwar Ober die Drucksache IIi556. Wer diesel' Regierungs
vodage z.ustimn:um will, den bitte ich um das Handzei
chen. - Die Gegenprobel - Stimmenthaltung! - Bei einer 
Stimmenthaltung in zweiter Beratung einstimmig ange
nommen. 

Ich rufe auf die dritte Beratung. Eine Bespr-echung wird 
nicht gewünscht. Wir kommen zur Abstimmung. Ich rufe 
auf die Artikel 1, II, Einleitung und Übef'Schrift. Wer 
der Regierungsvorlage Il/556 in driLter Beratung zu
stimmen will, den bitte ich, sich vom Platze zu erheben. 
Die Gegenprobe! - Stimmenthaltung! - Bei einer Stimm
enthaltung eiil$timmig angenommen. 

!eh rufe auf de'!\ Punkt 9 der Tagesordnung; 

Antra.g des PeliUonsaussdrnsses betreffend beratene 
Eingaben 

- Drucksache Il.'577 -

Eine Besprechung wird nicht gewünscht- Wir kommen 
zur Abstimmung. Wer dem Antrag des Petitionsaus~ 

schusses Drucksame Il/577 zustimmen \\oill, den bitte ich 
um das H~ndzeichen. Die Gegenprobe! - Stimmenthal
tung! - Einstimmig angenommenl 

Meine Damen und Herren, ich würde nun vorschlagen, 
jetzt in die Mittagspause ein2lutreten. Wir haben heute 
n.achmlttag n<>d1 den Punkt 5 und den Punkt 6 zu er
ledigen_· Die Sitzung ist unterbrochen bis 14 Uhr. 

U n t-e r b rech u n g der Sitzung; 12_20 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.14 Uhr. 

Prisident Van Volxem: 

Die Sitzung isit wieder eröffnet. Ich rufe auf den Punkt 6 
der Tagesordnung; 

Zweite und drlt&e Beratung eines Landesstraßen
gesetzes 

- Drucksache Ir.'501 -

Für den Hauptausschuß berichtet der Herr Abgeordnete 
Korbach, dem ich hiermit das Wort erteile. 

Abg. Korbach: 

Herr Pr-äsideFltl Meine sehr verehrten Damen und Her
ren 1 Der Hauptawschuß hat in mehreren Sitzungen die 
Regierungsvorlage - Entwurf eines Landesstraßengt>
setzes - eingehend beraten. Die Vorlage dieses Gesetze~ 
war aus meh~ Griinden dringend geboten, einmal 
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weil der Bund durch das Bund~ernstraßengesetz be
reits eine moderne und einheitliche Rechtsgrundlage für 
die Bundestraßen gescll.affen hatte und es danach für 
die Länder zu empfehlen war, auch für ihren Zustän
digkeitsbereich ein neuzeitliches Straßenrecht zu erar
beiten. Die sehr unterschiedliche Entwicklung in den 
einzelnen Ländern, besonders aber in den einzelnen 
Landesteilen von Rheinland-Pfalz, unrerstreicht die 
Dringlichkeit, aber auch die Bedeutung dieses Gesetzes. 

Das vorliegende Landesstt'aßengeset:i: beseitigt die bis
her nebeneinander bestehenden preußischen, hessischen 
Wld !:>ayerischen Wegerechtssysteme, die teilweise bis in 
das 18. Jahrhundert z.urüCkgehen und nunmehr über 
d1e Aufhebungsvcrsc.liri!t des § 57 endgi.i!tig aufgehoben 
werden. Ein Straßenrecht zu gestalten, das den Bedürl
nissen des Verkeht'S, det' Wirtschaft, der Raumordnung 
uoo der Strukturverbesserung Rechnung trägt, ist das 
Anliegen der Regierungsvorlage und war auch das An
liegen bei den Beratungen des Hauptaus~usses. 

Kernpunkte dieses Gesetzes sind die §§ 3, 13 \lnd 46. 
Der § 3 beinhaltet die Einteilung der öffentlichen Stra
ßen, der § 13 sieht für die Gemeindeverbindungsstraßen 
die BHdung von Zweckverbänden vor, während der § 46 
die Zuständigkeit der Straßenbaubehörden regelt. 

Nach dem Stand vom 1. Januar 1961 gibt es in Rhein
land-Pfal:i: nachstehende Straßeneinteilung: 

Bundesautobahnen 127 km 
Bundesstraßen 2 402 km 
Landstraßen I. Ordnung 5 539 km 
Landstraßen II. Ordnung 4 778 km 
Gemeindeverbindungsstraßen 4 314 km 

Die unterschiedliche Rechtsentwicklung in wi..serem 
Lande hatte auch t"ine untersclüedlic:ile Strgßeneintei
lung zur Folge. Während in den südlichen Bezirken der 
Pfalz und Rheinhessen die StaaUsstraßen überwiegen, 
sind in den nfüdllchen Bezirken die Kommunalstraßen 
überwiegend von den kommunalen Baulastträgern zu 
unterhalten. Auch hier gibt es eine un:terschiedliche 
Entwicklung in den Regierungsbezirken Trier und Ko
blenz, wo der größere Anteil bei den Gemeindeverbin
dungsstraßen liegt, während im Regierungsbezirk Mon
tabaW' hauptsächlich Kreisstraßen in der Baul&ollt der 
Landkreise liegen. Der § 3 der Regierungsvorlage hielt 
im Grundsatz an der Einteilung der Landstraßen I. Ord
nung, Kreisstraßen und Gemeindev-erbindungsstraßen 
!est, wenngleich durch eine Aufstufungsaktion über 
eine Rechtsverordnung nach Absatz. 2 des § 3 eine bes
sere und modernere· Einteilung als bisher hex-beigeführt 
werden soll. 

Nach einem Anhörverlahren der kommunalen Spitzen
verbände stand der Ausschuß vor folgendem Problem: 
Der Gemeindetag forderte die endgültige Beseitigung 
der Gemeindeverbindungsstraßen, wen nach Auffl.tSSung 
dieses Verbandes der Verkehr von Ort zu Ort zu den 
überörtlichen .Aufgaben gehöre, die man in die Zustän
digkeit des nächstgrößeren Verbandes, d. h. der Land
kreise, bringen müsse. Der Landkreistag erlim.erle um
gekehrt an den Straßenbau als eine wichtige und be
deutungsvolle Selbstverwaltungsaufgabe, die es nicht 
rechtfertige, alle Gemeindeverbindungsstraßen zu besei
tigen, während man auch Wert auf den Bestand von 
Kreisstraßen, d. h. Landstraßen U. Ordnung, legen 
müs:se. 

Der Ausschuß machte zllilill.chst den Versudt, eine Um
lastung der Straßen von unten nach oben dadurch her
beizuführen, indem man die Straßen für den nachbar
lichen Verkehr von Kreis zu Kteis als Landstraßen 
I. Ordnung einstufen wollte, die nach der Auffassung 
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der Ausschußmitglieder eine weitere Entlastung der 
~se um rund 1000 km beinhalten würde. 

Um die>elbe Kilometerzahl sollte das Straßennetz der 
Gemeindeverbindungsstraßen verringert werden, so daß 
ein Restbestand von etwa 1 300 km bei den gemeind
lichen. Baulastträgern verbliebe. 

Eine eingehende Prüfung durch das Ministerium und 
die Landesstraßenverwaltung ergab, daß eine solche 
Regelung nicht praktikabel sei. Die starke Konzentra
tion von qualifizierten Kreisstraßen an den Kreisgren
zen und die Massierung von Gemeindeverbindungs
straßen innerhalb dex- 'Kreise führe - so wurde ein·ge
wandt - zu einer unnatürlichen Einteilung des Straßen
netzes. Nach eingehenden Erörterungen im Ausschuß, 
bei denen auch ein erhebliches Zahlenmaterial verwandt 
wurde, wurde § 3 des vorliegenden Gesetzes - Eintei
lung der öffentlichen Straßen - wie folgt ~ändert: 

Die öffentlichen Stx-aßen werden nach ihrer Ver
kehrsbedeutung in folgende Straßeng:ruppen einge
teilt; 

1. Landesstraßen (Landstraßen I. Ordnung), das sind 
Straßen, die untereinander oder zusammen mit 
Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz für den 
durchgehenden Verkehr im Lande bilden, 

2. Kreisstraßen (Landstraßen II. Ordnung), das sind 
Straßen, die dem Verkehr innerhalb eines Lan<l
k:reises, dem Verkehr mit benachbarten Land
kreisen oder kreisfreien Städten oder dem An
schluß der Gemeinden an Bundes- oder Landes
straßen sowie an Eisenbahnhaltestellen, Schiffs
liegeplätze und ähnliche Einrichtungen in der 
Weise dienen, daß jede Gemeinde wenigstens mit 
einer nicht in ihrer Baulast stehenden Straße an 
die genannten Verkehrswege odet' -e!nrichtungen 
angeschlossen ist, 

3. Gemeindestraßen; 
a) Ortsstraßen, das sind mit Ausnahme der Ort

durchfahrten die Straßen, die innerhalb von 
Baugebieten oder, soweit solche nicht ausge
wiesen sind, innerhalb eines im Zusammen
hang bebauten Ortsteiles verlaufen, 

b) sonstige Gemeindestraßen, das sind Straßen, 
die von einer Gemeinde dem unbeschränkten 
oder beschx-änkten öffentlichen Verkehr gewid
met sind, 

4. sonstige Str'aßen, das sind dem öffentlichen Ver
kehx- dienende Straßen, die keiner anderen Stra
ßengruppe angehören. 

Mit dieser Formulierung, meine Damen und Herren, 
wurde der Begriff der Gemeindeverbindungsstraßen 
fallen gelassen und diese Straßen der Baulast der Land
kreise bzw. des Landes unterstellt. In der Diskussion 
wurde von allen Frakilionen die gesteigerte Baulast für 
die Landkreise besonders unterstrichen. 

Der Hauptausschuß sprach die Erwartung aus, daß das 
Land zugunsten der Landkreise eine stärkere als die 
ursprünglich vorgesehene Umstufung von Kreisstraßen 
und Gemeindeverbindungsstraßen als Landstraßen I. 
Ordnung vornehmen werde. 

Da die Mehrkosten für die Kreise sich in den ~inz.elnen 
Landesteilen unterschiedlich auswirken dürften, wurde 
gleichzeitig darum gebeten, im Rahmen des Finanz
ausgleichs bei der Zuteilung der Straßenbaumittel ein 
Verlahren zu finden, das der Mehr!:>elastung der betrof
fenen Kreise Rechnung trage. Nur so - darüber war 
sich der Hauptausscll.uß klar - läßt sich die neue For-
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mulierung des ~ 3 und damit die Eint.eiluOJg der Straßen 
recii.tfertigen. Umgekehrt waren sich alle Mitglieder 
des Au~schusse5 darüber im klnren, daß mit dieser Re
geh.u'.l:g eine einheitliche Straßeneinteilung, die· den Er
forderni~sen dei;; modernen Verkehrs Rechnung trägt, 
für Rheinland-Pfalz gefunden wiirde. 

Nach der Anwendung des § 3 würde die Einteilung des 
Straßennetzes nach Kilometerzahlen etwa wie folgt 
aussehen: 

Btu1dP~sh·ilßen: Alter Bestund 2 402 km, neuer Be
;.;1.and 3 :rn6 km. Es ergibt sich keine Änderung gegen
über der ursprünglichen EfnrteHung. 

L<tncl:i1r<d.\en I. Ordnung: Von dem Bestand an 
Landstl."aßen L Ordnung (5 53~ kml gehen zu den 
Bundesstraßen 984 km über. Es verbleiben 4 555 km. 
An kommunalen Straßen kommen htn!!!U 2 109 km, 
~(• rliiU sich ein neuer Bestand von 6 664 km ergibt; 
das ist eine Mehrbelastung gegenüber dem früheren 
Bestand V()IJ1 l 125 km. 

Landstral.len II. Ordnu~: Von dem Bestand an 
Landstraßen II. Ordmmg (4 778 km} gehen an Land
strnßcm I. Ordnung 1 779 km ab. Der Rest beträgt 
2 999 km, Hinzu kommen an kommunalen Straßen, 
t'. h. Gernt-indeve-rbindung:s~lraßen und Gemeinde
straBen, 4 2119 km, .so daß der neue Bei>tand 7 298 km 
betri'ig-t. Gegenüber dem 31. Dezem~r 1960 ist das 
eine Mehrbelastung von 2 520 km. 

Gt>meimkverbindung~~t.raßen: Der Bel';tand der Ge
meindeverbindungsstraßen {4 314 km) sinkt damit 
au! O Kilometer. 

Meine Damen und Herren! Dte neue Regelung des § 3 
hatte zur Folge, daß die Im ~ 13 vorgesehenen zweck
v~rbiinde. die innerhatb der Uindkreise für den Bau 
und die Unte!'hitlhmg der Gemeindeverbindungsstraßen 
zu bild€fl watl!n~ nL..ul:lnt:hr~ enibehrlich ~1· 1..l!rti.en. Der 
Ab~atz 2 des§ 13 wurde demz.ufolge ersatzlos gestrichen. 

Auch heim dritten Schwerpunkt des Gesetzes, „Straßen
baubehörden" im ~ 46 - nach der Fassung im Haupt
aU1S;,;chuB nunmehr* 49 -, ergab sich eine·rege Diskus:M 
sion. Während die Regierungsvorlage der Straßenver
waltung Rheinland-Pfnlz d:ie Zuständigkeit nkht nul" 
für die Landesstraßen, sondern auch für alle kommu
nah:u Straßen überl.rug, wün.scht.en die kommunalen 
Spitzenverblinde, bei den Landstraßen II. Ordnung aus 
Gründen der gemeinsamen Verwalt-ungs- und Finanz
verantwortung die Zuständigkeit {!er Kreire beizube
halten. Der Hauptausschuß hat sich in Abänderung der 
Hegierungsvorlage zu folgender Regelung entschlossen: 

Straßenbaubehürde für die Landiesstraßen und 
Kreisstraßen mit Ausnahme der Ortsdurt:hfahrten in 
Gemeinden mit mehr als :>O 000 Einwohnern ist die 
Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz. Das in der 
Str<iUenunterhaltung tätige Personal der Landkreise 
unteJ·liegt den Weisungen der Straßenbaubehöroe. 
Den Landkreisen sind auf Antrag Planung und Bau 
der Krets-st.raßen ganz odoer teilweise zu übertragen ; 
im Falle teilwei~ Übertragung werden die für die 
0-bertragung "in Frage kommenden Straßenzüge im 
Einvernehmen mit der Straßenverwaltung Rhein
land-Pfalz festgelegt. 

Diese Regelung läßt es zu, daß überall dort, wo perso
nell gut besetzte Kreistiefbauämter vorhanden sind, 
Bau und Planung in der Zuständigkeit der Kreisver
waltungen auch weit.erh.in durdlgetührt werden können. 

Im § 4, der die Straßenplanung regelt, wurde neben 
der Berücksichtigung der Raumordnung, der Wasser
wirtschaft, des Naturachutzes und des Landschafts
sdmtzes auch die Ortsplanung mit aufgenommen, damit 

eine früh.zeitige Absprache zwischen der kommunalen 
Planungsbehörde und der Straßenverwaltung rechtlich 
gesichert .ist. 

§ 2:2 · 001' RegLerungsvorlage regelt die Zu:stimrnungs
pfllcht für bauliche Anlagen an öffentlichen Straßen. 
Unbesdladet des §. 21, der ein Bauverbot bei Land€S
straßen in einer Entfernung bis 20 m und bei Kreis
straßen in einer Entfemurng bis 15 m vorsieht, bedart 
es eineT Zwitimmung zur Errichtung oder wesentlichen 
Ande:rung von baulich-en Anlagen in einer Entfernung 
bis ~O m ~ Landesstraßen und bis 30 m bei Kreis
straßen. 

Da n.acli. der Neuregelung des § :3 Gemcindeverbin
dungi;.st.raßen wegfallen und als KreisHtraßen im Sinne 
dieses Gesetzes gelten, treifen die obengenannten Be
stimmungen kün.l'tighin grundsätzlich auch fü!' Ge
meindeverbindungssti-aßen zu. Um hier <.1ber in beson
derii geJ.ase~n .Fi.illen helfen zu können, siebt der neu
g.et~tlto . .§ Z:>. YQr: 

Auf Antrag der Gemeinde kann dus Ministerium für 
Wirtsch'itft und ·verkehr im Einvernehmen mit dem 
Ministet.ium des Innern und dem Mini~terium für 
Finanzen und Wiedcr·aufbnu Au~m1hmen von den 
Beschränkungen der §§ 22 bi~ 24 : .. n Krei~str<ißen 
zulassen'. 

Einen l;lesonderen Hinweis, meine Damen und Hel'ren, 
verdient nodl. der § 45 - Sonstige Benutzungen -. Um 
die Inanspruchnahme der Straßen für K analisatilin und 
sonstige Versorgungsleitungen künftighin eindeutig zu 
regeln, wurde ein Absatz 3 eingefügt. der folgendes 
vor!licl'it: " 

(3' Der Träger äer Straßenb;mlust hat auf Antr<ig 
der Gemetnde die Ve!."legung von Leitunglm für 
Zwecke der öffentlichen Versorgung der Gemeinde 
einschlil!ßrtc:h der AbWaR~c:-beseitigung unentgett
Hch !!!U gestatten, wenn clic rnan~prudmahme de1· 
Straße· sich als notwendig erweist. 

Die für die Einstufung der Strnßen erfol'der!iche 
Rechtsverordnung, die nad1 dem Wortlaut der Regie
rungsvorlage im Einvernehmen mit dem Mini8ter des 
Innern und für. Finanzen und Wkderaufbau durch den 
Minister für Wirtschaft und Verkehr erlagsen werden 
~oll, muß nunm.ehr nach Meinung de8 Hauptausschus
ses bei der großen Bedeutung diese!' Rechtsverordnung, 
vor allem für die kommunalen Gebietskörperschaften, 
durch die Landesregierung ei:lassen wurden. 

Meine Damen und Herren! Wie ich einleitend bereits 
ausführte, hat sich der Hauptaussch11ß bemüht, in einer 
sehr sorgfältigen Beratung, die zwei Lesungen um
faßte, unter Beteiligung der Ministerien und der Lan
desstraßenverwaltung eine Vorlage zu erarbeiten, die 
nach Meinung aller Mitglieder allen Erfordernissen des 
Sti:a.ßem-~~. i,md des StraHenverkehrs entspricht. 
Die vom Hauptausschuß beschlossenen Änderungen 
Hegen Ihnen in der Drucksache ll/566 vor. Der Haupt
ausschuß empfiehlt dem Hohen Hause die Annulune 
des Landesstraßengesetzes in der Fassung der Dl'uck
sacbe Il/56(1. 

(Beifall im Hause.) 

Pril.9ideat Van, Volxem: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Es folgt die Be
richterstattung - -· -

Abg. Korbadt (unterbrechend): 

Hen Präsident 1 Darf ich der Zeitverkürzung wegen 
gleich auch nooh ganz kurz den Entschließungsantrag 
Drucksache 11!583 im Namen der drei antragstellenden 
Fraktionen - CDU, SPD und FDP - begründen? -
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Meine Damen und Herren! Der Entscl:lließungsan~rag 
besagt folgendes : 

Dfe Landesregierung wird ersucht, 

l. in der nacl:l § 54 des ·Landesstraßengesetzes zu er
lassenden Recl:ltsverordnung von den Kreis- und 
Gemeindeverbindungsstraßen nacl:l dem Stande 
vom 31. Dezember 1960 mindestens 2 100 km als 
Landesstraßen einzustufen; 

2. mit dem Erlaß der ReCbtsverordnung ein Ände
rungsgesetz zum Finanzausgleichsgesetz vom 12. 
Januar 1962 vorzulegen. Ziel des Anderungsge
setzes soll sein, den durch die Übernahme der 
Gemeindeverbindungsstraßen besonders stark be
lasteten Landkreisen im Wege der Erhöhung der 
Straßenmeßzahlen einen finanziellen Ausgleicl:l zu 
geben. · · 

Dazu ein ganz kurzes Wort, meine Damen und Herren! 

Der Absatz 1 wiederholt an sich die bereits in der Be
ricl:lterstattung wiedergegebenen Zahlen. Danacl:l wer
den s!cl:l,also kUnftighin die Landstraßen II. Ordnung, 
d. h. die Kreisstx·aßen, auf 7 298 kin hochbewegen mit 
einem Zuwachs von 2 520 km; und diese Zahl geht da
von aus, daß 2100 km in die Baulast des Landes über
geführt werden. Es ist hier kein Ersuchen, das etwa 
contra legem wäre, sondern es deckt sicl:l, wie es aucl:l 
in der Absprache im Hauptausscl:luß erfolgt ist, durch
aus mit dem neufonnulierten § ,3. Das Hohe Haus möge 
nur noch einmal bestärken, daß diese Höchstzahl, die 
das Gesetz zuläßt, al.!ch. tatsächlich nµn als Landes
straßen übernommen wird. 

Im Absatz 2, wo es also um den Finanzausgleich. geht, 
soll mehr oder weniger zum Ausdruck gebracl:lt werden, 
daß man - das wäre eine der Möglichkeiten - nunmehr 
einen Landesstraßendurchschnitt scl:lafft und jenen 
Kreisen - etwa in den nördlichen Bezirken -, die jetzt 
sehr stark über diesen Landesdurchschnitt kommen, in 
Abänderung des Finanzausgleichsgesetzes eine höhere 
Straßenmeßzahl unterstellt, als es früher mit der Zahl 
100 der Fall war, um so mehr als ja die Bemessung mit 
der Punktzahl 75 durch Wegfall der Gemeindeverbin
dungsstraßen überhaupt ausscl:leidet, damit also die 
Straßen von hier aus etwas nacl:l oben gebracl:lt wer
den. Wir erwarten eine Änderung des Finanzausgleichs
gesetzes in dem eben vorgetragenen Sinne. Ich bin be
auftragt, meine Damen und Herren, Ihnen im Namen 
der drei Fraktionen die Annahme dieses Entschlie
ßungsantrages Drucksacl:le II/583 zu empfehlen. 

(Beifall im Hause.) 

Prlstdcmt Van Volxem: 

Herr Abgeordneter König bericl:ltet für den Haushalts
und Finanzausschuß. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Kllnig: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Icl:l habe 
Gott sei Dank weit weniger zu berichten. Sie sehen das 
aucl:l schon aus der Vorlage Drucksacl:le II/572. Wir 
haben hier nur einen Schönheits.fehler beseitigt. Wir 
waren der Meinung, Sie slnd damit einverstanden, 
wenn wir vorschlaren, daß aucl:l q.er § 25 eine Uber
schrl!t erhält, nacl:ldem alle übrigen Paragraphen eine 
solcl:le haben. 

Darüber hinaus werde icl:l berichten müssen, was der 
Vertreter des Fmanuninisteriums, Herr Staatssekretär 
Skoniecmy, an Bedenken zu dem Entschließungsan
antrag, der soeben von dem Herrn Kollegen Korbach 

schon im Detail behandelt wurde, im Ausschuß vorge
tragen_ hat. 

Der Herr Staatssekretär macl:lte den Ausschuß darauf 
aUfmerksam, daß der § 3 des hier zur Diskussion 
stehenden Gesetzentwurfes die Gru~dlagen für die 
Klassifizierung der Straßen festlegt, und daß der neue 
§ 54 - in der ursprünglichen Vorlage der § 50 - das 
Recht setzt, die notwendige Rechtsverordnung zu er
lassen. Er wg aus § 54 in Verbindung mit dem § 3 den 
Schluß, daß mit dem Entschließungsantrag, 900 km 
Kreis- und Gemeindeverbindungsstraßen zusätzlich. als 
Landesstraßen zu übernehmen - also insgesamt 2 100 
km -, sich die zu erlassende Recl:ltsverordnung nur auf 
das stützen würde, was der§ 3 sage, und der Ausschuß 
scl:lon vorab zum mindesten eine nicht konsequente 
Haltung in der zukünftigen Behandlung des Gesetzes 
seitens des Kabinetts oder des Ministers verlange. 

Icl:l glaube, das muß ich einmal erwähnen und zum an
deren aucl:l die Betracl:ltungen, die der Herr Staats
sekretär zur finanz.iellen Seite vorgetragen hat. Es 
wurde uns im Ausschuß eröffnet, daß, nacl:ldem 1 000 
km ehemalige Landstraßen vom Bund übernommen 
werden, der Regierungsentwurf davon ausgegangen sei, 
rund 200 km Kreis- und Gemeindeverbindungsstraßen 
zusätzlich auf das Land zu übernehmen. Das war eine 
Belastung, wenn man den Kilometer mit B 000 DM ver
'anschlagt, von etwa 1,7 Millionen DM. Im Zusammen
hang mit den Änderungen des Finanzausgleicl:lsgeset
zes - so machte uns das Finanzministerium aufmerk
sam - sei festzustellen, daß das Finanzausgleichsgesetz 
ebenfalls schon eine weitere Entlastung im Rahmen 
der Straßenbelastungen herstellen sollte. Das war aucl:l 
der Sinn der Änderungen; diesen Standpunkt vertrat 
das Finanzministerium. Es ist nun um so erstaunter, 
daß das Land 900 km Straßen noch zusätzlicl:l über
nehmen muß, was eine weitere Belastung von etwas 
über 7 Millionen DM zur Folge haben wird. 

Icl:l sage das und stelle es hier fest, weil ich glaube, 
daß so bedeutungsvolle Ausführungen nicht einfach 
untergehen dürfen. Der Finanzausschuß hat sich in 
einer ganztägigen Sitzung fast ausschließlich nur mit 
diesen Bedenken beschäftigt. Ich will damit sagen, daß 
sie sehr sorgfältig in der Finanzauss<:hußsitzung am 
14. Januar durcl:ldacl:lt und beraten wurden. Wir ka
men am Ende aber zu dem Ergebnis, daß die wesent
liche Entlastung, die hier für die Gemeinden und Kreise 
gegeben ist, gewollt war, weil wir mit dem Gesetz nicl:lt 
nur eine Umstrukturierung angestrebt haben, sondern 
aucl:l eine wesentliche Entlastung der Gemeinden und 
Kreise, damit zukünftig für den Straßenbau mehr ge
schehen kann. Daraufhin hat sich der Finanzausscl:luß 
einstimmig der Auffassung, wie sie vom Hauptaus- , 
schuß konzipiert wurde, angeschlossen. Wir empfehlen 
deshalb ebenfalls die Annahme der Vo1·Iage. 

(Beifall im Hause.) 

Prisfdcnt Van Volxem: 

Ich danke dem Herm Bericl:lterstatter. Es folgt die 
Berichterstattung für den Wirtscl:lafts- und Wiederauf
bauausschuß durch den Herm Abgeordneten Heinricl:l 
Schneider. 

Abg. Schneider: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Ich glaube, daß icl:l es noch kürzer macl:len kann 
als mein gescl:lätzter Vorredner, der Herr K-0llege Kö
nig, wenn ich für den Wirtscl:lafts- und Wiederaufbau
ausschuß über die dort stattgefundenen Beratungen zum 
Landesstraßengesetz bericl:lte. 
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Der Wirtschafts- und Wiederaufbauausschuß hat sich 
in zwei Sitzungen mit dem Gesetz befaßt, und zwar 
einmal am 21 . September 1962 und in zweiter Lesung 
am 22. Januar 196a. Als wir in die zweite Lesung ein
traten, lag bereits das Ergebnis der umfas:;enden Be
ratungen im Haupluussdluß vor. Das erleichterte uns 
die Arbeit sehr. 

Meine D~men und Herren! Das I ,andtagsbüro h11t Ihnen 
die Druck~ache II/575 zugestellt. In dieser Drucksache 
1indcn Sie alle- kleinen Korrekturen, die der Wirt
schaftsa ussch uß noC'h vorgenommen hat. So lst 'betspiels
wei:;e im § 5 Ab:;, 4 gestrichen worden „und im Flur
bereinigung.!'verfahr.en die Vorschrift des § 41 des Flur
\Jereirugungsgesetzes", und zwar deswegen, weil diese 
Vor~<.:hrlft in <:1nderen Gesetzen zwingend festgelegt ist. 

Im § 7 Abs. 3 werden die Worte „sonstige Planungs
behliJ·den" d\1rch die Worte „zuständigen Behörden der 
Landesplanung" ersetzt. 

Im § 17 Abs. 3 wird das Wort „Ortssatzung" dureh das 
einfachere \Vol't "Sntzung" ersetzt. 

WPnn der Herr Kollege König eben sngte, man hätte 
einen Sduinhcitsfehler im HaushaJts- und Finanzaus
sd1 uß dadurch beseitigt, daß der § 25 eine Überschrift 
erhalten hRbe, "° möchte ich feststellen, daß unsere 
Voriage noch eine Ergänzung der vom Haushalts- und 
Finan:t.ausschuß gewählten Oberscl1rift vorsieht, näm
lich · „Au~nahmen von Baubesdiränkungen an Kreis
straßen". Dnmit ist ganz deutlich gesagt, was lm § 25 
gemeint ist. 

Der § 211 Ab!l . 2 Sab; 1 erhiilt folgende Fassung: „Die 
Straßen11nlieger haben die Einwirkungen der Pftanzun
gen und die Maßnahmen zu ihrer Erhaltung oder Er
gänzung zu dulden". 

Det· !l 39 wurde sprachlich verbessert und inhaltlich 
klarer gtlfaßt, {m Absatz 2 erhä.lt. der 1Jrste H11lbsatz 
folg~mrlen Wortlaut: "Werden durch Änderung oder 
Einziehung einer Straße Zugang oder Zufahrt zu einem 
Grundstück ohne anderweitige ausreichende Verbin
dung mit dom öffentlichen Verkehrsnetz unterbrochen, 

" . . . . . . 
fkhließlich s ind in den §§ 40, 42, 43, 49, 50 und 58 
kleinere Korrekturen, die sprachlicher Natur sind, vor
gcnorn llll'tl W• •rden. 

Letztlich wurde der § 61, der den Katalog der aufzu
hebenden Vorschriften enthält, ergänzt. 

Meine ~ehr verehrten Damen und Herren! Nnmens des 
Wirtschafts- und Wiederaufbauausschusses möchte ich 
Sit" blUen, dh~~em Ergänzungsantrag, der Ihnen in der 
Drucksache If/5?5 voriiegt, zuzustimmen. 

(Dcifall im Hause.) 

Prä.sidcn~ Van Volxem: 

Ich danke dem Berichterstatter für $eine Am:führun
gen. - Die Be11pre<'hung ist eröffnet. Zuerst hat das 
Wort Hl'rr Abgeordneter Haehi;er {SPD). 

Abg. Haehser: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
1'1.!n! l!:inige Kollegen und ich gehören auch zu denen, 
die der Meinung sind - sie dachten, es wäre Viellelcht 
recht nül;dich gewesen -, daß man dieses bedeutsame 
Ce~clz früher in die heutige Tagesordnung unterge
bracht hiitte. Nun, wir können immerhin noch glück
lich sein, daß wir am Anfang der Nachmittagsslfaung 
diese Dinge besprechen können. Ich möchte sagen; das 
Gesetz h<1t es verdient, Aufmerksamkeit zu erzeugen. 
Es ist nicht nur ein hochbedeutsames Gesetz, sondern 

nach · der kolleglalen Zusammenarbeit der drei Aus
schüsise wohl auch eines der schönsten Gesetze gewor
den, die wir je verabschiedet haben. Dabei ist das An
liegen nach einem Landcsstr-aßengcsctz. wie Sie wis
sen, nicht neu. Dieses Anliegen ist bereits in der vori
gen Legislaturperiode zur Sprache · gebracht worden. 
Und ich durfte mlt Zustimmung meiner Fraktion be
reits ;un U. November 1958 eine parlamentarische An
frage an dle Landesregierung richten und habe post
wendend, wie die Landesregierung zu antworten pflegt, 
cUe Nac:Jlricbi .Jm J;;ibre 1958 bekommen. daß die Lan
desregierung eln Landesstraßengesetz in Vorbereitung 
habe. 

Nun, jetzt liegt es zur abschließenden Beratung vor. 
Darüber treuen wir uns. Und es ist wohl auch notwen
dig, nachdem wir von dem Berid1terstatter, dem Herrn 
Kollegen Korba~, gehört haben, was an ulten Gesetzen 
und Rechtef:l . bElljl~~mden hat, womit wir uns noch behel
!en mußten, z. B. mit dem Wegerecht der Grafschaft 
Sayn-Altenklrchen· aus d-0m Jahre 174!\ oder dem Wege
gesetz des Fürstentums Birkenfeld. Das alles waren 
geseWich.e und rechtliche Dinge, die nunmehr abge
löst werden. . 

Gestatten Sie mir, meine Damen und Herren, am An
fang eine weitere Bemerkung. Ich möchte mich auch 
namens meiner Fraktion gewissermaßen bedanken für 
die sachliche und gute Beratung im Ausschuß. Die Mit
,wlrkung aller- Fraktionen an diesem Gesetz weist einen 
Ausspruch ·~m'ück, der · jüngst im Lande Rhetnland
Pfalz vlellelcht im Eifer des Gefechtes gefallen ist, wo
nach die SPD sich gefalle in permanente r Verneinung. 
Es ist ml.r ein ·Vergnügen, die gestrige Ausgabe der 
"Freiheit" 111111! ·:aitdet"en, wonach bis zum Jahresende des 
vergafli:enen Jahres 69 Gesetze von diesem Hause ver
abschiedet worden sind. 61 dieser Gesetze erhielten 
die Zustimmung der sozialdemokratischen Fraktion 
w1d nur gel{en drei Gesetze hat die SPD-Fraktion ge
stimmt. 

Das wollte ich nlcht Ihnen sagen. Denn Sie ha b<:>n sich 
im Gefecht nicht hinreißen lassen. Aber ich bin davon 
überzeugt, daß es an die richtige Adresse gekommen 
ist. 

(He~terkeit im Hause.) 

Denn, meine Damen und Herren, gerade die Art, wie 
dieses wichtl:ge · Gesetz beraten worden ist, ermutigt 
uns, anzunel)men, daß ·es in diesem Hause auch fürder
hin eine Atmo.spb.äre gibt, die sachliche Debatten er
möglicht. Uod diese Atmosphäre, die übet· Jahre dauern 
muß, ist sicher mehr wert als der „augenblickliche 
vermei.ntl.ich.e und taktische Erfolg'· bei einer Wethl
auseinandersetzung. 

Der Berichterstatter. der Herr Kollege Korbach, hat 
für die nachfolgenden Redner sozusagen Pionierdienste 
jeleistet. Wir können uns doch wesentlich kürzer fas
sen. als das wljesehen war; wir würden anderntalls 
wiederholen. Daß das Landesstraßengesetz der An
glelchufli: verschiedener Situationen in den verschie
densten Bezirken dient, ist gesagt worden. Daß ein 
Tell der Bezirke ein U.bergewicht an St<1atsstrc1ßen hat
te, dafür aber ein anderer Teil ein solches an Gemein
destraßen, ist gesagt worden ; das ist historisch zu be
gründen. Dle Gemeindestraßen überwiegen insbeson
dere in jenen Gebie'ten, in denen eine schwache Be
siedlung anzutreffen ist und demzufolge nlle Straßen 
seinerzeit eine unglelch geringere Verkehrsbedeu
tung hatten. Das wird in etwa ausgeglichen. Die ent
scheldende Neucm:lnung des Gesetzes liegt im § 3, da 
es dettl Hauptaussdluß Gott sei Dank geglückt ist, 
m&hte ich sagen, eine Straßenklasse ganz verschwin
den ~ lassen, die Gemeindeverbindungsstra~n. 

• 

• 
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Wie das aussah, sei Ihnen an Hand von drei Zahlen 
genannt. Der Kreis Bitburg in der Eitel verfügte über 
ein Gemeindestraßennetz von 420 km. Demgegenüber 
hatte der ganze Regierungsbezirk Rheinhessen - es ist 
nicht der größte Im Lande - nur 81 km Gemeindever
bindunisstraßen. Und vier pfälzische, am Rhein ge
legene Kreise, hatten insgesamt 60 km gegenüber 420 
km in einem Ei.felkreis des Regierungsbezirks Trier. 

Nun wissen wlr - das ist in der Berichterstattung zum 
Ausdruck gekommen -, daß mit dem Abschaffen der 
Gemeindeverbindungsstraßen große neue Lasten für 
die Landkreise entstehen. Deswegen der EntschUe
ßungs.antrag aller Fraktionen. Ich möchte bei dieser 
Gelegenheit sagen, ich verstehe die erschreckten Rufe 
mancher Landräte nicht, die da sagen, wie sollen wir 
das finanzieren. Bisher ist es Sitte gewesen, daß der 
Landtag, wenn er Gesetze verabschiedet hat, sich auch 
Gedanken darüber machte, wie das nachher ftnan- · 
ziert werden soll. Die Herren Landräte, die da etwas 
unruhig geworden sind, werden sich sicher beruhigen 
können, nachdem wir den gemeinsamen Entschlie
ßungsan trag vorgelegt haben. 

Meine Damen und Herren! Wichtig ist eine Neurege
lung, die im § 22 gefunden worden ist. Sie haben es 
schon gehört. Dadurch, daß die Gemeindeverbindungs
straßen Kreisstraßen werden, würde - hätten wir uns 
dazu nichts elnlallen lassen - zukünftig für die bis
herigen Gemeindeverbindungsstraßen dieselbe Anbau
begrenzung gelten wie für die übrigen Kreisstraßen. 
Das ist nun korrigiert durch den § 25, in dem es heißt; 
„Auf Antrag der Gemeinde kann das Ministerium für 
Wirtschalt und Verkehr ... Ausnahmen von den Be
schränkunien zulassen". 

Im § 3 finden wir eine weitere wichtige Bestimmung, 
wonach jede Gemeinde mit einer nicht in ihrer Baulast 
stehenden Straße an etne Bundes- oder Landesstraße, 
an Eisenbahohaltestellen und Schiffsliegeplätze ange
schlossen sein muß. Die Prakti:tierung dieser Bestlm
mung bedeutet für viele Gemeinden in unserem Lande 
erstmalig das Heranführen der Gemeinde und ihrer 
Bilrger an ein Verkehrsnetz nennenswerter Art über
haupt. Das wird dazu führen, daß manche Gemeinde 
endlich die erforderlichen Anschlüsse erhält, was für 
die Gemeinden und ihre Entwicklung von großem Nut
zen sein kann. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch ein 
paar Bemerkungen zum § 4 machen, über den im 
Hauptausschuß lange debattiert worden ist. Hier geht 
es bei dem Abschnitt "Straßenplanungen" darum, daß 
bei der Linienführung der Straßen die Erfordernisse 
der Raumordnung und des Verkehrs sowie die Be
lange der Ortsplanuni, der Wasserwirtschaft, der Bo
dennutzung und des Natur- und Landschaftsschutzes 
berilcksichtigt werden. 

Hier hat es unsere Fraktion leider nicht vermocht, die 
_Mehrheit dafür zu finden, daß in dem § 4 auch einge
baut wird: „Die Straßenführung hat Rücksicht zu neh
men auf die Volksgesundheit". Wir wissen z. B. aus 
dem neuesten Geschehen - ich denke an den Fernseh
ansager, der wenige Minuten nur in seiner geschlosse
nen Garage war -, wie gefährlich Auspuffgase sind. 
Sie wissen auch um die sohrecklichen Auswirkungen 
des Lärms auf die Nerven der Menschen. Deswegen 
hätten wir gern gehabt, daß der Begriff Volksgesund
heit noch einmal ausdrüdtllch in den § 4 eingebaut 
worden wäre. Im Landeswassergesetz haben wir z.. B. 
1n dem betreffenden Paragraphen stehen, daß auf die 
Gesundheit der Bevölkerung Rücksicht zu nehmen ist. 
Nun nehmen wir nicht an, daß mari. zukünftige Linien
führungen plant, die die Volksgesundheit völlig außer 
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acht lassen. Das glauben wir ganz sicher nicht, zumal 
uns gesagt wurde, die Volksgesundheit lasse sich dann 
mitbeobachten, wenn man die Erfordernisse der Raum
ordnung berücksichtige. 

Nun, Raumordnung ist ein relativ neues Wort. Wir ha
ben dafür nicht einmal eine landesgesetzliche Rege
lung. Wir haben noch kein Landesplanungsgesetz. Nun 
scheint der Begriff „Raumordnung" der Mittelpunkt 
des Wahlprogramms des Herrn Ministerpräsidenten zu 
werden. Ich möchte sagen: Hätte die Landesregierung 
uns ein Landesplanungsgesetz schon vor Jahren vor
gelegt, so wäre die sozialdemokratische Fraktion nicht 
eine Bremse gewesen, wie das hier und dort gesagt 
worden isi. So war es z. B. unsere Fraktion, die erst
malig dieses Thema hier in den Vordergrund gestellt 
hat. Der Herr Kollege Ludes war es, der einen Raum
ordnungsplan wollte für die Grenzgebiete zwischen 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland, wie wir überhaupt 
der Meinung sind, daß man auch bei dieser Gelegen
heit einmal darauf hinweisen soll, daß es nicht genügt, 
jetzt das Planungsgesetz zu fordern oder zu sagen, wir 
wollen es tun und anschließend Entwicklungspläne zu 
entwerfen. Es genügt nicht, das alles zu sagen, sondern 
man muß auch bereit sein, den Vorwurf einzustecken, 
daß zur Lösung dieses Problems Jahre versäumt wor
den sind. Wir haben heute keinen Antrag gestellt, wie 
Sie bemerkt haben, demzufolge noch einmal der Be
griff „Volksgesundheit" untergebracht werden soll. Wir 
haben darauf verzichtet, weil wir dem Gesetz zu
trauen, daß es gut praktiziert wird und alle diese Be
lange be1·ücksichtigt werden. 

Nun will ich noch ein privates Bekenntnis ablegen. Ich 
hätte es lieber gesehen - das war vielleicht für diese 
Beratung etwas verfrüht -, wenn wir alle Straßen nur 
ncc.'1 unter ei."lem Baulastträger gehab l häiten. kh 
sage, das ist mein persönliches Bekenntnis. Ich weiß 
nicht, ob meine Fraktion mich daw autorisiert hätte, 
wenn ich ihr vorher verraten hätte, daß ich dieses Be
kenntnis ablegen wollte. Ich sage das deshalb, weil der 
Straßenbau und alles, was damit zusammenhängt, sich 
mit dem Problem des Straßenverkehrs beschäftigt, mit 
einem Problem, das in vielen Debatten in diesem 
Hau.se eine Rolle gespielt hat und von dem oft gesagt 
wurde, daß es uns über den Kopf zu wachsen droht. 
Da meine ich und viele meiner Freunde, es wäre ver~ 
nünftiger, gelegentlich einmal zu überlegen, ob man 
nicht doch einmal an eine Novellierung dieses Gesetzes 
herangeht, um zu versuchen, es noch besser und ein
fadler zu gestalten. Zunächst wünschen wir diesem Ge
setz einen guten Weg. Wir werden uns zur rechten Zeit 
bereit finden, sollten sich Änderungen als unvermeid
bar herausstellen, mit zu beraten und zu beschließen. 

(Beifall bei der SPD.} 

l'l"lsldent Van Volxem: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Theisen (CDU). 

Abg. Thefsen: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Von dem Herrn Berichterstatter des Hauptaus
schusses, meinem Kollegen Korbach, sowie von dem 
Referenten der Fraktion der SPD wurde bereits auf 
die Rechtsvereinheitlichuni hingewiesen, die durch das 
Landesstraßengesetz eintreten wird. In der Tat hatten 
wir es bisher auf dem Gebiete des Straßenwesens und 
des Straßenrechts mit einer Fülle verschiedener Ma
terien zu tun, die zum Teil zurückgehen bis in das 18. 
Jahrhundert. Es war schon der Übersicht wegen drin-
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gend erforderlich, diese meist nur regional wirksame 
ReC'htszernplitterung zu beseitigen. 

Das Limdesstraßengesetz hat aber rtkht nur unter dem 
Gesichtspunkt der Übersichtlichkeit eine Bedeutung in 
hewg- auf die Rechtsvereinheitlichung, sondern mit ihm 
wird zu,11;leich auch eine beachtliche Verwaltungsverein
fachung erreicht, da erst auf dem Boden dieses Ge
setzes die Möglichkeit für den Fachmann besteht, sich 
K('hnel! und zuverlässig durchzuarbeiten. Wir haben 
auch in diesem Hause immer wieder das Wort „Ver
waltung:svereinfachung" gehört. Wir sollten danach 
strebE"n, so wie wir es bei dieser Materie getan haben, 
auch die Vereinfachung zu pflegen. Man kann das ja 
nkht nur in der Weise tun, daß man den Abbau von 
Positionen fordert. sondern es Kollte auch Vol'Sorgc 
d::ifor getroHen werden, daß man in Zukunft nicht 
neue Positionen schafft, weil die Fülle der Arbelt auf 
Grund einer Reclltszersplitterung und verschiedener 
Gnmdlai;(en de~ geltenden Rechts den einzelnen Sach
bearbeitern über den Kopf wachsen. 

Noch ein anderes darf ich einleitend hier bemerken: 
Mit tliesem Ge:;etz, meine Damen und Herren, ziehen 
wir eint-n Schlußslrid1 unler den Prozeß des Werdens 
dieKes Landes und unter das zusammenwachsen der ein
zelnen Lanoesteile. Es kann mit einer gewissen Ge
nugtuung vermerkt werden, daß wir in diesem Punkt 
eine gemeimiame Auffassung in diesem Hause vertre-
11"n. Wir können feststellen, daß an die Stelle der zahl
n:id1en Parlikularrechte und -bestrebungen auf dem 
Gebiet <jes Straßenweseru; ein einheitlicher Ordnungs
und Gestaltungswille getreten L~t. 

(S('hr gut! und Beifall bei der CDU.) 

Es i.ot vun meinem Vorredner, dem Herrn Kollegen 
Haehser, bereits auf die Erfordernisse der Landespla
rnmg und Raumordnung hingewiesen worden. Im Zu
sammenhirng mit der Erwähnung des § 4 die:1-es Ge
~clzes ist die I,andsdrnflspflege bereits erörtert wor
rlen, die einE" Aufgabe des vorliegenden Gesetze8 ist. 

Die Bemerkung ist gcrel'htfertigt. daß man hier keine 
Vorwürfe muchen und nicht davon reden sollte, daß 
Versäumnisse eingetreten seien. Wenn man eine auf 
Jahrzehnte hin wirksame RaumOTdnung in diesem 
Lande &clrn!fen will, so mußte man dafür ;1;unächst die 
politische Entwicklung auch im Hinblick auf die Euro
piii«che Wirtsr:haftsgemein:!ichaft abwarten. Es ist nicht 
rkhtig, Hl"rr Kollege Haehser, wenn gesagt wird, es sei 
kcdne Initiative entwickelt worden. Ich darf hier noch 
einmal hemusstellen, daß das Land Rheinland-Pfalz 
mit nkht unmnßgeblichen Mitteln zu der Entwick
lung:;studie der Arbeitsgemeinsch11ft für die regionale 
Slrukturforschung, !m;besondere im Raume Trier, bei
~(; \ra~en hat. Diei-c Studie hat auch im Forum der 
EuropäisC'hen Wirtschaftsgemeinschaft Beachtung ge
ftmcl~n. 

!Vereinzelter Beifall bei der CDU.) 

Das - meine DamE'n und Herren " war ein Anfang, Wld 
ein anderer Anfang ist dieses Gesetz. Jedes Gesetz, 
welches zukunftsträchtig sein will - und wir sind der 
Meinung, daß wir dieses Gesetz mlt diesem Anspruch 
verbinden können -, muß die Grundlage für die ge
saime Wirt„chaftsstn.iktur des Landes geben; denn zwi
~chen VE>rkehr ur1d Wirtschaft besteht eine unlösbare 
F.inheit. 

Gehen wir noch einmal zurück zur Frage der Landes
planung. Es ist sicher - das Versprechen isl nicht nur 
im Zusammenhang mit. der Wahl hier geäußert wor
den -, <laß wir im Laufe der kommenden Legislatur
periode - insoweit können >vir den Worten des Herrn 
Ministerpräsidenten folgen - eine eigene landesgesetz
liche Regelung erhalten, wenn der Bund von seinen 

· Möglichkeiten in diesem Zeitraum keinen Gebrauch 
macht. Dafür benötigen. wir das Gesetz, das nach mei
ner AuUa.s1>1.mg die Grundlage bietet - und damit 
komme ich bereits auf die Klassiflzierungsvorschrif\ 
des ~ 3 - 1 .auch in jenen Gebieten eine gute Regelung 
zu treffeo,. die .bisher durch Versäumnisse wesentlich 
früherer Zeiten stark benachteiligt worden .sind. 

(Abg, Korbadl: Sehr richtig~) 

Wenn man skh das Straßenwesen in unserem Lande 
einmal be~l'Schtet uod meinetwegen ausgeht von dem 
Beispiel, das der Herr Kollege Haehser hier gebracht 
hat, da.ß der Kreis Bitburg über Gemeindeverbindungs
straßen von 420 km Länge verfügt, während demgegen
über der gesamte Regierungsbezirk Rheinhessen nur 
über Bi km und die vier Rheinkreise des Regierungs
bezirks Pf~_l2: . nur über 6-0 km Gemeindeverbindungs
straßen verfügen, so ist daraus doch die ungerechtfer
tigt starke Belastung dieses erwähnten Kreises im 
Not'den von Rheinland-Pfalz deutlich el'kennbar. Wfr 
mußten etwas 'lun, um diese Gemeinden. die die Last 
der Gemeindeverbindungsstraßen getragen haben, 
v.".irksam zu entlasten. 

lViz.epräsident Rothley übernimmt den Vorsitz.) 

Wir haben es auf dem von Herrn Kollegen Korbach 
dargestellten Weg der Umklassifizierung getan, indem 
wir dle Gemeindeverbindungsstraßen gestrich~n und 
sle haben aufgehen lassen in dem Begriff der Kreii;
straßen nicht nur In der Weise, daß eine Gemeinde mit 
einet höhetlilllsslflzferten Straße an das allgemeine 
Verkehrsnetz angeschlossen ist - ich darf hier ver
merken, daß es sich insoweit um eine Minde::;tbestim
mung handelt -, ~ondern so, daß die bisherigen Ge
meindeverbindungsstraßen nach der Gesetzesbestim
mung in ihrem vollen Umfange übergehen auf die 
Kreis.e. Wir \~r!sse-n~ daß darin - und auc..1--i d~r~uf ist 
bereits hingewiesen worden - eine sehr starke Bela
stl.!-ng <!,er Landkreise liegt, besonders jener Landkreis<' 
im Norden, die diese 'überfülle von Gemeindeverbin
dungsstraßen nunmehr zu übernehmen haben. Ein ge
wisser Ausgleich liegt in der iiutomcitischen Finanz
ausgleichsfunktion des § 14 des Finnnznt1sglekhsge
setzes Rfü!ifl:ITtind-Pfab:, weil die nunmehr zu Kreis
straßen angehobenen Gemeindeverbindungsstraßen 
auch mit der vollen Kilometerzahl in den Finanzaus
gleich hine:!tizllbrl.ngen sind. 

Aber - und darin stimme ich Ihnen zu, Herr Kollege 
Haehser - dies ist noch kein ausreichender Ausgleich_ 
Es muß mehr geschehen; es muß wesentlich mehr ge
schehen, und zwar so, wie es der Herr Kollege Kor
bach In seinem Bericht dargelegt hat. Wir haben uns 
bereits im Hauptausschuß mit die.sen Dingen befaßt. 
Meine Fraktion ist der Auffassung, daß eine Entlastung 
der ~r~ise„wie ~n dem Entschließungantrag aller Frnk
tiooen zum Ausdruck gebracht wird, einmal durch die 
Übernahme von Z 100 km Kreisstraßen durch das Land 
und zum anderen durch höhere Finan7~1usJ;tleichszu

weisungen an die übermäßig belasteten L:md.kreise in 
einer noch zti · erlassenden Novelle erfolgt. Niemand 
von uns Wird sich diesem berechtigten Anliegen ver
i;perren. Es geht nicht darum - das dRrf ich hier ein
mal feststellen -, etwa einen Teil unset·es Landes bes
ser zu stellen als den anderen, sondern aus!'chließlich 
da.rum - das geht aus dem Beispiel deulich hervor -, 
die Nachteile auf dem Gebiet des Straßenwesens, die 
ein Teil uns.eres Landes bishet· hinzunehmen hatte, 
aus:wgleiclui!n und so auf dem gesamten Gebiet unseres 
rheinland-pfälzischen Straßenwesens auch einheitliche 
und gerechte Finanzausgleichsverhältnisse zu begrün
den. 

(Abg. Korbach: Sehr gut!) 

• 
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Es ist auch schon von der Obernahme der Verwaitung 
durch dle Landesstraßenbaubehörde gesprodlen ~Or
den. In dem Bericht des Herrn Kollegen K.orbach ka
men dlese Dinge deutlich zum Ausdruck. Diese 'Ober
nahme bedeutet allerdings nicht - und zwar in keinem 
Falle -, daß die finanzielle Verwaltung etwa von den 
Kreisen überginge auf das Land, sondern sie ist so zu 
verstehen, daß die finanzielle Verwaltung in jedem Falle 
in den Händen der Kreisausschüsse bleibt. Es geht 
demgegenüber nur darum, die technische Verwaltung 
entweder auf die Landesstraßenbaubehörde zu über
tragen oder aber den Antrag zu stellen, dem stattge
geben werden muß, das ganze Netz der Kreisstraßen 
oder Teile davon dur<:h die Kreisstraßenverwaltung 
odeI" - wenn die l"u-else es so wUnsdlen - durch ein 
eigens dafür heranzuziehendes ted1nisches Bi.lro ver
walten zu lassen. 

Wir haben geglaubt, daß mit einer solchen Bestimmung 
den Anliegen vlefor Kreise Rechnung getragen werden 
kann. Viele Kreise slnd zwar nicht in der Lage, die 
Verwaltung in eigener. Zuständigkeit durchzuführen; 
an~ere ~reise aber verfügen Ube1; ausgezeichnete Fach
kräfte, über ein eingerichtetes technisches Büro; und es 
lug nichts nliher, als diesen Kreisen auf dem dargestell
ten Wege auch dfe Möglichkeit zu geben, das Büro aus
zulasten und damit zugleich die Landesstraßenbauver
waltung in entsprechender Weise fühlbar zu entlasten. 

Ich glaube, das .sind die tragenden politischen Ge
sichtspunkte, die tnelne Fraktion d'azu veranlaßt 'haben, 
dem Gese~z in dieser Fonn Richtung zu geben und ihm 
zuzustimmen. Es sind aber auch noch andere Gesichts
punkte hier zu behandeln, Gesichtspunkte, die ·eile 
Frage aufwerfen, ob das Interesse des einzelnen, der 
ja bei einem solchen Ordnungsgesetz immer wieder 
berührt wird, ausreichend betücksichtigt worden ist. 

Hier zunächst zur Frage der Volksgesundheit. Meine 
Damen und Herren! Wir sind der Meinung, daß eine 
ordnungsgemäße Raum- und Landesplanung natürlich 
hierauf Rücksicht nehmen muß, ohne daß es erforder
lich ist, das Wort in das Gesetz hineinzuschreiben. Und 
das war auch der Grund, warum wir eine solche Er
gänzung der Vorschrift unterlassen haben; nicht etwa 
deswegen, weil wir weniger an die Volksgesu:hdheit 
dächten, als das auf selten der Fraktion der SPD der 
Fall wäre, sondern weil wir der Oberzeugung sind, 
daß diesem Anliegen in dem Gesetz, so wie es jetzt 
vorliegt, voll Rechnung getragen wird. 

(Abg, König: Da k,ann man Zweifel haben! - Abg. 
Haebser: Gestört hätte der Begriff nicht!) 

- Man soll ein Gesetz nicht ilberbeiasten. Das ist eine 
Frage, zu der auch Sie sich im Laufe der Zeit noch 
verstehen werden. 

. (Abg. Völker: Wir werden es erleben!) 

Meine Damen und Herren! Ein 'weiterer Punkt: die 
Frage der Abstände bei bisherigen Gemeindeverbin
dungsstraßen. Ich muß hier '- ich. bedaure das - den 
Kollegen widersprechen. Es ist nicht unser Wille, etwa 
die Ab~tandsausnahmen nach § 25 des Gesetzes an .die 
bisherigen Gemeindeverbindungsstraßen zu binden. 

(Zurufe von det SPD.) 

- Vielleicht habe ich das mißverstanden. Ich möchte 
das aber hier in dieser Klarheit zum Ausdruck bringen, 
um M:!ßverständnlssen vorzubeugen. Wir haben auch 
nicht die Möglichkeit, auf diesem Umweg den Begriff 
der GemeindeverblndWlgsstraßen wieder in das Gesetz 
h!nelru.ubrlng~n. Wir haben deswegen eine neutrale -
so will ich mich ausd.rück~n -. Ausnahmebestimmung 
in dem § 25 des Gesetzes geschaffen, eile es ermöglicht, 
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je nadl der Lage des Einzelfalles allgemeine Ausnah
men zuzulassen, ohne daß wir uns hier nun gerade be
ziehen. auf die bisherigen Gemeindeverbindungsstra
ßen. 

Von sehr bedeutsamer Natur sind jene Gesichtspunkte 
die im Zusammenhang mit der Vorschrift des § 31 z~ 
beri.lcksichtigen waren und zu berücksichtigen sind. Die 
Vorschrift des § 31 regelt den Gemeingebrauch. Nach 
der Regierungsvorlage soll dei:- Gemeingebrauch nur -
wie es wörtlich im Gesetz heißt - zum Verkehr ge
stattet sein, woraus sehr nadldenkliche Leute Leute 
die mehr als vorsichtig sind, den Schluß gezogen ha~ 
ben, es handele sich hier um den technischen Verkehr 
um die Fortbewegung also von einem Punkt zum an~ 
deren Punkt. Diese Auffassung war weder von der 
Fraktion der CDU noch von der Landesregierung ver
treten, wie ja aus der Tatsache hervorgeht, daß der 
Vertreter der Landesregierung au! entsprechendes Be
fragen zu Protokoll des Hauptausschusses erklärt hat, 
daß der Anliegergemeingebrauch durch diese gesetz
liche Definition keinesfalls eingeschränkt werden solle. 

Nun, wenn wir heute dennoch laut Drucksache II/581 
mitzubestimmen haben über einen gemeinsamen Än
derungsantrag, del" darauf abtielt, die Worte „zum 
Verkehr" in Wegfall zu bringen, so handelt es sich da
bei um das Bestreben, das Gesetz zu verdeutlichen, 
etwaigen Bedenken späterer Ausleger des Gesetzes 
vori:ugreifen, keinesfalls die Möglichkeit offenzulas
sen, daß man unter den Worten „zum Verkehr" schließ
lich nur verstehen wollte, was wir alle nicht wollten, 
was keinesfalls auch die Landesregierung wollte, daß 
es sich nur um den Verkehr im Sinne der Fortbewe
gung handelt. Wir wollen also lediglich klarstellen, daß 
auch der. Anliegergemeingebrauch im bisherigen Um
fange gewährleistet und erhalten bleibt. 

Das ist für uns, die Christlich-Demokratische Union 
eine grundsätzliche Frage und eine grundsätzliche For~ 
derung. Wir sind nicht bereit, die Freiheitsrechte in 
irgendeiner Weise anzutasten. Man kann ja den Ge
meingebrauch als Ausfluß der Freiheit des Nachbarn 
in bezug auf das Nachbarstraßengrundstück sehen. Und 
es wäre geradezu ein Sdlildbürgers treich, wollte man 
annehmen, daß etwa der Gewerbetreibende sein Roll
dach nicht mehr in den Luftraum über dem Bürger
steig herausdrehen könnte, daß etwa der Gaststätten
besitzer nicht mehr in der Lage wäre, seine Tür nach 
außen über den Bürgersteig :i;u öffnen, daß etwa son
stige Auslagen, daß Automaten, die man vor dem 
Hause anbringt, dQrt nicht mehr angebracht werden 
dürften, es sei denn, man reichte ein Gesuch ein und 
ließe sich die Durchführung solcher Maßnahmen erst 

. durch die Straßenbaubehörde genehmigen, eventuell 
noch gegen Zahlung einer Gebühr. Meine Damen und 
Herren! Das war und ist nicht unsere Absicht; es war 
und ist auch nicht die Absicht der Landesregierung, 
wie aus den protokollierten Ausführungen des Vertre
ters der Landesregierung im Ausschuß hervorgeht. 
Aber, wie gesagt, um eventuellen Mißverständnissen 
in dieser Ridltung vorzubeugen, legen wir Wert darauf, 
daß das Gesetz auch so klar wie möglich ausgestaltet 
wird. Wir halten es hier mit dem Grundsatz.: Soviel 
Freiheit wie möglich und soviel Reglement wie nötig! 
Ich glaube, daß dieser Grundsatz auch in diesem Gesetz 
seinen sinnvollen Niederschlag gefunden hat, 

(Beilall bei der CDU.) 

indem die Grenzen der Gemeinverträglichkeit, meine 
Damen und Herren, im § 31 Abs. 3 kodifiziert worden 
sind. So gesehen stimmen wir- dem Gesetz in seinem 
vollen Umfange zu und begrüßen es, daß das Gesetz nach 
eifriger Beratung in alle n Fraktionen zu einer glück-
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liehen Verabschiedung kommt und daß es die Grund
lage bietet für eine gesunde wirtschaftliche Fortent
wicklung in unserem Lande, die Grundlage für die 
R<mmordnung und die Landesplanung., denen wir in 
der kommenden Legislaturperiode entgegensehen dür-
fen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizeprlisldent Rothley: 

Bevor ich das Wort weiter erteile, darf ich dem Hause 
mitteilen, daß es in dem Gemeinsumen Änderungsan
trag der Frdktionen der CDU, SPD und FDP - Druck
sache IJ/561 - richtig heißen muß: „in § M Abs.. 1 
S11ti. l". Idl bitte das zu berichtigen. - Das Wort hat 
nun Herr Abgeordneier Wiims (FDP). 

Abg. Wilms: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Wir Freien Demokraten begrüßen die Vorlage 
de~ Straßengesetzes, weil wir wissen, daß damit 
eine Lücke geschlossen wird, die bisher zwischen dem 
Bundesfern:::traßengesetz und dem Straßenredtt unse
res Landes klaffte. Die Ausführungen meiner beiden 
Vorredner haben aufgezeigt, wle schwierig es im Aus
schuß war, das Richtige zu finden. Meln letzter Vorred
ner, Ren Kollege Theisen, ein Jurist, hat das Gesetz 
einmal vom rein juristischen Standpunkt beleuchtet. 
Sie konnten daraus ersehen, daß ein Autofahrer oder 
Reiter - der Herr Landwirtschaftsminister macht auf 
seinem Platz die Bewegung eines Reiters -, der sich 
im Verkehr bewegt, eben nicht ohne weiteres in der 
Lage ist, eine solche Vorlage so zu sehen und auszu
deuten, wie sie der Jurist später, wenn sie einmal Ge-
8cti. geworden i!>t, auslegt. Herr Minister, Sie könnten 
mit dem ('..esetz in Konflikt kommen; vielleicht wird 
si<:h d<ls zeigen, wenn Sie einmal zu Pferd in die Stadt 
Mninz einreiten. 

{Heiterkeit im Hause.) 

Meine Damen und Herren! Ich sage das nur deshalb, 
weil wir dod1 wissen, daß in dem Gesetz diese juristi
schen Fragen eine ganz besondere Rolle spielen. 

Und wenn hier zum Beispiel die Fra~ hinsichtlich der 
Voiksgesundheit angcsclinitten wurde - der Herr Kol
lege Hilehscr hat sie richtig gesehen -, dann kann ich 
Ihnen nur sagen, daß wir uns darüber im Ausscht,tß 
lange unterhalten haben, und zwar ob man die Worte 
wählen solle „Volksgesundheit", „Raumordnung" oder 
„Städtebau". 

Wir haben im vergangenen Jahre die Landesbauord
nung für unser Land beschlossen. Darin wurde festge
legt, daß bei jedem Haus, das über drei Stockwerke 
vcr·fügt, ein Kinderspielplatz anzulegen sei. Bei einem 
Straßeng~setz ist es deshalb erforderlich, daß diese 
r'ragen beachtet wel'den. Und wenn die Rechtszersplit
tcnmg, die wir zur Zeit noch haben, ein Ende finden 
soll, dann müßte auch festgelegt werden, wie slch der 
Gesetzgeber die Durchführung denkt. Idl erinnere z. B. 
darnn, daß die vom Herrn Kollegen Theisen kurz an
geschnittene Frage über den Gemeiugebrauch Anlaß 
war, eine Verfassungsklage in Nordrhein-Westfalen 
einzureichen, weil man dort die Wörtchen „zum Ve:r
kehr" im Gesetz stehen hat. Irg~1deln Anlieger hat 
sich an das Verfassungsgericht gewandt und behauptet, 
nach Artikel 14 Abs. 1 und 3 des Grundgesetzes sei 
dieses Str<ißengesetz verfassungswidrig. Es ist nicht 
egal, meine Damen und Herren, wie ich mich im Ver
kehr bewege, d. b. also reite, fahre, gehe usw„ oder 
ob ich zum Öffnen einer Tür, die vorschriftsmäßig nach 

den Feuerschutzbestimmungen nach außen aufgehen 
darf, erst von der Straßenbaubehörde die Genehmigung 
holen mu.B, wenn ich das tun will, und vielleicht dann 
noch eine Gebühr von 100 DM im Jahr bezahlen muß, 
oder ob es mir als Anlieger gestattet sein muß, auch 
ohne Genehmigung der Straßenbaubehörde diese Tür 
zu öffnen oder einen Automaten auf der Straße auf
zustellen. 

Es hat mich gefreut, daß wir zum§ 31 durch einen ge
meinsamen Antrag das Wort „zum Verkehr" aUF. dem 
Gesetz entferrit haben und damit jeglichen Anlaß ver
melden, von irgend jemand eine Verfassungsklage für 
die Zukunft hinnehmen zu müssen. 

119 l,l,bi;:l&~tL':' . . 310. gut das Gesetz im Augenblick auch 
erscheinen mag =„ glaube ic..'1, daß sich auc~ die!;:es Ge
setz, so wie sich der Verkehr von Tag zu Tag und von 
Jahr zu Jahr ändert, verändern wircl. Ich bin der Mei
nung, daß man in den nächsten Jahren sicher zu einer 
Novellierung kommen wird, denn der Verkehr bleibt 
nicht stehen. Ein Straßengesetz wird also notwendiger
weise einer Änderung unterworfen sein. 

Bel der Beratung des Etats des Wirtschaftsministeriums 
haben .sowohl der Herr Kollege Haehser als auch ich 
den Wunm 'ieäußerl, man möge dazu kommen, eine 
einheitlichllt Str111.6enbauverwaltung in unserem Lande 
einiruführen.-· Ich war el"Staunt, als man bei der Bera
tung des vorliegenden Gesetzes unserem Wunsche et
was entgeg~ngekomrnen war, daß wir also im § 3 bei 
der Gruppierung der Straßen soweit gekommen sind, 
daß wir tatsächlich nur noch zwei Sorten von Straßen 
kennen. Das ist eine Verwaltungsvereinfachung, die uns 
sicherlich. sehr vlel Geld sparen wird. Früher hat man 
den Gemeinden vielleicht 800 oder 1 000 DM pro Kilo
meter für den Ausbau der Straßen gegeben. Aber mit 
einem siokhen Setrag konnte man kaum etwas anfan
gen. So wurde das Geld verplempert. Ich bin zwar der 
Meinung, daß es nicht so sein muß. Der Herr Kollege 
Schmidt bat in einer Ausschußs itzung mit Recht gesagt, 
es gebe in seiner Heimat Gemeinden, die man auf sie
ben Wegen, also auf sieben Verbindungsstraßen, er
reichen könne. Das Gesetz sagt nun: Alie Gemeinde-

/ „ vei.-bindUJ18$straßen werden in die Obhut des Kreises 
oder sogar d:es Landes genommen und müssen nun her
,geri(l};!Wt W.~f."Qii\11-• Sehen Sie, da sagt nun der gesunde 
Menschenverstand: Es wäre doch für eine Gemeinde 
nicht richtig, wenn sle diese sieben Verbindungsstraßen 
alle auf einmal herstellen würde, sondern man wird 
n!lch · einem· ·Wegebauprogramm vorgehen und eine 
Straße nach der anderen in Ordnung bringen, weil zu 
dem größeren Projekt die Mittel fehlen. 

(Präsident Van Volxem übernimmt den Vorsitz.) 

Die Zuständigkeit der Straßenbaubehöl'de nach diesem 
Gesetz wird sich so auswirken, daß man nicht wie frü
her in drei oder vier Abschnitten bei einer Kilometer
lll:nge von 15 km drei Verwaltungen in Tätigkeit s ieht. 
Ich glaube, wenn eine Baubehörde zuständig ist, spart 
sfe Mate'l'iml, Zeit und Geld. Und das sollte auch der 
Sinn eines solchen Gesetzes se in, daß wir durch eine 
Verwaltungigvereinfachung sparen. 

Daß wir durch dieses Gesetz einigen Gemeinden oder 
Landk.t:eisen in der Finanzierung wehe tun, ist unaus-

' .„ blmibllcll •.. Icb.„.w.a.r .n'lit darüber klar, daß man helfen 
muß, .ob m>W!I will oder nicht. Denn es wäre dudl un
moraliscll., wenn man dem von meinen Vorrednern an
ge.filbrten l<.reia. Bitburg, oder wo das sonst war, zu
mutmn würde, daß er allein die Last von 400 km 
trägt„ wällrmnd in Rheinhessen nur eine Last von 20 
oder 30 km zu tragen wäre. Hier gilt der Grundsatz, 
daß wir gegenseitig einander helfen müssen. Ich bin 

• 
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der Mefnwig - wir haben das In dem gemeinsamen 
Antrag niedergelegt -, daß wir über den Finanzaus
rielch eine Reieluna finden sollten. 

Wir waren uns im Ausschuß auch darüber im kla,):'en, 
daß das neue Gesetz das Land einen schönen Batzen 
Geld kosten würde. Ich war hClchst erstaunt, daß der 
Finanzausschuß - wie uns der Herr Kollege Dr. Neu
bauer im Wirlschaftsal.l,$Schuß sagte -, nur eine Über
sd:uift geändert habe, die wir vielleicht vergessen l;tat
ten. Es war die Aufgabe des Finanzausschusses, die 
tl.nanz.felle Seite zu prüfen. Wenn wir gute Straßen 
wollen, dann muß das Land auch etwas tun. Nachdem 
wir den Herrn Finanzminister ln unserer Fraktion sit
:ten haben und er uns g.es~ h~t, was das kosten kann, 
hätte man ja annehmen können, daß ich in diesem 
Punkte gegen d·as Gest?tz stqnmen würde. Nein, meine 
Damen und Herren, wlr verlangen von der Wirtschaft, 
daß sie alles tut, um den Aufstieg zu fördern. Dazu 
gehört auch· das Vorhandensein &"Uter Straßen und 
Wirtscha!tswege. Wir hören ja dauernd den Ruf, daß 
noch mehr getan werden milsse, daß sogar das Land 
nicht alle Mittel aus der Kraftfahrzeugsteuer dazu ver
wenden würde, um unsere Straßen herzustellen. Wenn 
es also sein muß, daß das Land 6 oder 7 Millionen DM 
hinzufügen soll, dann soll uns das nicht abhalten, dem 
Gesetz unsere Zustlnunung zu geben. 

Wir sehen in diesem Gesetz eine gute Sache, die wir 
noch am Schluß der Legislaturperiode gemacht haben. 
Ich glaube, wir können auch von selten meiner Frak
tion diesem Gesetz frohen Herzens z1,1Stimm.en. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Pdaldent Van Volxem: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Wallauer (FDP). 

Abg. Wallauer: 

Herr Prll.'sldent! Meine Damen und Herren! Es geht 
nur um eine redaktionelle Verbesserung, die erfolgen 
muß, wen der Mangel im Hauptausschuß übersehen 
worden ist. Wenn das Gesetz dem Rechtsausschuß vor-
1e!egen hätte, wären wir wahrscheinlich darauf ge
kommen. Auf Seite 5036 der Drucksache II/566 sind in 
der Ziffer 2 Vorschriften angeführt, die blsher in den 
linksrheinischen Landesteilen gegolten haben und nun 
aufgehoben werden. Es handelt sich dabei ausschließ
lich wn französische Vorschriften. Da hier weder eine 
Fundste!Ie noch das Wort „französisch" angegeben ist, 
müssen wir letzteres Wort wohl einfügen, ebenso wie 
bei den anderen Gesetzen auch verfahren worden ist. 
Entweder müssen wir die Fund.stelle angeben oder wir 
müssen sagen a) französisches Gesetz vom Soundso
vlelten. ))~ß es steh um franz.ösische Gesetz.e handelt, 
ist klar; denn sie wurden alle in der Zeit von 1790 bis 
1811 während der Besetzung des Unken Rheinufers 
von den Franzosen erlassen. · 

Zweitens muß in der Drucksacb.e ;rI/575 bei den Zif
fern 17 und 18 Buchstabe c und f das Wort „preußi
sches" gestrichen werden. Daß es sich. um preußische 
Gesetze handelt, ergibt sich aus dem Hinzufügen der 
Fundstelle, nämlich Preuß. G. S., soweit die Preußische · 
Gesetzsammlung gemeint ist. 

Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nicht zu
muten, daß Sie das im 'Moment sofort verstanden und 
übersehen haben, abel' die von mir vorgeschlagenen 
Änderungen sollen verhüten, daß uns nachher gesagt 
wird, wir hätten diese Sache oberflächlich gemacht. 

Deswegen stelle ich jetzt den Antrag, in der Druck
sache II/577 beim Buchstaben c Ziffer l 7 und beim 
Buchstaben f Ziffer 18 das erste Wort „preußisches" zu 
.streichen. Ferner soll in der Drucksache II/566 in der 
Ziffer 2, wo es heißt „in den linksrheinischen Landes
teilen geltende Vorschriften" nach den Buchstaben a, 
b, c, d, e und f jedesmal das Wort "französisches" ein
gefügt werden. 

Prlsldent Van Volxem: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen 
%'...tr .J\bsti..T-1nuri..g. Ich sc..11.lage Ihnan ·v"Or~ zuriächst über 
den von dem Herrn Abgeordneten Wallauer gestellten 
Änderungsantrag abzustimmen. Er bedarf keiner Un
terstützung. Die Änderung bezieht sich auf die Seite 
5036 der Drucksache II/566, und zwar hier jeweils das 
Wort „französisches" vor dem Wort „Gesetz" einzu
fügen bei den Buchstaben a bis f. Ferner soll in der 
Drucksache II/575 in den Ziffern 17 und 18 bei den 
Buchstaben c und f das Wort „preußisches" gestrichen 
werden. Wer diesem Antrag zustimmen will, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Stimm
enthaltung! - Der Änderungsantrag des Abgeordneten 
Wallauer ist damit angenommen. 

Ich lasse nunmehr abstimmen über den Änderungsan
trag des Wirtschafts- und Wiederaufbauausschusses 
- Drudtsache II/575 - unter Berücksichtigung der so
eben beschlossenen Änderung. Wer diesem Antrag zu
stimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. - Die 
Gegenprobe! - Stimmenthaltung! - Der Antrag ist an
genommen. 

Damit entfällt der Antrag des Haushalts- und Finanz
schusses - Drucksache II/572 -, weil dieser schon durch 
die Ziffer 7 des Antrages Drucksache II/575 berücksich
tigt ist. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Drucksache 
II/566 - Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz - in 
zweiter Beratung. Ich rufe auf die §§ 1 bis 34 in der 
Fassung nach der Beratung des Hauptausschusses. Zum 
§ 34 liegt ein gemeinsamer Änderungsantrag der Frak
tionen der CDU, SPD und FDP vor, und zwar ist dies 
die Drucksache W581. 

Es handelt sich um die Streichung der Worte „zum 
Verkehr" im § 31 Abs. 1 Satz 1. Wer diesem .Ände
rungsantrag zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. Die Gegenprobe! - Stimmenthaltung! -
Der Änderungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe nunmehr auf die §§ 35 bis 64, Einleitung und 
Über:schrift. Wer der Drucksache IL'566 unter Berück
sichtigung der beschlossenen Änderungen in zweiter 
Beratung zustimmen will, den bitte ich um das Hand
zeichen. - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltung! - Ein
stL'l"_T!'J.g angenorrune...'l in Z\1te!ter Beraturigl 

Es folgt die dritte Beratung. Eine Besprechung wird 
nicht gewünscht. Ich lasse abstimmen über die Druck
sache II/566 in der Fassung nach der zweiten Beratung. 
Ich rufe auf die §§ 1 bis 64, Einleitung und überschritt. 
Wer dem Landesstraßengesetz. in dritter Beratung zu
stimmen will, den bitte ich, slch vom Platze zu er
heben. Die Gegenprobe! - Stimmenthaltung! - Ich stelle 
einstimmige Annahme fest. 

(Beifall des Hauses. - Abg. Korbach: Wie ist es 
mit dem Entschlleßungsantrag?) 

Es liegt noch ein Entschließungsantrag der drei Frak
tionen des Hauses v or, und zwar Drudtsache 11/583. 
Ich lasse darüber abstimmen. Wer diesem Antrag zu-
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stimmen will, d~n bitte ich um das Handzeichen. Die 
Gegenprobe! - Stimmenthaltung! - Der Entschließungs
antrag II/583 ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe wieder den Punkt 5 der ·Ta gesordnung auf. In
zwL~chcn ist hierzu ein Gemeinsamer Antrag der drei 
Fraktionen des Hauses eingegangen; und zwar betref
fend Altersversorgung der Arzte und Heilberufe -
Drucksache 11/584 -. Wird der Antrag begründet? Das 
Wort hnt der Herr Abgeordnete Matthes. 

Abg. Mattbes: 

Herr l'räsident! Meine Damen und Herren! Es wäre 
nicht notwendig gewesen, eine besondere Begründung 
zu geben, aber ich darf darauf hinweisen, daß in dem 
Gemeinsamen Antrag ein sprachlicher Fehler enthal
ten i:>t. Es heißt hier „Dle Landesregierung wird be
a uftrag t, zur Vermeidung eines Notstandes unverzüg
lich di~ eini;.tweil~en gesetz.lichen Grundlagen ..•. " 
Hier muß es heißen : „rechtlichen Gnmdlagen ... • ". 
Meine Damen und Herren! Nachdem die drei Fraktio
nen sich auf den Antrag Drucksache II/584 geeinigt ha-

ben, werden die Anträge Drucksachen II/563 und II/570 
zurückgeico,en. 

Prisldent Van Vol:xem: 

Mein~ Damen und Herren, eine Besprechung wird nicht 
gewünscht:· -Sie haben gehört, daß die Anträge Druck
sachen H/563 und Il/ 570 zurückgezogen werden, so daß 
wir nur noch Ober den Gemeinsamen Antrag der drei 
Fraktionen Drucksache Ili584 abzustimmen haben. Wir 
kommen zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die für 
den Antrag Drucksache II/584 sind, ein Handzeichen zu 
geben. - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltung! - Ich 
stelle die einstimmige Annahme fest. 

Meine Damen und Herren, damit haben wir die heutige 
Tagesordnung erled~t. Ich rufe den Landtag zu seiner 
nächsten Slt!lung eln am 19. Februar. 

Ich qank~ ~hr\~n f4r Ihre Mitarbeit und wünsche Ihnen 
eine ~te Heimfahrt. 

Schluß der Sitzung: 15.40 Uhr. 

·--------·····---~ ---·--·----···· 
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